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1 Einleitung 

Nach EU-Umgebungslärmrichtlinie [1] (kurz ‚ULR‘) ist die Lärmaktionsplanung in einem 

5-jährigen Turnus durchzuführen bzw. fortzuschreiben. Die Gemeinde Swisttal geht 

daher in die nächste Runde der Lärmaktionsplanung. Die derzeitige 4. Stufe ist mit 

Aufstellung eines Lärmaktionsplanes bis Juli 2024 abzuschließen. 

 

Im Rahmen der Lärmaktionsplanung sollen Lärmprobleme ausgehend von Umge-

bungslärm sichtbar gemacht und bewertet werden. Aufbauend hierauf ist das Ziel die 

Minderung der Lärmbelastung, insbesondere dort, wo gesundheitliche oder belastende 

Auswirkungen vorliegen. Zudem werden Ruhige Gebiete thematisiert. 

 

Der hier vorliegende Bericht stellt den Entwurf zum Lärmaktionsplan dar. Dieser um-

fasst unter anderem neben einer detaillierten Aus- und Bewertung der vorliegenden 

Lärmkartierungsergebnisse inklusive Lärmschwerpunktbildung, Angaben zur stattge-

fundenen Öffentlichkeitsmitwirkung (1. Phase) sowie deren Berücksichtigung, Aussa-

gen zu Ruhigen Gebieten sowie zu Maßnahmen (bestehende, geplante u. Vorschläge) 

im Zuge des ermittelten Straßenverkehrslärms bzw. ‚sonstigen Umgebungslärms‘. 

 

Der vorliegende Entwurf zum Lärmaktionsplan orientiert sich zur Erfüllung der Min-

destanforderungen, die sich aus § 47d Absatz 2 BImSchG in Verbindung mit Anhang V 

der EU-Umgebungslärmrichtlinie ergeben, u. a. an den hierzu veröffentlichten LAI-

Hinweisen [10].  
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2 Beschreibung der Umgebung und der im Zuge der 

Lärmkartierung zu berücksichtigenden Lärmquellen 

Die Gemeinde Swisttal, bestehend aus 10 Orten liegt außerhalb der Ballungsräume im 

linksrheinischen Teil des Rhein-Sieg-Kreises, ca. 23 km vom Flughafen Köln/Bonn, ca. 

25 km von Köln, ca. 13 km von Bonn und 10 km von Euskirchen entfernt (Die „ca. – 

Entfernungsangaben“ beziehen sich dabei auf die Rathäuser). Sie hat mit Stand Janu-

ar 2023 rund 19.600 Einwohner und umfasst eine Fläche von ca. 63 km². Diese Fläche 

wird überwiegend durch Waldflächen (10 km²) und Landwirtschaftsflächen (49 km²) 

gekennzeichnet. Die bebaute Fläche beziffert sich auf 3 km², und die Verkehrsflächen 

erstrecken sich auf 1 km². 

 

Die Kennung der Gemeinde Swisttal: 

Gemeindekennzahl:     05382064 

Kennung der Behörde für die Lärmkartierung:  DE_NW_05382064 

 

Nach EU-Umgebungslärmrichtlinie [1] bzw. nach Bundes-Immissionsschutzgesetz [3] 

werden nachfolgende Hauptlärmquellen in der 4. Stufe der Lärmkartierung (vgl. Kap. 6) 

für das Gemeindegebiet Swisttal untersucht (Erläuterung zu untersuchender Haupt-

lärmquellen nach ULR, vgl. Kap. 4.1): 

 Für den Straßenverkehr: Hauptverkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen 

von über 3 Mio. Kraftfahrzeugen pro Jahr. Dies entspricht einer durchschnittli-

chen täglichen Verkehrsstärke (DTV) von über 8.200 Kfz/24h. 

Die in der Lärmkartierung betrachteten Hauptverkehrsstraßen [11] sind in der 

nachfolgenden Tabelle 2.1 aufgeführt. 

 Schienenverkehr (Schienenweg von Eisenbahnen des Bundes): Haupteisen-

bahnstrecken mit einem Verkehrsaufkommen von über 30.000 Züge/Jahr. 

Im Ortsteil Odendorf ist die Gemeinde Swisttal an das Schienenverkehrsnetz 

des Bundes angeschlossen. Dabei erschließt u.a. die Bahnstrecke 2645 („S23“) 

das Gemeindegebiet. 

Mit 30.646 Zügen/Jahr wird dieser Schienenweg des Bundes in der Lärmkartie-

rung betrachtet.1 

 

 

 

 

 

 

1 https://geoportal.eisenbahn-bundesamt.de/kartendienste 



 

 

Projekt-Nr.: 23 04 002/02 vom 26.03.2024                                                      Seite 9 von 150 

Kramer Schalltechnik GmbH      |      Otto-von-Guericke-Straße 8      |      D-53757 Sankt Augustin      |      www.kramer-schalltechnik.de 

Tabelle 2.1: Hauptverkehrsstraßen (Auflistung der Hauptabschnitte) [11] 

Name: DTV 
(Kfz/24h) 

Kfz/a (Ø) Lage 

A 61 51.970 18,969 Mio. südl. d. B 56 

A 61 58.454 21,336 Mio. zw. B 56 und L 182 

A 61 59.715 21,796 Mio. nördl. L 182 

B 266 9.210 3,361 Mio. Außenbereich, südöstl. Essig 

B 56 10.352 3,778 Mio. Außenbereich, südwestl. Essig 

B 56 8.242 3,008 Mio. östl./ nordöstl. Essig 

B 56 9.114 3,327 Mio. westl. d. A 61, Bereich Miel 

B 56 9.610 3,508 Mio. östl. d. A 61, bis L 163 

B 56 11.186 4,083 Mio. 
östl. d. A 61, zw. L 163 u. Ortslage Busch-

hoven 

B 56 15.644 5,710 Mio. Bereich Buschhoven 

L 182 10.385 3,791 Mio. 
östl. d. A 61, Bereich Heimerzheim u. östl. 

Außenbereich Heimerzheim 

L 182 9.253 3,377 Mio. 
östl. der A 61,  

Bereich Heimerzheim 

L 182 12.443 4,542 Mio. 
westl. d. A 61,  

Bereich Neukirchen 

L 182 8.220 3,000 Mio. 
westl. d. A 61, westl. 

Außenbereich Neukirchen 

 

 

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die untersuchten Hauptverkehrsstra-

ßen nicht in der Baulast der Gemeinde Swisttal liegen. Für die untersuchten Hauptver-

kehrsstraßen (Landes- und Bundesstraßen sowie Autobahn) liegt die Baulast beim 

Land sowie beim Bund. 

 

Die Gemeinde Swisttal kann somit nicht unmittelbar / ohne die Mithilfe bzw. Initiative 

der zuständigen Baulastträger Maßnahmen zur Lärmminderung ergreifen. 
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3 Zuständige Behörde 

Zuständige Behörde für die Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung nach §47e BIm-

SchG [3] ist (– mit Ausnahme für den Schienenverkehr auf Schienenwegen des Bun-

des): 

Gemeinde Swisttal, Rathausstraße 115, D-53913 Swisttal 

Tel.   02255 3090 

E-Mail   Gemeinde.Swisttal@swisttal.de 

Internet www.swisttal.de 

 

Die Lärmkartierung als Solche bzw. die Berechnung der Lärmbelastung in der Ge-

meinde Swisttal erfolgte für die nach EU-Umgebungslärmrichtlinie [1] zu untersuchen-

den Hauptlärmquellen außerhalb der Ballungsräume (hier: Hauptverkehrsstraßen, vgl. 

Kap. 2) durch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 

(LANUV NRW). 

 

 

Abweichend hiervon ist für die Lärmkartierung und Aufstellung des Lärmaktionsplanes 

des Schienenlärms von Eisenbahnen auf Schienenwegen des Bundes das Eisen-

bahn-Bundesamt zuständig:  

Eisenbahn-Bundesamt, Heinemannstraße 6, D-53175 Bonn 

Informationen zur Lärmkartierung:  

https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwegen/Laermkartier

ung/laermkartierung_node.html 
 

Informationen zur Lärmaktionsplanung: 

https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwegen/Laermaktions

planung/laermaktionsplanung_node.html 

 

Die Berechnung der Lärmbelastung ausgehend des zu untersuchenden Schienenver-

kehrs auf Schienenwegen des Bundes erfolgt durch das o.g. Eisenbahn-Bundesamt. 

Wichtig: Weder die Lärmkartierung noch die Lärmaktionsplanung des Schienenver-

kehrs auf Schienenwegen des Bundes fällt in die Zuständigkeit der Gemeinde Swisttal. 

Daher erfolgt im vorliegenden Bericht – mit Ausnahme einer rein informativen, nach-

richtlichen Einarbeitung einer Lärmkarten-Darstellung in Kapitel 5.1.2 – keine weiterge-

hende Thematisierung zum Schienenverkehr. Bezüglich dieser Lärmart wird auf die 

oben aufgeführten Internet-Links des Eisenbahn-Bundesamtes verwiesen. 

 

http://www.alfter.de/
https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwegen/Laermkartierung/laermkartierung_node.html
https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwegen/Laermkartierung/laermkartierung_node.html
https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwegen/Laermaktionsplanung/laermaktionsplanung_node.html
https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwegen/Laermaktionsplanung/laermaktionsplanung_node.html
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4 Grundlagen und Vorgehensweise 

4.1 Rechtlicher Hintergrund / Historie zur LAP-Erstellung 

Grundlage der Lärmaktionsplanung nach der EU-RL 2002/49/EG [1] (Richtlinie 

2002/49/EG über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm – kurz `EU-

Umgebungslärmrichtlinie´ oder ‚ULR‘) ist neben dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 

(§ 47 a - f des BImSchG [3]) zudem die Verordnung über die Lärmkartierung - 34. 

BImSchV [4], welche die vorgenannte EG-Umgebungslärmrichtlinie in der Bundesre-

publik Deutschland in nationales Recht umsetzen. 

 

Als Umgebungslärm bezeichnet man gemäß § 47 b BImSchG [3] „belästigende oder 

gesundheitsschädliche Geräusche im Freien, die durch Aktivitäten von Menschen ver-

ursacht werden, einschließlich des Lärms, der von Verkehrsmitteln, Straßenverkehr, 

Eisenbahnverkehr, Flugverkehr sowie Geländen für industrielle Tätigkeiten ausgeht“. 

 

Als kein Umgebungslärm gilt gemäß § 47 a BImSchG [3] „Lärm, der von der davon 

betroffenen Person selbst oder durch Tätigkeiten innerhalb von Wohnungen verursacht 

wird, für Nachbarschaftslärm, Lärm am Arbeitsplatz in Verkehrsmitteln oder Lärm, der 

auf militärische Tätigkeiten in militärischen Gebieten zurückzuführen ist.“ 

 

Im Rahmen der Lärmaktionsplanung ist festzuhalten, dass sich u. a. der Umfang des 

zu untersuchenden Umgebungslärms bzw. der Lärmkartierung nach den gesetzlichen 

Vorgaben grundsätzlich danach ergibt, ob es sich um einen Ballungsraum (u.a. „Gebiet 

mit einer Einwohnerzahl von über 100.000“ [3]) handelt, oder um „Hauptverkehrswege“ 

außerhalb von Ballungsräumen. Im vorliegenden Fall handelt es sich bei der Gemeinde 

Swisttal nicht um einen Ballungsraum. Die Berechnung der Hauptlärmquellen ‚Stra-

ßenverkehr‘ (hier: Hauptverkehrsstraßen) erfolgte für „nicht-Ballungsräume“ vom Land 

NRW (vgl. Kap. 3). Die aufzustellende Lärmaktionsplanung der Stufe 4 für die Ge-

meinde Swisttal ist auf diese Lärmkartierungsergebnisse der laut Kapitel 2 klassifizier-

ten Hauptverkehrswege zu beziehen [11]. 

 

In diesem Zusammenhang kann erwähnt werden, dass für Industrie - und Gewerbe-

lärm keine Berechnung für die Gemeinde Swisttal durchgeführt wurde. Lärmkartierun-

gen für Industrie- oder Gewerbegelände (nach bestimmter Definition, vgl. u.a. 

34. BImSchV [4]) sind ausschließlich in Ballungsräumen durchzuführen (vgl. u.a. [9]). 

Daher wird im Weiteren nicht auf Industrie- und Gewerbelärm eingegangen. 

 

Die Lärmaktionsplanung erfolgt auf Grund der EU-RL 2002/49/EG [1] sowie deren Um-

setzung in der Bundesrepublik Deutschland in § 47 a - f des BImSchG [3] und der Ver-

ordnung über die Lärmkartierung - 34. BImSchV [4].  
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Bezüglich des Schienenverkehrs auf Schienenwegen des Bundes wird auf die Zustän-

digkeit des Eisenbahn-Bundesamtes verwiesen (vgl. Kap. 2 und 3). 

 

Des Weiteren ergibt sich der Lärmkartierungsumfang des zu berechnenden Umge-

bungslärms für den Verkehrslärm ab einer bestimmten Frequentierungs-Höhe (Ver-

kehrsaufkommen). Rechtliche Entwicklung des Kartierungsumfangs der vorangegan-

genen Stufen bezogen auf Hauptverkehrswege (außerhalb Ballungsräume): 

In einer ersten Stufe (bis 18.07.2008) waren alle Hauptverkehrsstraßen mit einem 

Verkehrsaufkommen von mehr als sechs Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr (DTV 

16.400 Kfz/24 h), Haupteisenbahnstrecken mit einem Verkehrsaufkommen von mehr 

als 60.000 Zügen pro Jahr und für Großflughäfen zu untersuchen. In der zweiten und 

dritten Stufe war ein Lärmaktionsplan für alle Hauptverkehrsstraßen mit einem Ver-

kehrsaufkommen von mehr als drei Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr (DTV 

8.200 Kfz/24 h), Haupteisenbahnstrecken mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als 

30.000 Zügen pro Jahr und für Großflughäfen fortzuschreiben bzw. aufzustellen.  

 

Bei der nun zu bearbeitenden vierten Stufe ist die Lärmaktionsplanung gegenüber der 

vorangegangenen Stufe zu überprüfen und zu aktualisieren. Dabei sind – äquivalent 

zur dritten Stufe – ebenso die Hauptverkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen 

von mehr als drei Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr (entspricht etwa einem DTV von 

8.200 Kfz/24 h), die Haupteisenbahnstrecken mit einem Verkehrsaufkommen von 

30.000 Zügen pro Jahr und bezüglich des Fluglärms sind die entsprechenden Groß-

flughäfen zu berücksichtigen. Als „Großflughafen“ gilt „ein Verkehrsflughafen mit einem 

Verkehrsaufkommen von über 50 000 Bewegungen pro Jahr“ [3]. Großflughäfen stell-

ten und stellen derzeit in Swisttal keine zu untersuchende Hauptlärmquellen dar. 

 

Aufgrund der in der 4. Stufe erstmalig anzuwendenden „neuen“ Berechnungsverfahren 

[4], [5], [6] ist eine gänzliche Neu-Lärmkartierung seitens des LANUV (vgl. Kap. 3) 

durchgeführt worden. Diese veränderten Berechnungen haben Auswirkungen auf die 

Ergebnisse bzw. auf die Vergleichbarkeit bezüglich vorangegangener Stufen (vgl. Kap. 

4.5). 

 

Aufgrund der vorgenannten Gegebenheiten stellt die vorliegende Berichterstattung 

zum Lärmaktionsplan Stufe 4 eine gänzliche Neubearbeitung, ohne weiteren detaillier-

ten Abgleich mit vorangegangenen Stufen dar. 
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4.2 Ort der Veröffentlichung der Lärmkartierung 

Die Ergebnisse der Lärmkartierung für die Gemeinde Swisttal der Stufe 4 (Straßenver-

kehr sowie Schienenverkehr des Bundes) sind einerseits seit Anfang Juli 2023 im Um-

gebungslärm-Portal des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes 

Nordrhein-Westfalen (MUNV) im Internet unter www.umgebungslaerm-

kartierung.nrw.de/ abrufbar. (Die weitere Veröffentlichung zum vorgenannten Schie-

nenverkehr des Bundes sowie deren weitere Zuständigkeit kann dem Kapitel 3 ent-

nommen werden.) 

 

Andererseits konnten diese im Zeitraum der 1. Öffentlichkeitsmitwirkung (vom 

20.11.2023 bis zum 20.12.2023) auf der hierzu bereitgestellten Online-Plattform unter 

www.lärmdetektiv.de/swisttal eingesehen werden. 

 

Des Weiteren wurde im Rahmen eines „Erstberichts zur Lärmkartierung im Rahmen 

der Lärmaktionsplanung Stufe 4 Gemeinde Swisttal“, welcher sich auf die Ergebnisse 

der durchgeführten Lärmkartierung bezieht, im Rahmen der vorgenannten 1. Öffent-

lichkeitsmitwirkung zur Verfügung gestellt (digital sowie zur Einsicht im Rathaus der 

Gemeinde Swisttal). 

 

 

4.3 Grundlagen und Vorgehensweise 

Die aufzustellende Lärmaktionsplanung soll Lärmprobleme ausgehend von Umge-

bungslärm sichtbar machen und bewerten.  

 

Der Umfang des hierzu gemäß EU-Umgebungslärmrichtlinie [1] bzw. nach Bundes-

Immissionsschutzgesetz (§ 47 a – f, [3]) und nach 34. BImSchV [4] vom Land NRW 

untersuchten Umgebungslärms umfasst für die Gemeinde Swisttal den Straßenverkehr 

der Hauptverkehrsstraßen laut Tabelle 2 (vgl. Kap. 2). 

Die im Zuge der 4. Stufe veröffentlichten Lärmkartierungsergebnisse (durchgeführt 

vom LANUV NRW) bilden die Grundlage für den aufzustellenden Lärmaktionsplan. 

 

Die Lärmkartierung beinhaltet als Ergebnis zum einen eine grafische Darstellung des 

gemäß EU-Umgebungslärmrichtlinie bzw. nach Bundes-Immissionsschutzgesetz (§ 47 

a - f, [3]) und nach 34. BImSchV [4] berechneten Umgebungslärms je zu untersuchen-

der Lärmart (hier: Hauptverkehrsstraßen und nicht-bundeseigene Schienenwege, vgl. 

Kap. 2) in Form von sogenannten strategischen „Lärmkarten“.  

 

Diese veranschaulichen den berechneten Umgebungslärm mittels farbig dargestellter 

Pegelstufen (5 dB-Stufen) für die beiden Zeiträume bzw. Lärmindizes LDEN (24 h) sowie 

http://www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de/
http://www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de/
http://www.lärmdetektiv.de/swisttal
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LNight (nachts, 8 h). Die Darstellung der berechneten Pegel ist für LDEN ab 55 dB(A) in 

5 dB-Stufen aufwärts (bis zur Pegelstufe „ab 75 dB(A)“) und LNIGHT ab 50 dB(A) in 5 dB-

Stufen aufwärts (bis zur Pegelstufe „ab 70 dB(A)“) vorzusehen. Die Lärmkartierung 

erfolgt ausschließlich durch Berechnung [4]. 

 

Dabei bedeutet der Lärmindex LDEN einen Tag-Abend-Nacht-Pegel (day/evening/night), 

d. h. die gemittelte Belastung über alle Tage (24 Stunden) des Jahres. Die Abendstun-

den werden mit einem Zuschlag von 5 dB und die Nachtstunden mit einem Zuschlag 

von 10 dB gewichtet. Der LNight beschreibt den Umgebungslärm im Jahresmittel zur 

Nachtzeit (22 Uhr - 6 Uhr). 

Als weiteres Ergebnis aus der Lärmkartierung hat das LANUV gemäß 34. BImSchV [4] 

eine statistische Betroffenenanalyse für das gesamte Gemeindegebiet anhand der EU-

weit harmonisierten „Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch 

Umgebungslärm (BEB)“ [6] durchgeführt. 

 

Sonstige relevante Angaben – über die Aus- und Bewertung der Lärmkartierung hinaus 

– finden sich u. a. zu den relevant zu identifizierenden „ruhigen Gebieten“ in Kapitel 7 

bzw. zur Öffentlichkeitsmitwirkung in Kapitel 8.  

 

Weitere Informationen zu den Ergebnis-Daten (Lärmkarten sowie statistische Auswer-

tungen zu den Belasteten) aus der Lärmkartierung finden sich in den Kapiteln 5 und 6. 

 

Zur Auswertung und Priorisierung, zu mindernder Lärmbelastungen hat die Gemeinde 

Swisttal die unter Kapitel 4.4 aufgeführten Schwellen definiert. Für betroffene Bereiche, 

die diese Schwellen erreichen, werden sogenannte Lärmschwerpunkte ausgearbeitet 

(vgl. Kap. 6.2 und 6.3). 

 

Für diese betroffenen Bereiche bzw. Lärmschwerpunkte werden – u.a. unter Beach-

tung der Meldungen ausgehend der stattgefundenen Öffentlichkeitswirkung (vgl. 

Kap. 8) – Maßnahmen (je nach Bedarf als bestehende, geplante bzw. Vorschläge hier-

zu) seitens der Gemeinde Swisttal geprüft und formuliert. Diese sowie der aus schall-

technischer Sicht mögliche Nutzen werden in Kapitel 9 dargelegt. 

 

Nach Erarbeitung eines Lärmaktionsplanes sieht die Gemeinde Swisttal kein gesonder-

tes Verfahren oder Regelung zur Evaluierung des Aktionsplans vor. Eine Überprü-

fung der Umsetzung bzw. Fortführung möglicher definierter Maßnahmen erfolgt in statt-

findenden Gremien der Gemeinde Swisttal. Eine Überprüfung auf Wirksamkeit findet je 

nach Maßnahme z.B. im Rahmen der durchzuführenden Untersuchung auf Basis nati-

onaler Vorschriften bereits vorab der Umsetzung einer Maßnahme statt (z.B. im Rah-

men der Lärmsanierung beim Straßenverkehr, vgl. Kap. 4.4). Zudem zeigt sich durch 
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die im Rahmen der nächsten Stufe zur Lärmaktionsplanung (Stufe 5) durchgeführte 

Lärmkartierung, inwieweit im Zuge dessen definierte Maßnahmen wirksam sind. 

 

 

4.4 Geltende Grenzwerte / Schwellenwerte 

Lärmaktionspläne sind u. a. auf Basis der Lärmkartierung zur Regelung von Lärmprob-

lemen und Lärmauswirkungen aufzustellen. Zur Bewertung dieser und gegebenenfalls 

möglicher Priorisierung primär, zu mindernder Lärmbelastungen, liegen jedoch keine 

Immissionsgrenzwerte, Richtwerte oder Auslösewerte gemäß EU-

Umgebungslärmrichtlinie [1] vor. Ebenso existieren hierzu keine Angaben im Zuge der 

nationalen Umsetzung (§ 47 a - f des BImSchG [3]) der Umgebungslärmrichtlinie.  

 

Dennoch hat die Gemeinde Swisttal zur Bewertung der ermittelten Einwirkung des 

Straßenverkehrslärms (Hauptverkehrsstraßen nach URL, vgl. Kap. 2) sowie mit Blick 

auf eine ermöglichte Priorisierung belastender Bereiche bzw. von gegebenenfalls zu 

definierenden Minderungsmaßnahmen zur anstehenden Ausarbeitung des Lärmakti-

onsplans, zwei Schwellenwerte definiert. 

Dabei kann die 1. Schwelle orientierend mit einer „hohen Lärmbelastung“ beschrieben 

werden, und die 2. Schwelle mit einer „sehr hohen Lärmbelastung“. 

 1. Schwelle – hohe Lärmbelastung: 

LDEN ab 65 dB(A) bis 69 dB(A) / LNight ab 55 dB(A) bis 59 dB(A) 

 2. Schwelle – sehr hohe Lärmbelastung: 

LDEN ab 70 dB(A) / LNight ab 60 dB(A) 

→ vgl. Kapitel 6: „Bewertung der Lärmsituation, Lärmschwerpunkte, verbesserungsbe-

dürftige Situationen“ 

 

Informativ sei erwähnt, dass im Zuge der vorangegangenen Lärmkartierungs-Stufen 

bzw. Lärmaktionsplanungen für NRW vom Umweltministerium im Runderlass "Lärmak-

tionsplanung" [7] unter Ziffer 2 sogenannte „Lärmprobleme“ definiert wurden, wenn für 

Wohnungen, Schulen, Krankenhäuser oder andere schutzwürdige Gebäude ein Auslö-

sewert LDEN von 70 dB(A) oder LNight von 60 dB(A) überschritten werden. Sie kenn-

zeichneten die Gebiete mit dem dringlichsten Handlungsbedarf. Aufgrund entspre-

chender Rechtsprechungen des Europäischen Gerichtshofs wurde u. a. die Anwen-

dung der Ziffer 2 seitens des Ministeriums zurückgenommen.  

Entsprechend ist eine Person „ab einem Wert von LDEN ab 55 dB(A) oder einem Wert 

von LNight ab 50 dB(A) als lärmbelastet“ [10] zu verstehen.  
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Insofern sich im Zuge der Lärmaktionsplanung Maßnahmen (z.B. insbesondere 

zum Straßenverkehr im Rahmen der Lärmsanierung) abzeichnen bzw. hieraus 

ergeben, sind diese nach nationalen Berechnungs- und Bewertungsvorschriften 

um- bzw. neu zu berechnen (u. a. gelten im nationalen Recht andere Beurteilungszei-

ten / andere Berechnungsvorschriften). Diese beinhalten u. a. Grenz- bzw. Richtwerte.  

Ein Auszug der national anzuwendenden Grenz- und Richtwerte sowie einem im natio-

nalen Recht gegebenem Verfahren zum Lärmschutz an bestehenden Straßen kann 

dem Anhang B entnommen werden. 

 

 

4.5 Vergleichbarkeit / Gegenüberstellung vorangegangener Stufen mit 

der Lärmkartierung Stufe 4 

Im Zuge der aktuell vorliegenden Lärmkartierung-Stufe 4 wurden erstmals neue Be-

rechnungs- und Bewertungsverfahren angewandt (vgl. Kap. 4.1). Diese führen dazu, 

dass keine unmittelbare Vergleichbarkeit aktueller Ergebnisse mit vorherigen 

Lärmkartierungs-Stufen gegeben ist. 

 

Hintergrund:  

Im Zuge der 4. Stufe der Lärmkartierung ist zur Bestimmung der Belastetenzahlen 

erstmalig die EU-weit harmonisierte „Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belaste-

tenzahlen durch Umgebungslärm (BEB)“ [6] anzuwenden. Dieses Verfahren löst das 

bisherige Verfahren zur Ermittlung der Betroffenen (VBEB - „vorläufige Berechnungs-

methode“2) ab. Bereits diese Änderung zur Bestimmung der Belasteten führt dazu, 

dass die Ergebnisse diesbezüglich aus der vorherigen 3. Lärmkartierungsstufe nicht 

mit den Ergebnissen der 4. Stufe vergleichbar sind. (vgl. Kap. 2 oder 3)  

Alleine bezogen auf die Bestimmung der Belastetenzahlen führt die im Rahmen dieser 

Stufe angewandte Methodik zu einer erheblich höheren Anzahl von Betroffenen ge-

genüber der 3. Stufe. Begründet ist dies u. a. damit, dass im vorherigen Verfahren eine 

Gleichverteilung der Bewohner um die betroffenen Gebäude stattfand, wodurch diese 

somit zum Teil den leiseren Fassadenseiten und in Folge den niedrigeren Pegelstufen 

zugeordnet wurden. Das aktuell anzuwendende Verfahren „BEB“ „verschiebt“ anhand 

des sogenannten Median-Verfahrens diese Zuordnung, indem die Bewohner statt den 

leiseren Bereichen nun der „lauteren Hälfte“ zugeordnet werden. Dies führt zu der oben 

genannten deutlichen Erhöhung der Belastetenzahlen insbesondere in den Pegelstu-

fen ab bzw. über 55 dB(A) im LDEN bzw. ab 50 dB(A) im LNight.  

 

 
2 Vorläufige Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm 

(VBEB) vom 9. Februar 2007, Bekanntmachung im Bundesanzeiger Nr. 75 (20. April 2007) 
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Des Weiteren ergeben sich durch die seit 2021 anzuwendenden ebenso geänderten 

Berechnungs- und Darstellungsvorschriften (vgl. Kap. 4.3) weitere Änderungen, die 

dazu führen, dass die Ergebnisse nicht vergleichbar sind. Beispielsweise führt die 

erstmalig in dieser Stufe vorzunehmende Rundung der berechneten Ergebnisse auf 

ganze Zahlen [4] dazu, dass die Zuweisung der Ergebnisse in die „Pegelstufen“ um 

0,5 dB herabgesetzt ist. Dies führt wiederum zu stärker belasteten Personen und Flä-

chen. 

 

Ein Vergleich beider Stufen bzw. der Ergebnisse würde der Bewertung und Entwick-

lung der Geräuschsituation durch die deutlich veränderten Vorschriften nicht gerecht. 
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5 Ergebnisse - Zusammenfassung der Daten aus den 

Lärmkarten 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der vom LANUV durchgeführten Lärmkartierung 

für den Straßenverkehr (Hauptverkehrsstraßen Autobahnen, Bundes- und Landes-

straßen mit mehr als 3 Millionen Kfz/Jahr, vgl. Kap. 2) anhand der Lärmkarten (→ 

Kap. 5.1.1) sowie einer Betroffenenanalyse (→ Kap. 5.2) für das gesamte Gemeinde-

gebiet der Gemeinde Swisttal zusammengefasst. In diesem Zusammenhang wird er-

gänzend nochmals auf die bereits in Kapitel 4 erwähnte digitale Veröffentlichung der 

Ergebnisse der Lärmkartierung hingewiesen. Die Ergebnisse der bundeseigenen 

Schienenwege erfolgt ausschließlich informativ anhand der Lärmkarten (→ Kap. 5.1.2). 

 

5.1 Lärmkarten 

Die Berechnungsergebnisse werden in Form von farbig kodierten Lärmkarten mit einer 

Abstufung von 5 dB graphisch dargestellt. Die Berechnungen beziehen sich gemäß 

Berechnungsverfahren auf eine Höhe von 4 m über Gelände. Nach EU-

Umgebungslärmrichtlinie [1] und 34. BImSchV [4] werden die Lärmkarten dabei je 

Lärmart auf den Beurteilungszeitraum eines Jahres bezogen und für 2 Zeiträume mit 

nachfolgenden Lärmindizes ausgearbeitet: 

 LDEN  → Pegel in dB(A) über den Zeitbereich von 24 Stunden (0 Uhr bis 24 Uhr)  

Zusammengesetzt aus den in der Berechnung gemäß 34. BImSchV unter-

schiedlich gewichteten Einzelzeiträumen Day (Tag 6 Uhr - 18 Uhr), Evening 

(Abend 18 Uhr - 22 Uhr) und Night (Nacht 22 Uhr - 6 Uhr). 

 LNight → Pegel in dB(A) über den Zeitbereich von 8 Stunden (22 Uhr bis 6 Uhr) 

 

Nach 34. BImSchV müssen die Lärmkarten die Bereiche mit den berechneten Pegeln 

LDEN ab 55 dB(A) in 5 dB-Stufen aufwärts (bis zur Pegelstufe „ab 75 dB(A)“) und LNIGHT 

ab 50 dB(A) in 5 dB-Stufen aufwärts (bis zur Pegelstufe „ab 70 dB(A)“) veranschauli-

chen.  

 

5.1.1 Straßenverkehr 

Die vom LANUV berechneten Lärmkarten ausgehend des Straßenverkehrs werden für 

beide untersuchten Zeiträume veranschaulicht: 

Bild 5.1: Straßenverkehr 24 h, Lärmindex LDEN in dB(A) 
 

Bild 5.2: Straßenverkehr nachts, Lärmindex LNight in dB(A)  

Ergänzend werden je Zeitbereich die zur weiteren Bewertung der Lärmkartierungser-

gebnisse heranzuziehenden Schwellenwerte (vgl. Kap. 4.4) optisch hervorgehoben. 



 

 

Projekt-Nr.: 23 04 002/02 vom 26.03.2024                                                      Seite 19 von 150 

Kramer Schalltechnik GmbH      |      Otto-von-Guericke-Straße 8      |      D-53757 Sankt Augustin      |      www.kramer-schalltechnik.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5.1: Straßenverkehr 24 h, LDEN, Übersichtskarte des gesamten Gemeindege-

bietes, (Quelle: www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de)  

 mit zusätzlicher Hervorhebung der definierten Schwellenwerte
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Bild 5.2: Straßenverkehr nachts, LNight, Übersichtskarte gesamtes Gemeindege-

biet Swisttal, (Quelle: www.umgebungslaermkartierung.nrw.de)  

 mit zusätzlicher Hervorhebung der definierten Schwellenwerte 
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5.1.2 Schienenverkehr (des Bundes) 

Für die bundeseigenen Schienenwege wird der aktuelle Stand der strategischen Lärm-

karten für die Gemeinde Swisttal als Auszug (Ergebnisse Juni 2023, Lärmkartierung 

Stufe 4 Quelle: https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwegen/ 

Laermkartierung/Haupteisenbahnstrecken/haupteisenbahnstrecken_node.html,) für 

den betroffenen Bereich im Ortsteil Odendorf lediglich informativ dargestellt. 

 

Kennzeichnung der vorgefertigte Auszugskarte für den betroffenen Bereich: 

 Blattnummer 5210  

 

mit den beiden vom Eisenbahn-Bundesamt berechneten Lärmkarten: 

 

  Schienenverkehr Zeitbereich 24 h, LDEN in dB(A)   → vgl. Bild 5.3 
 

  Schienenverkehr Zeitbereich nachts, LNight in dB(A)  → vgl. Bild 5.4 

 

 

 

Anmerkung: Da der Schienenverkehr auf Schienenwegen des Bundes in die Zustän-

digkeit des Eisenbahn-Bundesamtes fällt, wird bezüglich weiterer Inhalte und/oder Be-

wertungen dessen, hierzu auf die in Kapitel 3 aufgeführten Internet-Links des Eisen-

bahn-Bundesamtes verwiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwegen/
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Bild 5.3: Schienenverkehr (des Bundes) 24 h, LDEN, Swisttal - Odendorf,  

(Quelle: https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwe 

gen/Laermkartierung/Haupteisenbahnstrecken/haupteisenbahnstrecke

n_node.html) 

https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwe%20gen/
https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwe%20gen/
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Bild 5.4: Schienenverkehr (des Bundes) nachts, LNight, Swisttal - Odendorf,  

(Quelle: https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwe 

gen/Laermkartierung/Haupteisenbahnstrecken/haupteisenbahnstrecke

n_node.html) 

https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwe%20gen/
https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwe%20gen/
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5.2 Betroffenheitsanalyse 

Als weiteres Ergebnis aus der Lärmkartierung fordert die 34. BImSchV [4] eine statis-

tische Auswertung bezüglich der Betroffenen für das Gemeindegebiet.  

 

Die Ermittlung der „Betroffenheiten“ als Ergebnis der Lärmkartierung für die Hauptver-

kehrsstraßen erfolgte für die Gemeinde Swisttal durch das Landesamt für Umwelt, Na-

tur und Verbraucherschutz NRW (LANUV) [11].  

 

Zur Bestimmung der Belastetenzahlen wurde dabei erstmalig im Zuge der 4. Stufe 

der Lärmkartierung die EU-weit harmonisierte „Berechnungsmethode zur Ermittlung 

der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm (BEB)“ [6] angewendet (vgl. Kap. 4). Die 

Ermittlung der gesundheitsschädlichen Auswirkungen und Belästigungen erfolgte nach 

Anhang III der EU-Umgebungslärmrichtlinie [1] bzw. der dort enthaltenen Expositions-

Wirkungs-Beziehungen. 

 

Die statistischen Auswertungen sind nach 34. BImSchV `je Lärmart‘ (hier: Straßenver-

kehr) und somit als Gesamtergebnis ausgehend aller untersuchter Hauptverkehrsstra-

ßen (vgl. Kap. 2) darzulegen: 

→  Ergebnisse alle untersuchten Hauptverkehrsstraßen [11]:  

Vgl. Kapitel 5.2.1 (Tabellen 5.1 bis 5.3)  

 

Darüber hinaus liegen einige unten genannte statistischen Auswertungen für die unter-

suchten Hautverkehrsstraßen unterteilt nach Straßenkategorie vor [11]: 

→  Ergebnisse Hauptverkehrsstraße ‚Autobahn‘:  

Vgl. Kapitel 5.2.2 (Tabellen 5.4 und 5.5) 

→  Ergebnisse Hauptverkehrsstraße ‚Bundesstraße‘:  

Vgl. Kapitel 5.2.3 (Tabellen 5.6 und 5.7) 

→  Ergebnisse Hauptverkehrsstraße ‚Landesstraße‘:  

Vgl. Kapitel 5.2.4 (Tabellen 5.8 und 5.9) 

 

 

Gemäß §4 Abs. 4 der 34. BImSchV werden dabei folgende Inhalte tabellarisch für die 

relevanten Pegelstufen dargestellt: 

 Geschätzte Zahl der Menschen, die in Gebieten wohnen, die innerhalb der defi-

nierten Pegelstufen liegen. Diese Pegelbereiche entsprechen den 5 dB-Schritten, 

die bereits im Zuge der grafischen Darstellung der Lärmkarten beachtet wurden. 

→ Ergebnisse in Tabelle 5.1 (Gesamtergebnis für alle Hauptverkehrsstraßen), 

sowie je nach Straßenkategorie in Tabelle 5.4 (Autobahn), Tabelle 5.6 (Bundes-

straßen) und Tabelle 5.8 (Landesstraße) 
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 Lärmbelastete Flächen sowie geschätzte Zahl der Wohnungen, Schulen und 

Krankenhäuser in diesen Gebieten. Diese Auswertungen sind für den LDEN in den 

drei Pegelstufen zu differenzieren (über 55 dB(A), über 65 dB(A), sowie über 

75 dB(A)) 

→ Ergebnisse in Tabelle 5.2 (Gesamtergebnis für alle Hauptverkehrsstraßen), 

sowie je nach Straßenkategorie in Tabelle 5.5 (Autobahn), Tabelle 5.7 (Bundes-

straßen) und Tabelle 5.9 (Landesstraße) 

 Die Zahl der Fälle gesundheitsschädlicher Auswirkungen und Belästigungen, in 

Form von: 

a) geschätzte Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten 

b) geschätzte Zahl der Fälle starker Belästigung 

c) geschätzte Zahl der Fälle starker Schlafstörung 

→ Ergebnisse in Tabelle 5.3 (Gesamtergebnis für alle Hauptverkehrsstraßen) 

(keine Auswertung je Straßenkategorie)  

 

 

Information zur Ergebnis-Struktur:  

Aufgrund der zur Verfügung gestellten Modell- sowie Ergebnis-Daten [11] konnte im 

Zuge unserer detaillierten Auswertungen und Bewertungen hierzu festgestellt werden, 

dass sich die komplexen Berechnungen und die hieraus resultierenden Ergebnisse auf 

z. B. belastete „Einzelgebäude“ beziehen. D.h.: Betroffene Gebäude mit Anbauten oder 

Nebengebäuden können beispielsweise daher als mehrere belastete Gebäude in die 

Auswertung einfließen, wenngleich es sich um ein „zusammengehöriges Gebäude“ 

handelt (unter einer Hausnummer). Z.B. :1 Schule oder 1 größeres Wohnhaus, wobei 

der Baukörper z.B. als 3 Einzelgebäude in den Gebäudedaten zur Berechnung des 

LANUV hinterlegt sind.  

Des Weiteren ist zu erwähnen, dass nach Angaben des Ministeriums für Umwelt, Na-

turschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen in den Lärmkartierungsbe-

rechnungen CENSUS-Daten zur Bestimmung der Einwohner und in Folge der Belaste-

ten verwendet wurden. 

 

Die Daten werden im Rahmen dieser Aufschlüsselung entsprechend den Übermittlun-

gen des LANUV ungerundet dargestellt, wenngleich gemäß 34. BImSchV [4] Rundun-

gen vorzusehen sind. 
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5.2.1 Hauptverkehrsstraßen (gesamt) 

Nachfolgende statistische Auswertungen stellen die Gesamtergebnisse ausgehend 

aller untersuchter Hauptverkehrsstraßen (vgl. Kap. 2) dar. [11] 

 

Tabelle 5.1: Geschätzte Gesamtzahl der durch Hauptverkehrsstraßen (alle un-

tersuchten Hauptverkehrsstraßen) lärmbelasteten Menschen in der 

Gemeinde Swisttal 

Pegelbereich 
LDEN in dB(A) 

ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 über 75 

Belastete  
Personen 

2.354 805 192 65 0 

 

Pegelbereich 
LNight in dB(A): 

ab 50 bis 54 ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 bis 70 über 70 

Belastete  
Personen 

1.573 361 69 1 0 

 

Tabelle 5.2: Geschätzte Zahl der durch Hauptverkehrsstraßen (alle untersuch-

ten Hauptverkehrsstraßen) lärmbelasteten Gesamtflächen, Woh-

nungen, Schulen und Krankenhäuser in der Gemeinde Swisttal 

Pegelbereich LDEN in dB(A) über 55  über 65 über 75 

Gesamtfläche in km² 21,61 6,12 1,02 

Wohnungen  1.624 121 0 

Schulgebäude 0 0 0 

Krankenhausgebäude 0 0 0 

 

Tabelle 5.3: Geschätzte Zahl der Fälle gesundheitsschädlicher Auswirkungen 

und Belästigungen in der Gemeinde Swisttal ausgehend aller un-

tersuchten Hauptverkehrsstraßen 

Gesundheitliche Auswir-
kung: 

Starke  
Belästigungen 

Starke  
Schlafstörungen 

Ischämische 
Herzkrankheiten 

Belastete  
Personen 

497 111 1 
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5.2.2 Hauptverkehrsstraßen - Autobahn 

Nachfolgende statistische Auswertungen stellen die Ergebnisse ausgehend der unter-

suchten Autobahn (vgl. Kap. 2) dar. [11] 

 

Tabelle 5.4: Geschätzte Gesamtzahl der durch die untersuchte Autobahn lärm-

belasteten Menschen in der Gemeinde Swisttal 

Pegelbereich 
LDEN in dB(A) 

ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 über 75 

Belastete  
Personen 

1.999 510 27 0 0 

 

Pegelbereich 
LNight in dB(A): 

ab 50 bis 54 ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 bis 70 über 70 

Belastete  
Personen 

1.244 187 2 0 0 

 

Tabelle 5.5: Geschätzte Zahl der durch die untersuchte Autobahn lärmbelaste-

ten Gesamtflächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser in 

der Gemeinde Swisttal 

Pegelbereich LDEN in dB(A) über 55  über 65 über 75 

Gesamtfläche in km² 16,42 4,69 0,82 

Wohnungen  1.205 12 0 

Schulgebäude 0 0 0 

Krankenhausgebäude 0 0 0 
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5.2.3 Hauptverkehrsstraßen Bundesstraße 

Nachfolgende statistische Auswertungen stellen die Ergebnisse ausgehend der unter-

suchten Bundesstraßen (vgl. Kap. 2) dar. [11] 

 

Tabelle 5.6: Geschätzte Gesamtzahl der durch die untersuchten Bundesstraßen 

lärmbelasteten Menschen in der Gemeinde Swisttal 

Pegelbereich 
LDEN in dB(A) 

ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 über 75 

Belastete  
Personen 

215 250 154 59 0 

 

Pegelbereich 
LNight in dB(A): 

ab 50 bis 54 ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 bis 70 über 70 

Belastete  
Personen 

251 159 62 0 0 

 

Tabelle 5.7: Geschätzte Zahl der durch die untersuchten Bundesstraßen lärm-

belasteten Gesamtflächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäu-

ser in der Gemeinde Swisttal 

Pegelbereich LDEN in dB(A) über 55  über 65 über 75 

Gesamtfläche in km² 2,99 0,7 0,06 

Wohnungen  322 101 0 

Schulgebäude 0 0 0 

Krankenhausgebäude 0 0 0 
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5.2.4 Hauptverkehrsstraßen Landesstraße 

Nachfolgende statistische Auswertungen stellen die Ergebnisse ausgehend der unter-

suchten Landesstraßen (vgl. Kap. 2) dar. [11] 

 

Tabelle 5.8: Geschätzte Gesamtzahl der durch die untersuchte Landesstraße 

lärmbelasteten Menschen in der Gemeinde Swisttal 

Pegelbereich LDEN 

in dB(A) 
ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 über 75 

Belastete  
Personen 

120 13 3 5 0 

 

Pegelbereich 
LNight in dB(A): 

ab 50 bis 54 ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 bis 70 über 70 

Belastete  
Personen 

20 3 5 0 0 

 

Tabelle 5.9: Geschätzte Zahl der durch die untersuchte Landesstraße lärmbe-

lasteten Gesamtflächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser 

in der Gemeinde Swisttal 

Pegelbereich LDEN in dB(A) über 55  über 65 über 75 

Gesamtfläche in km² 2,96 0,61 0,13 

Wohnungen  66 0 0 

Schulgebäude 0 0 0 

Krankenhausgebäude 0 0 0 
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6 Bewertung der Lärmsituation, Lärmschwerpunkte, 

verbesserungsbedürftige Situationen 

6.1 Bewertung Betroffenheitsanalyse bezogen auf das gesamte 

Gemeindegebiet 

Die dargelegten statistischen Ergebnisse zum Straßenverkehr (Hauptverkehrsstra-

ßen) in Kapitel 5.2 zeigen bezüglich der geschätzten Belasteten-Anzahl gemäß BEB 

[6] (vgl. Kap. 5.2.1), dass in der Gemeinde Swisttal insgesamt ca. 3.400 belastete Per-

sonen3  mit einem LDEN (24 h) ab 55 dB(A) und insgesamt 2.000 belastete Personen3 

mit einem LNight (nachts) ab 50 dB(A) durch die gesamten einwirkenden Straßenver-

kehrsgeräusche (Hauptverkehrsstraßen gemäß URL laut Kap. 2) belastet sind. 

 

Zur weiteren Bewertung der Lärmsituation bzw. zur Hervorhebung möglicher verbesse-

rungsbedürftiger Situationen werden die statistischen Ergebnisse gemäß BEB [6] laut 

Kapitel 5.2 unter Beachtung der von der Gemeinde Swisttal definierten Schwellenwerte 

ausgewertet (vgl. Kap. 4.4): 

 1. Schwelle - hohe Lärmbelastung  

LDEN ab 65 dB(A) bis 69 dB(A) bzw. LNight ab 55 dB(A) bis 59 dB(A) 

Ausgehend aller untersuchter Hauptverkehrsstraßen (vgl. Kap. 5.2.1): 

2003 belastete Personen mit einem LDEN ab 65 dB(A) bis 69 dB(A) 

4003 belastete Personen mit einem LNight ab 55 dB(A) bis 59 dB(A) 

Bei einer „Einzelbetrachtung“ je Straßenkategorie ergeben sich:  

Autobahn (vgl. Kap. 5.2.2): 

03 belastete Personen mit einem LDEN ab 65 dB(A) bis 69 dB(A) 

2003 belastete Personen mit einem LNight ab 55 dB(A) bis 59 dB(A) 

Bundesstraßen (vgl. Kap. 5.2.3): 

2003 belastete Personen mit einem LDEN ab 65 dB(A) bis 69 dB(A) 

2003 belastete Personen mit einem LNight ab 55 dB(A) bis 59 dB(A) 

Landesstraße (vgl. Kap. 5.2.4): 

03 belastete Personen mit einem LDEN ab 65 dB(A) bis 69 dB(A) 

03 belastete Personen mit einem LNight ab 55 dB(A) bis 59 dB(A) 

 
3 Gemäß 34. BImSchV ist die Zahl der Belasteten auf die nächste Hunderterstelle auf- oder 
  abzurunden. 
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sowie zusätzlich 

 2. Schwelle - sehr hohe Lärmbelastung 

LDEN ab 70 dB(A) bzw. LNight ab 60 dB(A) 

Ausgehend aller untersuchter Hauptverkehrsstraßen (vgl. Kap. 5.2.1): 

1003 belastete Personen mit einem LDEN ab 70 dB(A)  

1003 belastete Personen mit einem LNight ab 60 dB(A)  

Bei einer „Einzelbetrachtung“ je Straßenkategorie ergeben sich:  

Autobahn (vgl. Kap. 5.2.2): 

03 belastete Personen mit einem LDEN ab 70 dB(A) 

03 belastete Personen mit einem LNight ab 60 dB(A) 

Bundesstraßen (vgl. Kap. 5.2.3): 

1003 belastete Personen mit einem LDEN ab 70 dB(A) 

1003 belastete Personen mit einem LNight ab 60 dB(A) 

Landesstraße (vgl. Kap. 5.2.4): 

03 belastete Personen mit einem LDEN ab 70 dB(A) 

03 belastete Personen mit einem LNight ab 60 dB(A) 

 

Es zeigt sich, dass bei getrennter Sichtung der Belasteten je nach Straßenkategorie 

die Autobahn A 61 als Hauptlärmquelle die meisten Belasteten insgesamt ab 55 dB(A) 

im LDEN und ab 50 dB(A) im LNight  aufweist (vgl. Tabelle 5.4, Kap. 5.2.2).  

Dementgegen ergeben sich für die beiden Schwellenwert-Bereiche ab LDEN 65 dB(A) 

insgesamt 27 Belastete und ab 55 dB(A) LNight 189 Belastete. Die geforderte mathema-

tische Rundung3 führt ausgehend der Autobahn für beide Schwellenwertbereiche zu-

sammengenommen zu „0“ Belasteten im LDEN und zu 200 Belasteten im LNight. 

 

Wenngleich ausgehend der untersuchten Bundesstraßen eine geringere Gesamtzahl 

der Belasteten ab 55 dB(A) im LDEN und ab 50 dB(A) im LNight zu verzeichnen ist (vgl. 

Tabelle 5.6, Kap. 5.2.3), so ist die Anzahl im höheren Pegelbereich größer, als ausge-

hend der Autobahn. Die Bundesstraßen (gesamt) weisen für beide Schwellenwertbe-

reiche zusammengenommen, für LDEN ab 65 dB(A) insgesamt 213 Belastete und für 

LNight ab 55 dB(A) 221 Belastete aus. Nach geforderter mathematischer Rundung3 wür-

de dies ausgehend der Bundesstraßen zu je 200 Belasteten im LDEN und LNight führen. 
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Die Landesstraße führt nach statistischer Auswertung gemäß BEB des LANUV zu kei-

nen Belasteten3 im LDEN und LNight (vgl. Tabelle 5.8, Kap. 5.2.4). 

 

 

Die nach EU-Umgebungslärmrichtlinie vorzunehmende und zuvor dargelegte Betrof-

fenheitsanalyse erfolgte für das gesamte Gemeindegebiet der Gemeinde Swisttal. 

Wenngleich sich hieraus bereits relevante Informationen für die weitere Lärmaktions-

planung ableiten lassen – insbesondere mit Blick auf die unterschiedlichen Straßen-

baulastträger – lässt dies jedoch keine Rückschlüsse auf bestimmte Belasteten-

Bereiche bzw. konkrete „Lärmschwerpunkte“ zu. 

 

Zur detaillierten Ermittlung möglicher Prioritäten hinsichtlich eines Lärmminde-

rungsbedarfs ist die Bewertung von „Lärmschwerpunkten“ ein hilfreiches Mittel.  

 

Als Grundlage hierzu werden im Folgenden in Kapitel 6.2 Detailkarten ausgearbeitet: 

Ziel ist die Hervorhebung der berechneten Fassadenpunkte entlang der nach EU-

Umgebungslärmrichtlinie untersuchten Gebäude (Wohngebäude, Schulen und Kran-

kenhäuser), die die seitens der Gemeinde Swisttal definierten Schwellenwerte 

(vgl. Kap. 4.4) erreichen. 

 

In Kapitel 6.3 erfolgt eine weitere Bewertung mittels „Lärmschwerpunkt-

Bestimmung“: 

Ziel ist hier die Verknüpfung der in Kapitel 6.2 hervorgehobenen „hohen bzw. sehr ho-

hen Lärmbelastung“ (Erreichen der Schwellenwerte) mit der in diesen Gebäuden ge-

meldeten Einwohnern gemäß Einwohnermeldeamt der Gemeinde Swisttal. 

 

 

6.2 Ausarbeitung Detailkarten 

6.2.1 Betroffene Bereiche 

Auf Basis der zur Verfügung gestellten Ergebnis- und Modelldaten [11] erstellten wir 

zusätzlich ausgearbeitete Detailkarten, die die Bereiche hervorheben, in denen die 

Schwellenwerte (vgl. Kap. 4.4) erreicht werden: 

 1. Schwelle – hohe Lärmbelastung: 

LDEN ab 65 dB(A) bis 69 dB(A) / LNight ab 55 dB(A) bis 59 dB(A) 

 2. Schwelle – sehr hohe Lärmbelastung: 

LDEN ab 70 dB(A) / LNight ab 60 dB(A) 
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Zur ersten Orientierung, wo sich grundsätzliche Bereiche bzw. Fassadenpunkte mit der 

vorgenannten hohen und/oder sehr hohen Lärmbelastung im Gemeindegebiet befin-

den, werden diese im nachfolgenden Bild 6.1 in einer Übersichtskarte in 6 Bereiche 

unterteilt → Bereiche A – F 

 

 

Vorab-Information:  

Die Flächen-Größe der Bereiche A – F in Bild 6.1 lässt keinen Rückschluss auf die 

innerhalb der Bereiche festgestellten Anzahl einzelner Fassadenpunkte im Schwell-

wert-Bereich zu. Vielmehr wurden die Bereiche (alle identische “Größe“) mit dem Ziel 

zur orientierenden Veranschaulichung der Lage der „besonders betroffenen Bereiche“ 

(Erreichen der Schwellenwerte) im Gemeindegebiet frei gewählt. 

 

Je nach Erreichen der o.g. Schwellen bzw. der hierbei zugehörigen Pegelstufen wer-

den die Fassadenpunkte entsprechend farbig hervorgehoben. 

Dabei umfasst die 2. Schwelle zwei Pegelstufen (z.B. für den LDEN: „ab 70 dB(A) bis 

74 dB(A)“ und „ab 75 dB(A)“).  

Für das Gemeindegebiet Swisttal wurden aus den vorliegenden Ergebnissen aus-

schließlich an einem Wohngebäude Fassadenpunkte ermittelt, die sich in den beiden 

„höchsten“ darzustellenden Pegelstufen befinden (d.h. je nach Zeitbereich: im LDEN „ab 

75 dB(A)“ und im LNight „ab 65 dB(A)). 

 

Das Bild 6.1 dient ausschließlich zur Veranschaulichung der definierten Bereiche A – 

F. Daher sind die Fassadenpunkte im Bild 6.1 lediglich grob bezüglich ihrer Lage er-

kennbar. In diesem Bild werden die relevanten Fassadenpunkte zudem vereinfacht für 

beide Zeiträume (LDEN oder LNight) zusammengefasst, wenngleich in einigen Teilberei-

chen lediglich in einem Zeitbereich die Schwellenwerte erreicht werden. 

 

Die weitergehende Auswertung innerhalb der Bereiche A bis F findet sich in der an-

schließenden Tabelle 6.1.  

 

Dabei werden die Bereiche A - F bei Bedarf in weitere Teilbereiche unterteilt – je nach-

dem, ob und zu welchem Zeitbereich sich Fassadenpunkte im Schwellenwert-Bereich 

befinden.  

 

Für die in den Bereichen A bis F besonders betroffenen Teilbereiche (Erreichen des 1. 

und/oder 2. Schwellenwert-Bereichs) werden Detailkarten benannt. Diese werden im 

Anschluss dargestellt. 
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Bild 6.1: Übersichtskarte mit Kennzeichnung besonders betroffener Bereiche 

(vgl. Fließtext) 



 

 

Projekt-Nr.: 23 04 002/02 vom 26.03.2024                                                      Seite 35 von 150 

Kramer Schalltechnik GmbH      |      Otto-von-Guericke-Straße 8      |      D-53757 Sankt Augustin      |      www.kramer-schalltechnik.de 

Für die innerhalb der zuvor in Bild 6.1 markierten Bereiche A bis F werden die in Ta-

belle 6.1 erläuterten Teilbereiche ausgearbeitet und bei Bedarf Detailkarten bezeich-

net. Diese finden sich im Anschluss an die tabellarische Auflistung. 

 

In den jeweiligen Bereichen A bis F wurden aufgrund der Lesbarkeit mehrere Detailkar-

ten gebildet. Daher kann es an längeren Abschnitten mit besonders betroffenen Berei-

chen sein, dass sich Randbereiche der Detailkarten überschneiden. Die zugehörig ori-

entierende Lage-Beschreibung bezieht sich bereits auf die im weiteren Verlauf gebilde-

ten Lärmschwerpunkt-Bereiche („LS-Bereiche“ → in den Detailkarten bereits optisch 

markiert). 

 

Tabelle 6.1: Auswertung der Bereiche mit Erreichen der Schwellenwerte – Zu-

ordnung und Kennzeichnung der Detailkarten ausgehend der 

Lärmquelle Hauptverkehrsstraße in der Gemeinde Swisttal 

Be-
reic
h 

orientierende Lage der 
Bereiche mit Erreichen 
der Schwellenwerte 

Erreichen 
Schwellenwert-Bereich  

(zusammengefasst:  
1. und/oder 2. Schwellenwert-

Bereich) 

Bezeichnung  
der Detailkarten  

 

 
 LDEN  

ab 65 dB(A) 
LNight  

ab 55 dB(A) 
 

A 
Heimerzheim 
 

- Breniger Straße 
ja ja 

Bereich A 
 

→ Detailkarte 1 LDEN 
→ Detailkarte 1 LNight 

B 

Heimerzheim 
 

- Im Kammerfeld 
- Auf dem Hambach 
- Neukircher Weg 
- Euskirchener Str. 

nein ja 
Bereich B 

 

→ Detailkarte 1 LNight 

Heimerzheim 
 

- Neukircher Weg  
- Euskirchener Str. 
- Lindenweg 
- Birkenallee 

nein ja 
Bereich B 

 

→ Detailkarte 2 LNight 

Heimerzheim 
 

- Heckenweg 
- Birkenallee 

ja ja 

Bereich B 
 

→ Detailkarte 3 LDEN 
→ Detailkarte 3 LNight 

Westlich der Ortslage Hei-
merzheim bzw. A 61 
 

- Euskirchener Str. 

ja ja 

Bereich B 
 

→ Detailkarte 1 LDEN 
→ Detailkarte 1 LNight 

C 

Nordöstlich der Ortslage 
Ollheim bzw. westlich A 61 

 

- Dünstekovener Weg 

nein ja 
Bereich C 

 

→ Detailkarte 1 LNight 
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Be-
reic
h 

orientierende Lage der 
Bereiche mit Erreichen 
der Schwellenwerte 

Erreichen 
Schwellenwert-Bereich  

(zusammengefasst:  
1. und/oder 2. Schwellen-

wert-Bereich) 

Bezeichnung  
der Detailkarten  

 

LDEN  
ab 65 dB(A) 

LNight  
ab 55 dB(A) 

D 

Buschhoven 
 

- Bundesstr.  
- Am Steinrausch 
- Alte Poststr. 
- Amselweg 

ja ja 

Bereich D 
 

→ Detailkarte 1 LDEN 
→ Detailkarte 1 LNight 

Buschhoven 
 

- Bundesstr. 
- Allmende  
- Wolfsgasse 
- Auf dem Rasselberg 
- Schmittstraße 
- Kurfürstenstraße 

ja ja 

Bereich D 
 

→ Detailkarte 2 LDEN 
→ Detailkarte 2 LNight 

 

E 

Miel („Nord“)  
 

- Küpperweg  
- Dammstr. 
- Bonner Str. 

ja ja 

Bereich E 
 

→ Detailkarte 1 LDEN 
→ Detailkarte 1 LNight 

Miel („Mitte West“) 
 

- Küpperweg 
- Bonner Str. 
 

ja ja 

Bereich E 
 

→ Detailkarte 2 LDEN 
→ Detailkarte 2 LNight 

Miel („Süd-West“)  
westlich A 61 

 

- Kirchfeld 
- Maigasse 
- Ginsterweg 
- Heidgesweg 
- Rheinbacher Str. 

ja ja 

Bereich E 
 

→ Detailkarte 3 LDEN 
→ Detailkarte 3 LNight 

Östlich der Ortslage Miel 
bzw. östlich A 61 

 

- Heidgesweg 

nein ja 
Bereich E 

 

→ Detailkarte 4 LNight 

F 

Essig 
 

- Sternstr. 
- Am Essinghof 
- Aachener Str. 
 

ja ja 

Bereich F 
 

→ Detailkarte 1 LDEN 
→ Detailkarte 1 LNight 
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6.2.2 Detailkarten 

Aus Tabelle 6.1 ist ablesbar, in welchen Teilbereichen sowie in welchen Zeitbereichen 

die abzugleichenden Schwellenwerte erreicht werden. Die Darstellung erfolgt nachfol-

gend in der Reihenfolge, wie sie sich aus der Tabelle 6.1 (5. Spalte) ergibt. 

 

In den Detailkarten werden neben den unterlegten, farbig kodierten Lärmkarten die 

Fassadenpunkte der Gebäude mit Erreichen der Schwellenwerte farblich unterschied-

lich gekennzeichnet. Die Farbzuweisungen können der Legende in den Detailkarten 

entnommen werden. Die Detailkarten werden dabei alle im selben Maßstab (1:2.500 

veranschaulicht. 

 

Hinweis zur Lesart: Die Lärmkarten basieren nach den Vorschriften auf einer groben 

Rastergröße (10 m x 10 m), wodurch die Übergangsbereiche zwischen den dargestell-

ten Farben orientierend zu sehen sind. Die Ermittlung der Fassadenpunkt-Belastungen 

erfolgt nicht auf Basis der Farbdarstellungen, sondern auf Basis der zur Verfügung 

gestellten Einzelpunkte an den Fassaden der relevanten Gebäude [11]. Daher kann es 

sein, dass die Lärmkarte in den Farbübergängen leicht von den errechneten Pegeln 

abweicht. 

 

Ergänzend finden sich in diesen Detailkarten weitere markierte Flächen (hellblaue Um-

randung mit Kennzeichnung von „LS“-Nummerierungen). Bestimmte Nummerierungen 

können ebenso auf hintereinander folgenden Detailkarten beziffert werden, was der 

späteren Zusammenfassung bestimmter Lärmschwerpunkte dient. → Diese Hervorhe-

bungen werden im Kapitel 6.3 im Zuge der Lärmschwerpunkt-Bildung benötigt.  

Erläuterungen hierzu finden sich ebenso im vorgenannten Kapitel. Um doppelte Mar-

kierung zu vermeiden, wurde diese Bereiche ausschließlich den Nacht-Lärmkarten 

eingezeichnet. 
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6.2.2.1 Bereich A 
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6.2.2.2 Bereich B 
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6.2.2.3 Bereich C 
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6.2.2.4 Bereich D 
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6.2.2.5 Bereich E 
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6.2.2.6 Bereich F 
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6.3 Auswertung der Lärmschwerpunkte 

Anhand der in Kapitel 6.1 hervorgehobenen „hohen bzw. sehr hohen Lärmbelastung“ 

(Erreichen der Schwellenwerte) konnten die Fassadenpunkte bzw. die zugehörigen 

Gebäude den entsprechenden Schwellenwert-Bereichen (vgl. Kap. 4.4) zugewiesen 

werden.  

 

In einem nächsten Schritt werden zur Bildung sogenannter „Lärmschwerpunkte“ die 

vorgenannten Ergebnisse mit den Einwohnerdaten verknüpft. 

 

In der Lärmaktionsplanung steht „die Ermittlung von besonders belasteten Bereichen 

oder der Entwicklung und Priorisierung von Lärmminderungsmaßnahmen die Zahl der 

belasteten Einwohner, nicht aber die der Wohnungen, im Vordergrund“ [9]. 

 

Hierzu wurden die ausgearbeiteten, im Bereich des Schwellenwerts betroffenen Ge-

bäude an die Gemeinde Swisttal zur Prüfung und Aktualisierung der Einwohner-Daten 

gemäß Einwohnermeldeamt übermittelt. (Es handelt sich entsprechend den zur Verfü-

gung gestellten Modelldaten um Einzelgebäude entsprechend der Erläuterungen in 

Kapitel 5.2) 

 

Somit liegen für die „Lärmschwerpunkt-Bildung“ Einwohnerdaten je Gebäude anhand 

des Einwohnermeldeamtes der Gemeinde Swisttal zugrunde. Nach Rücksprache mit 

der Gemeinde Swisttal wurden die Einwohner im Falle mehrerer Einzelgebäude für 

eine Wohnadresse (s.o.) im Sinne einer worst case-Verteilung den am stärksten be-

troffenen Einzelgebäuden zugewiesen. Insofern für eine Wohnadresse mehrere Ein-

zelgebäude „gleich“ im Schwellenwertbereich liegen, wurde die Einwohner-Zahl 

gleichmäßig auf die Einzelgebäude verteilt. [11] 

 

Die Daten des Einwohnermeldeamtes weisen u. a. eine hohe Aktualität auf und sind 

somit „genauer“, als die im Zuge der Lärmkartierung verwendeten CENSUS-Daten 

(vgl. Kap. 5.2), sodass diese teils voneinander abweichen [11].  

 

Die durch das Land NRW im Rahmen der statischen Auswertung gemäß BEB durchzu-

führenden Untersuchungen auf Basis der CENSUS-Daten gelten als hinreichend ge-

nau zur Bestimmung der Betroffenen gemäß 34. BImSchV je Lärmart für das gesamte 

Gemeindegebiet (Ergebnisse laut Kap. 5.2 und Bewertung laut Kap. 6.1). 

 

Zur „Lärmschwerpunkt-Bildung“ (auch sogenannte „Hot Spot-Analyse“) stellt jedoch 

das Verwenden der Einwohnerdaten gemäß Einwohnermeldeamt eine gute Grundlage 

dar (z.B. [9]). 
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Da die Berechnung auf Basis der CENSUS-Daten durchgeführt wurde, können im Zu-

ge der „Lärmschwerpunkt-Bildung“ keine vom Land ermittelten und in den Modelldaten 

hinterlegten Betroffenen je Fassadenpunkt verwendet werden. Eine komplexe Um-

rechnung mit den Einwohnern gemäß Einwohnermeldeamt zur Ermittlung der Belaste-

ten im Zuge der „Lärmschwerpunkt-Bildung“ gemäß BEB [6] (Median-Verfahren) ist 

nicht zuletzt aufgrund des Aufwandes unverhältnismäßig und nicht vorgesehen. [11] 

 

Im Sinne einer Bewertung auf der „sicheren“ Seite wird zur nachfolgenden „Lärm-

schwerpunkt-Bildung“ ausschließlich der vom LANUV berechnete maximale Fassa-

denpegel am jeweiligen Einzelgebäude ausgehend der untersuchten Hauptverkehrs-

straßen entsprechend der Lärmkartierungsergebnisse [11] herangezogen (dies ent-

spricht dem Vorgehen bei Fluglärm). D.h.: 

In einem 1. Schritt werden die Gebäude innerhalb der bereits ausgearbeiteten beson-

ders betroffenen Teilbereiche (vgl. Detailkarten laut Kap. 6.2) anhand des maximal 

belastenten Fassadenpunktes den zu beachtenden Schwellenwert-Bereichen zuge-

wiesen. 

Im 2. Schritt: Bezogen auf die Teilbereiche in den Detailkarten: Summation der in die-

sen Gebäuden hinterlegte Einwohnerzahl gemäß Einwohnermeldeamt. 

 

 

Zur „Lärmschwerpunkt-Bildung“ der besonders betroffenen Bereiche werden die De-

tailbereiche bei Bedarf in möglichst „sinnvolle“ Unterbereiche unterteilt (z.B. je nach 

Einwirkrichtung der maßgebenden Straßen bzw. je nach Straßenbaulastträger).  

→ Die gebildeten Bereiche wurden in den Detailkarten bereits optisch mit hellblauer 

Umrandung hervorgehoben und mit dem Kürzel „LS“ für Lärmschwerpunkt und einer 

fortlaufenden Nummerierung gekennzeichnet, die unter anderem die Nummerierung 

des Bereichs (A bis H) beinhaltet. → Vgl. LS-Bereichsbildung anhand der LDEN Karten 

(Detailkarten) in Kapitel 6.2. 

 

Wichtig: Es kann sein, dass sich ein „LS-Bereich mit gleicher Nummerierung“ auf meh-

rere Detailkarten bezieht oder eine Detailkarte in kleinere Bereiche unterteilt wurde. 

Z.B., weil die Einwirkung an den Gebäuden orientierend einer „maßgebenderen“ Stra-

ße zugewiesen werden kann → Diese Unterteilung wird im vorliegenden Fall bei einer 

Pegeldifferenz von mindestens 10 dB Unterschied auf Basis der üblicherweise kriti-

scheren Nachtlärmeinwirkung zwischen zwei verschiedenen einwirkenden Straßen 

(entsprechend Straßenkategorie) angenommen. Oder, die erfolgte Zuteilung erfolgt, 

weil in diesem Bereich mehrere Straßen bzw. unterschiedliche Straßenkategorien pe-

gelbestimmend ausgehend der untersuchten Hauptverkehrsstraßen einwirken. 
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Einteilungen der „LS-Bereiche“ bzw. hierbei vorwiegend maßgebend untersuchte 

Hauptverkehrsstraßen - Vgl. LS-Bereichsbildung anhand der LNIGHT Karten: 

LS A 1  → L 182 

LS B 1-2  → Im markierten Bereich „LS B 1“ (im Bereich B - Detailkarte LNight 1) wirken 

die L 182 sowie die A 61 an den hervorgehobenen Fassadenpunkten ein. Im Norden 

wirkt die L 182 ähnlich hoch wie die A 61 ein, und in Richtung Süden verringert sich die 

Einwirkung der L 182 im Verhältnis zur A 61. Am südlichsten Gebäude innerhalb des 

markierten Bereichs „LS B 1“ beziffert sich die einwirkende Pegeldifferenz beider Stra-

ßen bereits auf knapp unter 10 dB. „LS B 2“ erstreckt sich aufgrund der maßgebenden 

Einwirkung ausgehend der A 61 auf die vorgenannten Detailkarten 1 -3 

LS B 3  → A 61 (L 182: Einwirkung am maximalen Fassadenpunkt nicht pegelbe-

stimmend) 

LS B 4 → L 182 sowie A 61 (beide wirken pegelbestimmend ein, weniger als 10 dB-

Pegeldifferenz. Im Absolutpegel (maximaler Fassadenpunkt) wirkt die L 182 am stärks-

ten ein). 

LS C 1 → A 61 

LS D 1 → B 56 - Bezieht sich ebenso auf 2 Detailkarten (vgl. Bereich D - Detailkarte 

LNight 1 und 2) 

LS E 1 → A 61 maßgebend 

LS E 2 → A 61 sowie B 56 (vorwiegend beide wirken pegelbestimmend ein, weniger 

als 10 dB-Pegeldifferenz) 

LS E 3 → B 56 vorwiegend maßgebend (A 61: Einwirkung am maximalen Fassa-

denpunkt vorwiegend nicht pegelbestimmend) 

Anmerkung zu LS E 1 und LS E 2: Aufgrund der Lesbarkeit wurde die Abgrenzung der 

Bereiche lediglich orientierend zugeordnet. 

LS E 4 → A 61 maßgebend 

LS E 5 → A 61  

LS F 1 und LS F 2 → Es wirken hier von den untersuchten Hauptverkehrsstraßen 

ausschließlich Bundesstraßen maßgebend ein. Da die Ergebnisse maximal je Stra-

ßenkategorie vorliegen, können keine detaillierten Anteile ausgehend B 56 und B 266 

aufgeschlüsselt werden. Die Abgrenzung zwischen LS F 1 und LS F 2 wird daher an-

genommen. 

 

 

→ Im Ergebnis werden in der nachfolgenden Tabelle 6.2 je Detailbereich bzw. die hier-

in ggf. weitergehend unterteilten und/oder zusammengefassten Abschnitte mit den 

jeweils summierten Einwohnerzahlen aufgeführt, die den jeweiligen Schwellenwert-

Bereich erreicht. 
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Tabelle 6.2: Lärmschwerpunkt-Bereiche mit ermittelter Einwohner-Zahl (mit 

Erreichen der Schwellenwerte) ausgehend der Lärmquelle Haupt-

verkehrsstraße in der Gemeinde Swisttal 

Bereich Betrachtete  
Detailkarten 

(D.) 

LS - Bereich  
 

Einwohner (EW) je Detailbereich  
(sowie informative Angabe der belasteten 

Einzelgebäude (G)) 
mit Erreichen der  

Vgl. 
Bild 6.1 

Vgl. lt. Detailkarten Kap. 6.2 (am 
Bespiel der LNight-Darstellung)  

1. Schwelle 

LDEN ab 65 dB(A) 
/ 

LNight ab 55 dB(A) 

2. Schwelle 

LDEN ab 70dB(A) 
/ 

LNight ab 60 dB(A) 

A 

Bereich A 
 

→ D. 1 LDEN 
→ D. 1 LNight 

LS A 1 
1 EW (2 G) 

/ 

1 EW (2 G) 

- 
/ 

- 

B 

Bereich B 
 

→ D. 1 LNight 

LS B 1 
- 
/ 

30 EW (7 G) 

- 
/ 

- 

LS B 2 
- 
/ 

35 EW (10 G) 

- 
/ 

- 

Bereich B 
 

→ D. 2 LNight 
LS B 2 

- 
/ 

32 EW (14 G) 

- 
/ 

- 

Bereich B 
 

→ D. 3 LDEN 
→ D. 3 LNight 

LS B 2 
6 EW (2 G) 

/ 

48 EW (14 G) 

 
/ 

- 

Bereich B 
 

→ D. 4 LDEN 
→ D. 4 LNight 

LS B 3 
5 EW (2 G) 

/ 

- 

- 
/ 

5 EW (2 G) 

LS B 4 
2 EW (1 G) 

/ 

2 EW (1 G) 

3 EW (1 G) 
/ 

3 EW (1 G) 

C 
Bereich C 

 

→ D. 1 LNight 
LS C 1 

- 
/ 

4 EW (2 G) 

- 
/ 

- 

D 

Bereich D 
 

→ D. 1 LDEN 
→ D. 1 LNight 

LS D 1 
67 EW (24 G) 

/ 

67 EW (24 G) 

1 EW (2 G) 
/ 

1 EW (2 G) 

Bereich D 
 

→ D. 2 LDEN 
→ D. 2 LNight 

LS D 1 
41 EW (16 G)  

/ 

41 EW (16 G) 

- 
/ 

- 
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Abschließend fasst die folgende Tabelle 6.3 eine Verschneidung der oben genannten 

Auswertungen und Ergebnisse mit Blick auf die Lärmschwerpunkte, und den hierbei 

vorwiegend bzw. pegelbestimmenden Hauptverkehrsstraßen (vgl. Seite 62, Kap. 6.3) 

zusammen. 

Be-
reich 

Betrachtete  
Detailkarten 

(D.) 

LS - Bereich  
 

Einwohner (EW) je Detailbereich  
(sowie informative Angabe der belasteten 

Einzelgebäude (G)) 
mit Erreichen der  

Vgl. 
Bild 6.1 

Vgl. lt. Detailkarten Kap. 6.2 (am 
Bespiel der LNight-Darstellung)  

1. Schwelle 

LDEN ab 65 dB(A) 
/ 

LNight ab 55 dB(A) 

2. Schwelle 

LDEN ab 70dB(A) 
/ 

LNight ab 60 dB(A) 

 

E 

Bereich E 
 

→ D. 1 LDEN 
→ D. 1 LNight 

LS E 1 
6 EW (6 G) 

/ 

67 EW (27 G) 

- 
/ 

- 

LS E 2 
42 EW (14 G) 

/ 

65 EW (23 G) 

11 EW (6 G) 
/ 

14 EW (7 G) 

Bereich E 
 

→ D. 2 LDEN 
→ D. 2 LNight 

LS E 3 
19 EW (9 G) 

/ 

25 EW (9 G) 

68 EW (33 G) 
/ 

75 EW (35 G) 

Bereich E 
 

→ D. 3 LDEN 
→ D. 3 LNight 

LS E 4 
14 EW (6 G) 

/ 

80 EW (32 G) 

- 
/ 

- 

Bereich E 
 

→ D. 4 LNight 
LS E 5 

- 
/ 

12 EW (4 G) 

- 
/ 

- 

F 

Bereich F 
 

→ D. 1 LDEN 
→ D. 1 LNight 

LS F 1 
3 EW (1 G) 

/ 

10 EW (3 G) 

- 
/ 

- 

LS F 2 
0 EW (1 G) 

/ 

4 EW (2 G) 

- 
/ 

- 
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Tabelle 6.3: Zusammenfassung Lärmschwerpunkt-Bereiche (LS) mit ermittelter 

Einwohner-Zahl (mit Erreichen der Schwellenwerte) sowie Hinweis 

auf hierbei vorwiegend bzw. pegelbestimmend einwirkenden 

Hauptverkehrsstraßen in der Gemeinde Swisttal 

 

LS - Bereich 
 
Vgl. lt. Detail-
karten Kap. 
6.2 (am Be-
spiel der LNight-
Darstellung) 

Einwohner (EW) je Detailbereich  
(sowie informative Angabe der belasteten 

Einzelgebäude (G)) mit Erreichen der 
Schwellen 

Vorwiegend pegelbestimmende 
Hauptverkehrsstraße 

1. Schwelle 

LDEN ab 65 dB(A) 
/ 

LNight ab 55 dB(A) 

2. Schwelle 

LDEN ab 70 dB(A)  
/ 

LNight ab 60 dB(A) 

(Erläuterung dazu vgl.  
Fließtext) 

LS A 1 
1 EW (2 G) 

/ 

1 EW (2 G) 

- 
/ 

- 
L 182 

LS B 1 
- 
/ 

30 EW (7 G) 

- 
/ 

- 
L 182 u. A 61 

LS B 2 
6 EW (2 G) 

/ 

115 EW (38 G) 

- 
/ 

- 
A 61 

LS B 3 
5 EW (2 G) 

/ 

- 

- 
/ 

5 EW (2 G) 
A 61 

LS B 4 
2 EW (1 G) 

/ 

2 EW (1 G) 

3 EW (1 G) 
/ 

3 EW (1 G) 
L 182 u. A 61 

LS C 1 
- 
/ 

4 EW (2 G) 

- 
/ 

- 
A 61 

LS D 1 
108 EW (40 G) 

/ 

108 EW (40 G) 

1 EW (2 G) 
/ 

1 EW (2 G) 
B 56 

LS E 1 
6 EW (6 G) 

/ 

67 EW (27 G) 

- 
/ 

- 
A 61 

LS E 2 
42 EW (14 G) 

/ 

65 EW (23 G) 

11 EW (6 G) 
/ 

14 EW (7 G) 
A 61 u. B 56 

LS E 3 
19 EW (9 G) 

/ 

25 EW (9 G) 

68 EW (33 G) 
/ 

75 EW (35 G) 
B 56 

LS E 4 
14 EW (6 G) 

/ 

80 EW (32 G) 

- 
/ 

- 
A 61 

LS E 5 
- 
/ 

12 EW (4 G) 

- 
/ 

- 
A 61 

LS F 1 
3 EW (1 G) 

/ 

10 EW (3 G) 

- 
/ 

- 

B 56 u. B 266 (keine Differenzie-
rung möglich) 

LS F 2 
0 EW (1 G) 

/ 

4 EW (2 G) 

- 
/ 

- 

B 56 u. B 266 (keine Differenzie-
rung möglich) 
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7 Ruhige Gebiete 

Im Rahmen der Lärmaktionsplanung steht neben der Regelung von Lärmproblemen 

und Lärmauswirkungen zudem die Identifizierung von ruhigen Gebieten im Fokus. Da-

bei soll es nach § 47 d BImSchG [3] ein Ziel sein, ruhige Gebiete gegen eine Zunahme 

des Lärms zu schützen. 

 

Generell unterscheidet die EU-Umgebungslärmrichtline [1] „ruhige Gebiete in einem 

Ballungsraum“ sowie „ruhige Gebiete auf dem Land“. 

 

Per Definition ist dabei ein „„ruhiges Gebiet auf dem Land“ ein von der zuständigen 

Behörde festgelegtes Gebiet, das keinem Verkehrs-, Industrie- und Gewerbe- oder 

Freizeitlärm ausgesetzt ist“ [1] 

 

Darüber hinaus sind keine rechtlichen, weiteren Regelungen oder Grenzwerte zur De-

finition zur möglichen Eingrenzung eines „ruhigen Gebiets“ gegeben. Des Weiteren 

werden – insbesondere für Gebiete außerhalb von Ballungsräumen – gemäß 34. BIm-

SchV Lärmkartierungen der Hauptlärmquellen (vgl. Kap. 2) durchgeführt. Dabei sind für 

den LDEN Pegel ab 55 dB(A) bekannt. Weitere Kenntnisse bzw. Ergebnisse bezüglich 

des einwirkenden Straßenverkehrslärms sonstiger Straßen (unterhalb der gemäß EU-

Umgebungslärmrichtlinie zu kartierenden Verkehrsaufkommen) sowie Kartierungen 

weiterer Lärmarten liegen nicht vor. 

 

In der Literatur lässt sich bezüglich der möglichen Lärmbelastung für ein „ruhiges Ge-

biet“ mit einem LDEN von etwa 40 dB(A) bis maximal 55 dB(A) beziffern. Dabei be-

schreibt der untere Wert sehr ruhige Gebiete und der obere Wert maximal zulässige 

Grenzen für die Definition eines „ruhigen Gebiets“. [12] 

 

Diese akustischen Kriterien sind, wie oben erläutert, nicht auf Basis der vorliegenden 

Lärmkartierung zu bewerten. Des Weiteren würde eine hierzu erforderliche flächige 

„Komplettkartierung“ nicht im Verhältnis stehen. Für eine Komplettkartierung aller er-

forderlicher Lärmarten wäre neben einem erheblichen – wenn nicht sogar nahezu un-

möglichen – Datenbeschaffungsaufwand zudem der Berechnungs- und Auswertungs-

aufwand seitens der Gemeinde Swisttal notwendig. 

 

Infolgedessen wird zur Identifizierung ruhiger Gebiete die Einschätzung der Öffent-

lichkeit einbezogen, die auf subjektivem Empfinden [12] beruht. 

 

Statt einer „Festsetzung bzw. festen Ausweisung“ von „ruhigen Gebieten“ auf Basis 

von berechneten Mittelungspegeln, kann das Ziel einer Identifizierung ruhiger Gebiete 
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– im Sinne von Ruhe- und Erholungszonen – ebenso die Erhöhung der Erholungsfunk-

tion bzw. der Aufenthaltsqualität sein. Nicht zuletzt aufgrund der fehlenden Daten-

grundlage zur Auswertung anhand von Pegelwerten, und der Tatsache, dass hier das 

subjektive Empfinden die Qualität des „Rückzugsortes“ deutlich beschreiben kann, ist 

die Befragung und Mitwirkung der Öffentlichkeit zur Ermittlung „ruhiger Gebiete“ ein 

grundlegend wichtiger Faktor. 

 

 

Im Rahmen der stattgefundenen Öffentlichkeitsmitwirkung vom 20. November 

2023 bis zum 20. Dezember 2023 (vgl. Kap. 8 sowie Anhang D, sowie separat gelten-

de Anlage zur Dokumentation zur „Online-Beteiligung zur Lärmaktionsplanung (Stufe 

4) für die Gemeinde Swisttal“ vom 15.01.2024 [13]) wurde neben den Themenfeldern 

„Straßenverkehrslärm“ und „sonstiger Umgebungslärm“ zudem ein separates Themen-

feld „Ruhige Gebiete“ erfasst. Hierzu wurde die Bürgerschaft u.a. gebeten, Punkte im 

Gemeindegebiet zu verorten, die Sie beispielsweise als „ruhig“ wahrnehmen, zur Erho-

lung aufsuchen oder die sie als Rückzugsort nutzen, um „zur Ruhe zu kommen“. 

 

Es sind „lediglich“ 3 Rückmeldungen hierzu eingegangen (Verortung und detaillierte 

Meldung, vgl. [13]): 

Zwei Meldungen beziehen sich auf Wohngebietsbereiche innerhalb der Ortschaft. → 

Zum einen im Westen des Ortsteils Odendorf (Bereich Kuchenheimer Weg als „ruhige 

Lage“) sowie zum anderen im südlichen Randbereich der Ortschaft Buschhoven (Be-

reich Rosenweg als „schön ruhig“, mit dem Hinweis, dass dies jedoch in Abhängigkeit 

der gefahrenen Geschwindigkeit der Kfz gilt). 

Eine Meldung beschreibt den Wald nördlich der Ortschaft Morenhoven als “schön ru-

hig“ (Wald als „abgeschirmter“ Ruheort vor Straßenverkehrslärm). 

 

Wenngleich wenige Meldungen hierzu eingegangen sind, zeigt sich, dass „ruhige Ge-

biete“ auch innerhalb belebter Bereiche wahrgenommen werden.  

 

Rein informativ sei aus nationaler immissionsschutzrechtlicher Sicht erwähnt, dass u.a. 

bezüglich des Schutzes von Wohngebieten (z.B. die beiden o.g. Meldungen) allgemein 

zur Lärmvorsorge geltende Richtlinien und Verordnungen existieren. („Lärm-

Zunahmen“ ausgehend bestehender öffentlicher Verkehrswege sind hierüber jedoch 

nicht erfasst, da es keine Pflicht zur Lärmsanierung gibt). 

 

Bezüglich des benannten „Waldgebiets“ (laut Meldung) kann informativ erwähnt wer-

den, dass dieser als „Wildnis- und Naturschutzgebiet“ bereits entsprechend der gelten-

den Forstgesetze geschützt wird. 
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Aufgrund der eingangs dieses Kapitels erläuterten fehlenden Datengrundlage zur Aus-

wertung anhand von Pegelwerten, sieht die Gemeinde Swisttal keine „Festsetzung 

bzw. feste Ausweisung“ von „ruhigen Gebieten“ vor. Es werden daher keine Maßnah-

men zum Schutz ruhiger Gebiete geplant. 

 

Zu erwähnen ist, dass statt einer Festsetzung bzw. Ausweisung von „ruhigen Gebie-

ten“ die Gemeinde Swisttal die Erhöhung der Erholungsfunktion bzw. der Aufent-

haltsqualität in bestimmten Bereichen vorsieht.  

 

In diesem Zusammenhang können folgende mittel- bis langfristig vorzusehende Um-

bau-Maßnahmen, welche vom Rat der Gemeinde am 07.12.2021 zum Integrierten 

städtebaulichen Entwicklungskonzept als Selbstbindungsplanung beschlossen wurden, 

genannt werden: 

 Im Ortsteil Odendorf: Umgestaltung des Zehnhofplatzes  

 Im Ortsteil Buschhoven: Umgestaltung des Toniusplatzes 

 Im Ortsteil Heimerzheim: Umgestaltung des Peter-Esser-Platzes 
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8 Information und Mitwirkung der Öffentlichkeit 

Die Öffentlichkeit ist nach § 47 d [3] im Rahmen der Lärmaktionsplanung zu beteiligen. 

Im Rahmen dessen ist eine Öffentlichkeitsmitwirkung vorzusehen. Wenngleich keine 

Verpflichtung besteht, die Anregungen zwingend in den Lärmaktionsplan aufzuneh-

men, so sind die Ergebnisse aus der Öffentlichkeitsmitwirkung zu berücksichtigen und 

inhaltlich auszuwerten.  

 

Bisheriger Ablauf hierzu: 

 Die Öffentlichkeit wurde im Amtsblatt (Erscheinungsdatum 11.11.2023) über die 

im Zeitraum vom 20.11.2023 bis zum 20.12.2023 stattfindende Öffentlichkeits-

mitwirkung (vgl. u.a. Kap. 4.2) informiert. 

 Diese fand planmäßig vom 20.11.2023 bis zum 20.12.2023 statt.  

 Dieser Beteiligungsphase lag ein erstellter Erstbericht mit Auswertung der 

Lärmkartierung [14] – u.a. in Bezug auf ermittelte Lärmschwerpunkte sowie 

Hinweise auf den dabei aus schalltechnischer Sicht ermittelten „Verursacher“ 

(u.a. nach Straßenkategorie).  

 Gemäß EU-Umgebungslärmrichtlinie [1] bzw. nach Bundes-

Immissionsschutzgesetz (§ 47 a - f, [3]) und nach 34. BImSchV [4] beinhaltete 

der vom Land NRW zu untersuchende Umgebungslärm für die Gemeinde 

Swisttal den Straßenverkehr der Hauptverkehrsstraßen. (vgl. Kap. 4.1)  

Die durchgeführte Öffentlichkeitsmitwirkung bezog sich auf den gesamten 

Umgebungslärm [3] (Definition vgl. Kap. 4.1), sodass der Bürgerschaft neben 

den dargestellten Lärmkartierungsergebnissen zum Straßenverkehr der Haupt-

verkehrsstraßen und weiteren Hinweisen (vgl. Anhang D.1 sowie [13]) vom 

Grunde her 3 Themenfelder zur Verfügung standen: 

- „Straßenverkehrslärm“  

- „sonstiger Umgebungslärm“ 

- „ruhige Gebiete“ (vgl. hierzu: Kap. 7) 

 Die Dokumentation hierzu (inkl. Beteiligungsintensität, Verteilung bezogen auf 

die vorgenannten Themenfelder, Erläuterungen inklusive Bereinigung von Dop-

pel-Meldungen und 2 ergänzenden Meldungen per E-Mail), ist der separat gel-

tenden Anlage zur „Online-Beteiligung zur Lärmaktionsplanung (Stufe 4) für die 

Gemeinde Swisttal“ vom 15.01.2024 [13], IGS, Neuss) zu entnehmen. 

 Kurz zusammengefasst: Es sind insgesamt 97 Meldungen eingegangen. 

 Der Einfachheit halber und besseren Lesbarkeit wegen, werden diese – ge-

trennt nach den 3 benannten Themenfeldern – im Anhang D.2 tabellarisch auf-

geführt. Es handelt sich um die gänzlich übernommenen Anhänge 1.1 (Katego-

rie „Straßenverkehrslärm“), 1.2 (Kategorie „sonstiger Umgebungslärm“) sowie 

1.3 (Kategorie „ruhige Gebiete“) aus der vorgenannten Dokumentation [13]. 
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 Diese Rückmeldungen wurden im Zuge der Prüfung möglicher Regelungen 

sowie Lärmminderungsmaßnahmen seitens der Gemeinde Swisttal beachtet. → 

Vgl. Kap. 9 

 

 

Ausblick: 

Mit dem hier vorliegenden LAP-Entwurf – u.a. mit Inhalten zu bestehenden, geplanten 

sowie vorgeschlagenen Lärmminderungsmaßnahmen – wird die Öffentlichkeit erneut 

beteiligt. → 2. Öffentlichkeitbeteiligung im Frühjahr 2024 inklusive erneute Beteiligung 

Träger öffentlicher Belange. 
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9 Maßnahmen zur Lärmminderung 

9.1 Grundlagen 

Ob und inwieweit Maßnahmen konkret geplant werden (können), hängt von vielen Fak-

toren – auch von „nicht-schalltechnischen Belangen“ – ab. Daher ist seitens der Ge-

meinde Swisttal – nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass es sich bei den Hauptver-

kehrsstraßen um Straßen anderer Baulastträger handelt (vgl. Kap. 2) – ein Einbinden 

aller relevanter Behörden, Stellen und Träger öffentlicher Belange zur Maßnahmen-

Prüfung bzw. zur möglichen Maßnahmen-Bildung unabdingbar.  

 

Rein informativ sei in diesem Zusammenhang auf folgende Grundlagen zur Umsetzung 

der Maßnahmen aus Lärmaktionsplänen hingewiesen (dieser Hinweis dient nur zur 

Orientierung, bzw. entbehrt nicht sonstigen Klärungen zu (verwaltungs-)rechtlichen 

Grundsätzen u. a. zur Bindungswirkung und/oder Umsetzung von Maßnahmen): 

Nach den „LAI-Hinweisen zur Lärmaktionsplanung“ wird beispielhaft u.a. folgender 

Ausschnitt zitiert: „Zur Durchsetzung von Maßnahmen, die der Lärmaktionsplan vor-

sieht, verweist § 47d Absatz 6 BImSchG auf § 47 Absatz 6 BImSchG: die Maßnahmen 

des Lärmaktionsplanes „sind durch Anordnungen oder sonstige Entscheidungen der 

zuständigen Träger öffentlicher Verwaltung nach diesem Gesetz oder nach anderen 

Rechtsvorschriften durchzusetzen.“ Soweit planungsrechtliche Festlegungen vorgese-

hen sind, „haben die zuständigen Planungsträger dies bei ihren Planungen zu berück-

sichtigen“. 

§ 47d Absatz 6 BImSchG enthält also keine selbstständige Rechtsgrundlage zur An-

ordnung bestimmter Maßnahmen, sondern verweist auf spezialgesetzliche Eingriffs-

grundlagen (bspw. §§ 17 und 24 BImSchG, § 45 Absatz 1 Nummer 3 Straßenver-

kehrsordnung (StVO), § 75 Absatz 2 Satz 3 VwVfG). Maßnahmen können daher nur 

umgesetzt werden, wenn sie nach Fachrecht zulässig sind und rechtsfehlerfrei in einen 

Lärmaktionsplan aufgenommen wurden.“ 

 

Zudem wird erneut auf die national geltenden Regularien hingewiesen: 

Insofern sich im Zuge der Lärmaktionsplanung Maßnahmen abzeichnen bzw. 

hieraus ergeben – z.B. im Sinne einer Lärmsanierung (Lärmschutz an bestehen-

den Straßen) –, sind diese nach nationalen Berechnungs- und Bewertungsvor-

schriften um- bzw. neu zu berechnen (u. a. gelten im nationalen Recht andere Beur-

teilungszeiten / andere Berechnungsvorschriften). Diese beinhalten u. a. Grenz- bzw. 

Richtwerte (vgl. Kap. 4.4). 
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Im Rahmen der Lärmaktionsplanung sind vom Grunde her folgende Unterscheidungen 

zu differenzieren: 

 Bestehende Maßnahmen zur Lärmminderung (bereits vorhandene oder be-

reits geplante Maßnahmen) 

 Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächsten 5 Jahre (im Rah-

men des Lärmaktionsplans) 

 Langfristige Strategien zum Schutz vor Umgebungslärm 

 

Nicht zuletzt aufgrund der o.g. Planungsabhängigkeiten werden vorwiegend Maßnah-

menvorschläge seitens der Gemeinde Swisttal formuliert, die im nächsten Schritt 

bezüglich einer Umsetzung zu prüfen sind - u.a. insbesondere auch von den zu-

ständigen, auch externen Straßenbaulastträgern. 

 

Des Weiteren erfolgt eine schalltechnische Einschätzung zur Wirksamkeit bzw. zur 

jeweilig möglichen Lärmminderung in den aufgeführten Maßnahmen.  

 

 

Im Kapitel 9.2 wird auf das Thema Straßenverkehr - Maßnahmen (bestehende, ge-

plante u. Vorschläge) und in Kapitel 9.3 auf den sonstigen Umgebungslärm - 

Maßnahmen (bestehende, geplante u. Vorschläge) eingegangen. 

 

Das Kapitel 9.4 umfasst Aussagen zu langfristigen Strategien zum Schutz vor Um-

gebungslärm. 
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9.2 Straßenverkehr - Maßnahmen (bestehende, geplante u. Vorschläge) 

Belastete Bereiche, für die seitens der Gemeinde Swisttal Lärmminderungsmaßnah-

men (bestehende, geplante und Vorschläge) geprüft und bei Bedarf formuliert werden: 

Anhand der Lärmschwerpunkte ausgehend des nach URL kartierten Straßenver-

kehrslärms auf Hauptverkehrsstraßen wurden belastete Bereiche ermittelt und aus-

gewertet (vgl. Kap. 6.2 und 6.3), für die die Gemeinde Swisttal vom Grunde her auf-

grund der erreichten Schwellen (vgl. Kap. 4.4) prioritären Lärmminderungsbedarf sieht.  

 

Ergänzend geschieht dies unter Beachtung der im vorangegangenen Kapitel 8 erläu-

terten Meldungen ausgehend der stattgefundenen Öffentlichkeitsmitwirkung zum 

Thema Straßenverkehrslärm (vgl. Anhang D.2). 

 

 

Zur Verbesserung der Lärmsituation können für das Gemeindegebiet Swisttal prinzipi-

ell nachfolgende Maßnahmen genannt werden, wobei aktive Maßnahmen an der Quel-

le gegenüber passiven Maßnahmen zu bevorzugen sind. 

 

 Geschwindigkeitsbeschränkungen im Bereich betroffener Ortslagen, ggf. tem-

porär bis weitere Maßnahmen realisiert sind, oder generell temporär bezogen 

auf den Nachtzeitraum. 

 Einbau von lärmoptimierten Asphaltdecken (LOA). 

 Bau von Lärmschutzeinrichtungen (Lärmschutzwände) entlang der Straßen. 

 Verdrängung bzw. Lenkung des Durchgangsverkehrs (z.B. Ortsumgehungs-

straße Miel) 

 Förderung des ÖPNV / Radverkehrs 

 Weitere Maßnahmen, die zwar keine Auswirkung auf die Lärmkartierung 

und/oder Berechnungen nach nationalem Recht haben, da diese Faktoren we-

der im europäischen noch im nationalen Recht in die Berechnungen einfließen: 

- Erhöhung der Anteile lärmarmer Fahrzeuge im Straßenraum (z.B. seitens 

der Dienstfahrzeuge, o.ä.) 

- Ausbesserung von Straßen / Instandsetzungen der Fahrbahnoberfläche 

(z.B. Schlaglöchern) (in den Berechnungen wird von einer unschadhaften 

Straßenoberfläche ausgegangen) 

- Geschwindigkeitskontrollen und/oder kurzweilige Geschwindigkeitsdisplays 

zur Sensibilisierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit (in den Berech-

nungen wird von der zul. Höchstgeschwindigkeit ausgegangen.) 

Insbesondere die beiden vorgenannten Maßnahmen führen zu einer Verbesse-

rung der (wahrgenommenen) Geräuschsituation (Z.B. können besonders beläs-

tigende Pegelspitzen deutlich reduziert werden.). 
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 Förderung passiver Lärmschutzmaßnahmen an Wohn- und Schlafräumen mit 

einer Überschreitung der Auslösewerte (vgl. Anhang B). 

 

Sonstige Maßnahmen wie beispielsweise weitere verkehrslenkende Maßnahmen zur 

Reduzierung der Verkehrsmenge oder des Lkw-Anteils sind in Swisttal in den betroffe-

nen Bereichen nicht realisierbar. 

 

Bezüglich der Wirksamkeitseinstufung findet sich im Anhang C die Abbildung „Über-

sicht Wirksamkeit technischer und verkehrsplanerischer Maßnahmen im Straßenver-

kehr“, die seitens der LAI-Hinweise „als Hilfestellung für die kommunale Planungspra-

xis“ veröffentlicht wurde. [10]  

Darüber hinaus basieren die Einschätzungen der Wirksamkeit von Maßnahmen bzw. 

die dabei angegebenen Pegel auf Literaturangaben bzw. teils auf sich ergebende Pe-

gelminderungen nach RLS-194, unter Beachtung einer standardisierten Verkehrszu-

sammensetzung gemäß RLS-19 (D. h. z. B. in Abhängigkeit der Straßenkategorie pau-

schal anzunehmende Pkw- sowie Lkw-Aufteilung). Es wurden gemäß Aufgabenstel-

lung keine Berechnungen durchgeführt. D.h. die Angaben ersetzen keine Einzelfallprü-

fung nach deutschen Richtlinien o.ä. (Vgl. Kap. 4.4 u. Kap. 9.1). Die Pegeldifferenzen 

werden zudem auf ganze dB-Angaben aufgerundet.  

 

Weiterhin ist angesichts der aufgeführten, vorgeschlagenen Maßnahmen davon aus-

zugehen, dass die Gemeinde Swisttal diese keineswegs allein durchführen kann, son-

dern auf eine Zusammenarbeit mit den Straßenbaulastträgern angewiesen ist.  

 

Vorgehen: 

Nachfolgend wird für jede Ortslage, für die ausgehend der Lärmkartierung Lärm-

schwerpunkte gebildet wurden (nach URL vom LANUV durchgeführte Lärmkartierung 

ausgehend des Straßenverkehrslärms auf Hauptverkehrsstraßen) oder Meldungen 

ausgehend der stattgefundenen Öffentlichkeitsmitwirkung eingingen, ein „Maßnah-

menblatt“ mit den, abgestimmten und vorzusehenden Maßnahmen (bestehende, ge-

plante u. Vorschläge) zusammengestellt.  

 
4 Die RLS-19 (Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, RLS-19 Ausgabe 2019) ist eine  
  nationale Richtlinie zur Berechnung der Straßenverkehrsgeräuschsituation. Anwendung u.a. 
  Vgl. Anhang B  
  Die Berechnung der Straßenverkehrsgeräuschsituation zur Lärmsanierung für Straßen in der 
  Baulast des Bundes bzw. des Landes ist nach nationalen Recht gemäß RLS-19 durchzuführen. 
  (Vgl. Kap. 9.1) 

  Die Einschätzung erfolgt nicht nach der Vorgängerversion RLS-90 (seitens des Herausgebers  
  FGSV zurückgezogen), wenngleich anzumerken ist, dass seitens der Lärmschutz-Richtlinien- 
  StV aus dem Jahr 2007 weiterhin auf diese Richtlinie verwiesen wird. 
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Des Weiteren wird die aus schalltechnischer Sicht mögliche Wirksamkeit (Nutzen aus 

schalltechnischer Sicht) gegenübergestellt (anhand Literaturangaben). 

 

Grundlage in Bezug auf die Lärmschwerpunkte („LS“, vgl. Kap. 6.2.2 sowie 6.3) bildet 

die Tabelle 6.3 (vgl. Kap. 6.3). Diese fasst für die ermittelten Lärmschwerpunkt-

Bereiche (LS) die jeweils ermittelte Einwohner-Zahl (mit Erreichen der Schwellen-

werte) sowie die hierbei vorwiegend bzw. pegelbestimmend einwirkende Hauptver-

kehrsstraße zusammen. 

 

 

Hinweis zur Wirksamkeit von geplanten Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächs-

ten 5 Jahre (Bezug: Straßenverkehrslärm im vom Aktionsplan erfassten Gebiet):  

Im Vorgriff auf die nachfolgenden Maßnahmen sind im derzeitigen Planstand des 

Lärmaktionsplan-Entwurfs keine ‚geplanten Maßnahmen zur Lärmminderung für die 

nächsten 5 Jahre (im Rahmen des Lärmaktionsplans)‘ (vgl. Kap. 9.1) vorgesehen. Die 

(summierte) ‚geschätzte Anzahl der Personen in dem vom Aktionsplan erfassten Ge-

biet, für die sich der Straßenverkehrslärm durch die vorgesehenen Maßnahmen inner-

halb der nächsten 5 Jahre‘ (Pegelreduktion dabei ab mindestens 1 dB) reduziert wird, 

ist auf Basis dessen mit „0“ zu beziffern. Allerdings wurden aufgrund anderer Planun-

gen bestehende Maßnahmen sowie insbesondere Maßnahmen-Vorschläge erarbeitet 

bzw. dargelegt. Eine definierte Angabe mit Wirkung innerhalb der nächsten 5 Jahre ist 

hier aufgrund der diversen Gegebenheiten und Möglichkeiten nicht möglich. Dies kann 

folglich erst beziffert werden, wenn entsprechend vorgesehene geplante Maßnahmen 

für diesen Zeitraum vorliegen.  

 

Im Einzelnen kann bereits jetzt anhand der dargelegten Maßnahmenblätter je Ortslage 

geschlussfolgert werden, welche Betroffenen-Anzahl (Personenanzahl mit Erreichen 

der Schwellen) bei Umsetzung einer der Maßnahmen-Vorschläge (insofern zu erwar-

tende Reduktion ab 1 dB) hierdurch eine entsprechende Reduzierung des Straßenver-

kehrslärm erwarten kann. 
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9.2.1 Ortslage Heimerzheim - LS A 1 

Ortslage: Heimerzheim Straßenverkehrslärm →  Bereiche A und B 

Bezug:  Ermittelte hohe bzw. sehr hohe Lärmbelastung aufgrund der durchgeführten Lärmkartierung (Stra-

ßenverkehr auf Hauptverkehrsstraßen, vgl. Kap. 2, 6.2 und 6.3) im definierten Bereich A und B 

→ Lärmschwerpunkte ‚LS A 1‘ (exakte Bereichszuweisung: Vgl. Kap. 6.2.2.1) 

→ Lärmschwerpunkte ‚LS B 1‘, ‚LS B 2‘ ‚LS B 3‘ ‚LS B 4‘ 

(exakte Bereichszuweisung: Vgl. Kap. 6.2.2.2) 

sowie Meldungen ausgehend der Öffentlichkeitsmitwirkung zum Straßenverkehr (vgl. Kap. 8) 

→ Meldungen für die Ortslage: S21 bis S27 (vgl. Anhang D.2)  

Maßnahmenblatt: LS A 1 Einwohner (EW) / Einzelgebäude (G) mit Erreichen 

der Schwellen (vgl. Kap. 6.3) 
Seite 1 v. 2 

Vorwiegend  

pegelbestimmende  

Hauptverkehrsstraße: 

(vgl. Kap. 6.3) 

L 182  

1. Schwelle 

LDEN ab 65 dB(A) 

LNight ab 55 dB(A) 

2. Schwelle 

LDEN ab 70 dB(A) 

LNight ab 60 dB(A) 

 
1 EW (2 G) 

/ 

1 EW (2 G) 

- 
/ 

- 

Meldungen gezielt zu den vorge-

nannten Straßen (vgl. Anhang D.2): 

zur L 182: Im Nahbereich A: keine Meldung 

 

 

Orientierend zusammengefasste Darstellung für die gesamte Ortslage (m. Hervorhebung relevanter LS): 

 

LS B 1 

LS B 2 

LS B 3 

LS B 4 

LS A 1 
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5 Bezogen auf die Standard-Verkehrszusammensetzung gemäß RLS-19 in Abhängigkeit der 
  jeweiligen Straßenkategorie. Konkret kann die zu erwartende Minderung (insbesondere auch  
  mit Bezug auf die Immissionsorte) erst unter Beachtung aller erforderlicher Parameter im Zuge  
  einer Berechnung beziffert werden. Die mindernde Wirkung auf die betroffenen Einwohner  
  hängt auch davon ab, auf welchen Abschnittslängen eine Reduktion stattfindet. 

Maßnahmenblatt: LS A 1 (Heimerzheim) Seite 2 v. 2 

Bestehende Maßnahmen zur Lärmminderung 

(bereits vorhandene oder bereits geplante Maßnahmen) 

Wirksamkeit der Maßnahme 

keine 

 

 

   

Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächs-

ten 5 Jahre (im Rahmen des Lärmaktionsplans) 

Wirksamkeit der Maßnahme 

keine 

 

 

      

Maßnahmenvorschläge Wirksamkeit der Maßnahme 

Vorab-Information: Unmittelbar nördlich bzw. nordwestlich 

des betroffenen Bereichs gilt nach dem vorliegenden Be-

rechnungsmodell 70 km/h tags / 70 km/h nachts, in einem 

etwa 150 m langen nordöstlich angrenzenden Abschnitt 

100 km/h tags / 100 km/h nachts und nördlich im Anschluss 

wiederum 70 km/h (tags/nachts). Die Auswirkung in dem 

etwa 150 m langen Abschnitt kann dem Kapitel 6.2.2.1 

anhand der Lärmkarte optisch entnommen werden.  

L 182: In einem 1. Schritt: Prüfung der vorhandenen Be-

schilderung. 

Insofern die oben erläuterte Situation bestätigt wird: In ei-

nem 2. Schritt: Prüfung zur Reduktion der zulässigen 

Höchstgeschwindigkeit auf gänzlich 70 km/h in diesem 

Abschnitt der L 182. 

Eine generelle Reduktion der zul. Höchstge-

schwindigkeit v. 100 km/h auf 70 km/h auf Lan-

desstraßen kann eine Pegelreduktion von etwa 

4 dB tags sowie nachts bewirken.5 

Hier ist jedoch aufgrund des Abstandes zum 

benannten 150 m langen Abschnitt sowie der 

ebenso einwirkenden Übergangssituation (ein 

Teil der Abschnitte unterliegt bereits 70 km/h), 

vermutlich von einer geringeren Pegelreduktion 

auszugehen. Konkret kann dies erst im Zuge 

einer Berechnung beziffert werden. 

Eine Minderung um mindestens 1 dB kann aller-

dings vermutet werden. 
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9.2.2 Ortslage Heimerzheim - LS B 1 

Ortslage: Heimerzheim Straßenverkehrslärm →  Bereiche A und B 

Bezug:  Ermittelte hohe bzw. sehr hohe Lärmbelastung aufgrund der durchgeführten Lärmkartierung (Stra-

ßenverkehr auf Hauptverkehrsstraßen, vgl. Kap. 2, 6.2 und 6.3) im definierten Bereich A und B 

→ Lärmschwerpunkte ‚LS A 1‘ (exakte Bereichszuweisung: Vgl. Kap. 6.2.2.1) 

→ Lärmschwerpunkte ‚LS B 1‘, ‚LS B 2‘ ‚LS B 3‘ ‚LS B 4‘  

(exakte Bereichszuweisung: Vgl. Kap. 6.2.2.2) 

sowie Meldungen ausgehend der Öffentlichkeitsmitwirkung zum Straßenverkehr (vgl. Kap. 8) 

→ Meldungen für die Ortslage: S21 bis S27 (vgl. Anhang D.2)  

Maßnahmenblatt: LS B 1 Einwohner (EW) / Einzelgebäude (G) mit Erreichen 

der Schwellen (vgl. Kap. 6.3) 
Seite 1 v. 2 

Vorwiegend  

pegelbestimmende  

Hauptverkehrsstraße: 

(vgl. Kap. 6.3) 

L 182 

A 61 

1. Schwelle 

LDEN ab 65 dB(A) 

LNight ab 55 dB(A) 

2. Schwelle 

LDEN ab 70 dB(A) 

LNight ab 60 dB(A) 

 
- 
/ 

30 EW (7 G) 

- 
/ 

- 

Meldungen gezielt zu den vorge-

nannten Straßen (vgl. Anhang D.2): 

zur L 182: 1 Meldung (S21) 

zur A 61: insg. 5 Meldungen (S20, S23, S24, S26, S27) 

- Meldungen zur A 61 bis östlich Bereich B 

Orientierend zusammengefasste Darstellung für die gesamte Ortslage (m. Hervorhebung relevanter LS): 

 

LS B 1 

LS B 2 

LS B 3 

LS B 4 

LS A 1 
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Maßnahmenblatt: LS B 1 (Heimerzheim) Seite 2 v. 2 

Bestehende Maßnahmen zur Lärmminderung  

(bereits vorhandene oder bereits geplante Maßnahmen) 

Wirksamkeit der Maßnahme 

- 

 

 

      

Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächs-

ten 5 Jahre (im Rahmen des Lärmaktionsplans) 

Wirksamkeit der Maßnahme 

- 

 

 

      

Maßnahmenvorschläge Wirksamkeit der Maßnahme 

Vorab-Information: Auf der angrenzenden A 61 gilt lt. Mo-

dell: 130 km/h tags / 130 km/h nachts. Im dortigen Bereich 

gilt auf der L 182 lt. Modell 70 km/h tags / 70 km/h nachts. 

Aufgrund der Anzahl der Betroffenen insb. zur Nachtzeit: 

A 61 sowie L 182: Prüfung auf mögliche temporäre Ge-

schwindigkeitsreduzierung zur Nachtzeit → „aus Lärm-

schutzgründen zur Nachtzeit“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Reduktion der zul. Höchstgeschwindigkeit 

v. 130 km/h auf 100 km/h auf Autobahnen kann 

eine Pegelreduktion von etwa 1 dB nachts be-

wirken.5 

Eine Reduktion der zul. Höchstgeschwindigkeit 

v. 70 km/h auf 50 km/h auf Landesstraße kann 

eine Pegelreduktion von etwa 4 dB nachts be-

wirken.5 

A 61: Prüfung auf Einbau eines „lärmoptimierten Asphalts“ 

bzw. eines „lärmarmen“ Fahrbahnbelags (z.B. Asphaltbe-

ton 0/11 oder offenporige Asphalte (PA 8), etc.) 

Je nach aktueller Ausgangssituation bezüglich 

der derzeitigen Oberfläche (Annahme hier: Refe-

renzbelag Gussasphalt), ist auf Strecken mit 

über 60 km/h gefahrenen Geschwindigkeiten 

(wie auf der Autobahn) in Abhängigkeit der Ver-

kehrszusammensetzung mit Pegelreduktionen 

um ca. 3 dB (z.B. Splittmastixasphalt 0/8, As-

phaltbeton 0/11, o.ä.) bzw. bei Umsetzung von 

offenporigen Asphalten (z.B. PA 8 oder 11) mit 

höheren Pegelreduktionen zu rechnen.  

Und/oder: 

Aufgrund der Anzahl der Betroffenen im Osten:  

A 61: Prüfung einer Lärmschutzeinrichtung östlich entlang 

der A 61 

 

Die lärmmindernde Wirkung einer Lärmschutz-

wand kann generell als hoch eingestuft werden. 

In Abhängigkeit der Dimensionierung im Ver-

hältnis zur zu schützenden Fläche kann die 

lärmmindernde Wirkung üblicherweise mit min-

destens 5-10 dB beziffert werden. Die Wirkung 

kann ggf. auch deutlich höher ausfallen, wenn 

die Ausbreitung durch eine entsprechend „mas-

sive“ Abschirmung unterbunden wird. Konkret 

kann dies erst im Zuge einer Berechnung unter 

Beachtung aller relevanter Parameter beziffert 

werden. 
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9.2.3 Ortslage Heimerzheim - LS B 2 

Ortslage: Heimerzheim Straßenverkehrslärm →  Bereiche A und B 

Bezug:  Ermittelte hohe bzw. sehr hohe Lärmbelastung aufgrund der durchgeführten Lärmkartierung (Stra-

ßenverkehr auf Hauptverkehrsstraßen, vgl. Kap. 2, 6.2 und 6.3) im definierten Bereich A und B 

→ Lärmschwerpunkte ‚LS A 1‘ (exakte Bereichszuweisung: Vgl. Kap. 6.2.2.1) 

→ Lärmschwerpunkte ‚LS B 1‘, ‚LS B 2‘ ‚LS B 3‘ ‚LS B 4‘  

(exakte Bereichszuweisung: Vgl. Kap. 6.2.2.2) 

sowie Meldungen ausgehend der Öffentlichkeitsmitwirkung zum Straßenverkehr (vgl. Kap. 8) 

→ Meldungen für die Ortslage: S21 bis S27 (vgl. Anhang D.2)  

Maßnahmenblatt: LS B 2 Einwohner (EW) / Einzelgebäude (G) mit Erreichen 

der Schwellen (vgl. Kap. 6.3) 
Seite 1 v. 2 

Vorwiegend  

pegelbestimmende  

Hauptverkehrsstraße: 

(vgl. Kap. 6.3) 

A 61 

1. Schwelle 

LDEN ab 65 dB(A) 

LNight ab 55 dB(A) 

2. Schwelle 

LDEN ab 70 dB(A) 

LNight ab 60 dB(A) 

 
6 EW (2 G) 

/ 

115 EW (38 G) 

- 
/ 

- 

Meldungen gezielt zu den vorge-

nannten Straßen (vgl. Anhang D.2): 

zur A 61: insg. 5 Meldungen (S20, S23, S24, S26, S27) 

- Meldungen bis östlich Bereich B 

 

Orientierend zusammengefasste Darstellung für die gesamte Ortslage (m. Hervorhebung relevanter LS): 

 

LS B 1 

LS B 2 

LS B 3 

LS B 4 

LS A 1 
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Maßnahmenblatt: LS B 2 (Heimerzheim) Seite 2 v. 2 

Bestehende Maßnahmen zur Lärmminderung  

(bereits vorhandene oder bereits geplante Maßnahmen) 

Wirksamkeit der Maßnahme 

- 

 

 

      

Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächs-

ten 5 Jahre (im Rahmen des Lärmaktionsplans) 

Wirksamkeit der Maßnahme 

- 

 

 

      

Maßnahmenvorschläge Wirksamkeit der Maßnahme 

Vorab-Information: Auf der angrenzenden A 61 gilt lt. Mo-

dell: 130 km/h tags / 130 km/h nachts. 

Aufgrund der Anzahl der Betroffenen insb. zur Nachtzeit: 

A 61: Prüfung auf mögliche temporäre Geschwindigkeits-

reduzierung zur Nachtzeit → „aus Lärmschutzgründen zur 

Nachtzeit“ 

 

 

 

Eine Reduktion der zul. Höchstgeschwindigkeit 

v. 130 km/h auf 100 km/h auf Autobahnen kann 

eine Pegelreduktion von etwa 1 dB nachts be-

wirken.5  

A 61: Prüfung auf Einbau eines „lärmoptimierten Asphalts“ 

bzw. eines „lärmarmen“ Fahrbahnbelags (z.B. Asphaltbe-

ton 0/11 oder offenporige Asphalte (PA 8), etc.) 

Je nach aktueller Ausgangssituation bezüglich 

der derzeitigen Oberfläche (Annahme hier: Refe-

renzbelag Gussasphalt), ist auf Strecken mit 

über 60 km/h gefahrenen Geschwindigkeiten 

(wie auf der Autobahn) in Abhängigkeit der Ver-

kehrszusammensetzung mit Pegelreduktionen 

um ca. 3 dB (z.B. Splittmastixasphalt 0/8, As-

phaltbeton 0/11, o.ä.) bzw. bei Umsetzung von 

offenporigen Asphalten (z.B. PA 8 oder 11) mit 

höheren Pegelreduktionen zu rechnen. 

Und/oder: 

Aufgrund der Anzahl der Betroffenen im Osten:  

A 61: Prüfung einer Lärmschutzeinrichtung östlich entlang 

der A 61 

 

Die lärmmindernde Wirkung einer Lärmschutz-

wand kann generell als hoch eingestuft werden. 

In Abhängigkeit der Dimensionierung im Ver-

hältnis zur zu schützenden Fläche kann die 

lärmmindernde Wirkung üblicherweise mit min-

destens 5-10 dB beziffert werden. Die Wirkung 

kann ggf. auch deutlich höher ausfallen, wenn 

die Ausbreitung durch eine entsprechend „mas-

sive“ Abschirmung unterbunden wird. Konkret 

kann dies erst im Zuge einer Berechnung unter 

Beachtung aller relevanter Parameter beziffert 

werden. 
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9.2.4 Ortslage Heimerzheim - LS B 3 

Ortslage: Heimerzheim Straßenverkehrslärm →  Bereiche A und B 

Bezug:  Ermittelte hohe bzw. sehr hohe Lärmbelastung aufgrund der durchgeführten Lärmkartierung (Stra-

ßenverkehr auf Hauptverkehrsstraßen, vgl. Kap. 2, 6.2 und 6.3) im definierten Bereich A und B 

→ Lärmschwerpunkte ‚LS A 1‘ (exakte Bereichszuweisung: Vgl. Kap. 6.2.2.1) 

→ Lärmschwerpunkte ‚LS B 1‘, ‚LS B 2‘ ‚LS B 3‘ ‚LS B 4‘  

(exakte Bereichszuweisung: Vgl. Kap. 6.2.2.2) 

sowie Meldungen ausgehend der Öffentlichkeitsmitwirkung zum Straßenverkehr (vgl. Kap. 8) 

→ Meldungen für die Ortslage: S21 bis S27 (vgl. Anhang D.2)  

Maßnahmenblatt: LS B 3 Einwohner (EW) / Einzelgebäude (G) mit Erreichen 

der Schwellen (vgl. Kap. 6.3) 
Seite 1 v. 2 

Vorwiegend  

pegelbestimmende  

Hauptverkehrsstraße: 

(vgl. Kap. 6.3) 

A 61 

1. Schwelle 

LDEN ab 65 dB(A) 

LNight ab 55 dB(A) 

2. Schwelle 

LDEN ab 70 dB(A) 

LNight ab 60 dB(A) 

 
5 EW (2 G) 

/ 

- 

- 
/ 

5 EW (2 G) 

Meldungen gezielt zu den vorge-

nannten Straßen (vgl. Anhang D.2): 

zur A 61: keine Meldung westl. der A 61 

 

 

Orientierend zusammengefasste Darstellung für die gesamte Ortslage (m. Hervorhebung relevanter LS): 

 

LS B 1 

LS B 2 

LS B 3 

LS B 4 

LS A 1 
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Maßnahmenblatt: LS B 3 (Heimerzheim) Seite 2 v. 2 

Bestehende Maßnahmen zur Lärmminderung  

(bereits vorhandene oder bereits geplante Maßnahmen) 

Wirksamkeit der Maßnahme 

- 

 

 

      

Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächs-

ten 5 Jahre (im Rahmen des Lärmaktionsplans) 

Wirksamkeit der Maßnahme 

- 

 

 

      

Maßnahmenvorschläge Wirksamkeit der Maßnahme 

Vorab-Information: Auf der angrenzenden A 61 gilt lt. Mo-

dell: 130 km/h tags / 130 km/h nachts. 

Aufgrund der Anzahl der Betroffenen insb. zur Nachtzeit: 

A 61: Prüfung auf mögliche temporäre Geschwindigkeits-

reduzierung zur Nachtzeit → „aus Lärmschutzgründen zur 

Nachtzeit“ 

 

 

 

Eine Reduktion der zul. Höchstgeschwindigkeit 

v. 130 km/h auf 100 km/h auf Autobahnen kann 

eine Pegelreduktion von etwa 1 dB nachts be-

wirken.5  

A 61: Zudem generell Prüfung auf Einbau eines „lärmopti-

mierten Asphalts“ bzw. eines „lärmarmen“ Fahrbahnbelags 

(z.B. Asphaltbeton 0/11 oder offenporige Asphalte (PA 8), 

etc.) (Vorteil auch für die vorgenannten Maßnahmen-

Bereiche und für die Tageszeit) 

Je nach aktueller Ausgangssituation bezüglich 

der derzeitigen Oberfläche (Annahme hier: Refe-

renzbelag Gussasphalt), ist auf Strecken mit 

über 60 km/h gefahrenen Geschwindigkeiten 

(wie auf der Autobahn) in Abhängigkeit der Ver-

kehrszusammensetzung mit Pegelreduktionen 

um ca. 3 dB (z.B. Splittmastixasphalt 0/8, As-

phaltbeton 0/11, o.ä.) bzw. bei Umsetzung von 

offenporigen Asphalten (z.B. PA 8 oder 11) mit 

höheren Pegelreduktionen zu rechnen. 
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9.2.5 Ortslage Heimerzheim - LS B 4 

Ortslage: Heimerzheim Straßenverkehrslärm →  Bereiche A und B 

Bezug:  Ermittelte hohe bzw. sehr hohe Lärmbelastung aufgrund der durchgeführten Lärmkartierung (Stra-

ßenverkehr auf Hauptverkehrsstraßen, vgl. Kap. 2, 6.2 und 6.3) im definierten Bereich A und B 

→ Lärmschwerpunkte ‚LS A 1‘ (exakte Bereichszuweisung: Vgl. Kap. 6.2.2.1) 

→ Lärmschwerpunkte ‚LS B 1‘, ‚LS B 2‘ ‚LS B 3‘ ‚LS B 4‘  

(exakte Bereichszuweisung: Vgl. Kap. 6.2.2.2) 

sowie Meldungen ausgehend der Öffentlichkeitsmitwirkung zum Straßenverkehr (vgl. Kap. 8) 

→ Meldungen für die Ortslage: S21 bis S27 (vgl. Anhang D.2)  

Maßnahmenblatt: LS B 4 Einwohner (EW) / Einzelgebäude (G) mit Erreichen 

der Schwellen (vgl. Kap. 6.3) 
Seite 1 v. 2 

Vorwiegend  

pegelbestimmende  

Hauptverkehrsstraße: 

(vgl. Kap. 6.3) 

L 182 

A 61 

1. Schwelle 

LDEN ab 65 dB(A) 

LNight ab 55 dB(A) 

2. Schwelle 

LDEN ab 70 dB(A) 

LNight ab 60 dB(A) 

 
2 EW (1 G) 

/ 

2 EW (1 G) 

3 EW (1 G) 
/ 

3 EW (1 G) 

Meldungen gezielt zu den vorge-

nannten Straßen (vgl. Anhang D.2): 

zur L 182: keine Meldung westlich der A 61 

zur A 61: keine Meldung westlich der A 61 

Orientierend zusammengefasste Darstellung für die gesamte Ortslage (m. Hervorhebung relevanter LS): 

 

LS B 1 

LS B 2 

LS B 3 

LS B 4 

LS A 1 
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Maßnahmenblatt: LS B 4 (Heimerzheim) Seite 2 v. 2 

Bestehende Maßnahmen zur Lärmminderung  

(bereits vorhandene oder bereits geplante Maßnahmen) 

Wirksamkeit der Maßnahme 

- 

 

 

      

Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächs-

ten 5 Jahre (im Rahmen des Lärmaktionsplans) 

Wirksamkeit der Maßnahme 

- 

 

 

      

Maßnahmenvorschläge Wirksamkeit der Maßnahme 

Vorab-Information: Auf der angrenzenden A 61 gilt lt. Mo-

dell: 130 km/h tags / 130 km/h nachts.  

Auf der L 182 gilt lt. Modell 100 km/h tags / 100 km/h 

nachts. 

Aufgrund der Anzahl der Betroffenen insb. zur Nachtzeit: 

A 61 u. L 182: Prüfung auf mögliche temporäre Geschwin-

digkeitsreduzierung zur Nachtzeit → „aus Lärmschutzgrün-

den zur Nachtzeit“ → Insbesondere für die A 61 

 

 

 

 

 

Eine Reduktion der zul. Höchstgeschwindigkeit 

v. 130 km/h auf 100 km/h auf Autobahnen kann 

eine Pegelreduktion von etwa 1 dB nachts be-

wirken.5   Bzgl. L 182: Vgl. nächster Vorschlag. 

L 182: Prüfung, ob 70 km/h auf der L 182 in westlicher 

Richtung zur Tag- und Nachtzeit verschoben werden kann. 

Eine Reduktion der zul. Höchstgeschwindigkeit 

v. 100 km/h auf 70 km/h auf Landesstraßen 

kann eine Pegelreduktion von etwa 4 dB tags 

sowie nachts bewirken.5  

A 61: Zudem Prüfung auf Einbau eines „lärmoptimierten 

Asphalts“ bzw. eines „lärmarmen“ Fahrbahnbelags (z.B. 

Asphaltbeton 0/11 oder offenporige Asphalte (PA 8), etc.) 

(Vorteil auch für die vorgenannten Maßnahmen-Bereiche 

und für die Tageszeit) 

Je nach aktueller Ausgangssituation bezüglich 

der derzeitigen Oberfläche (Annahme hier: Refe-

renzbelag Gussasphalt), ist auf Strecken mit 

über 60 km/h gefahrenen Geschwindigkeiten 

(wie auf der Autobahn) in Abhängigkeit der Ver-

kehrszusammensetzung mit Pegelreduktionen 

um ca. 3 dB (z.B. Splittmastixasphalt 0/8, As-

phaltbeton 0/11, o.ä.) bzw. bei Umsetzung von 

offenporigen Asphalten (z.B. PA 8 oder 11) mit 

höheren Pegelreduktionen zu rechnen. 
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9.2.6 Ortslage Heimerzheim - zusätzliche Meldungen 

 

 

Ortslage: Heimerzheim Straßenverkehrslärm zusätzliche Meldungen 

Bezug:  Sonstige Meldungen ausgehend der Öffentlichkeitsmitwirkung zum Straßenverkehr (vgl. Kap. 8) 

→ Meldungen für die Ortslage: S21 bis S27 (vgl. Anhang D.2) 

  

  

Maßnahmenblatt: Heimerzheim  
zusätzl. Meldungen 

Einwohner (EW) / Einzelgebäude (G) mit Erreichen 

der Schwellen (vgl. Kap. 6.3) 

Seite 1 v. 2 

Vorwiegend  

pegelbestimmende  

Hauptverkehrsstraße  

(vgl. Kap. 6.3) 

keine nach ULR klas-

sifizierten Straßen 

1. Schwelle 

LDEN ab 65 dB(A) 

LNight ab 55 dB(A) 

2. Schwelle 

LDEN ab 70 dB(A) 

LNight ab 60 dB(A) 

ansonsten: 

- Kölner Str. 

Keine Lärmkartierung (vgl. Kap. 2 und 4) 

 

Meldungen gezielt zu den vorge-

nannten Straßen (vgl. Anhang D.2): 

Zur Kölner Str.: S22 u. S25 

 

 

Orientierend zusammengefasste Darstellung für die gesamte Ortslage (m. Hervorhebung relevanter LS): 

 

LS B 1 

LS B 2 

LS B 3 

LS B 4 

LS A 1 
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Maßnahmenblatt: zusätzliche Meldungen (Heimerzheim) Seite 2 v. 2 

Bestehende Maßnahmen zur Lärmminderung  

(bereits vorhandene oder bereits geplante Maßnahmen) 

Wirksamkeit der Maßnahme 

L 163: Die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der „Kölner 

Straße“ (L 163) soll auf dem Teilstück zwischen der Ein-

mündung „Heckenweg“ und dem Kreisverkehrsplatz „Eus-

kirchener Straße/Vorgebirgsstraße“ beidseitig von 50 km/h 

auf 30 km/h reduziert werden. Die Beschilderung hierzu 

befindet sich aktuell in Umsetzung. 

Eine Reduktion der zul. Höchstgeschwindigkeit 

v. 50 km/h auf 30 km/h auf Landesstraßen kann 

eine Pegelreduktion von etwa 3 dB tags sowie 

nachts bewirken.5 

Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächs-

ten 5 Jahre (im Rahmen des Lärmaktionsplans) 

Wirksamkeit der Maßnahme 

- 

 

 

      

Maßnahmenvorschläge Wirksamkeit der Maßnahme 

L 163 (Kölner Str.) - S22 u. S25: 

Es werden stetige Geschwindigkeitskontrollen auf der Köl-

ner Straße zwischen Einmündung Metternicher Weg und 

Vorgebirgsstraße/Euskirchener Straße angeregt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Die Wirkung von Geschwindigkeitskontrollen 

bzw. -Displays ist rechnerisch nicht erfassbar, 

da die Modellberechnungen von der zulässigen 

Höchstgeschwindigkeit ausgehen. Sie hängt von 

der Anzahl der zu schnell fahrenden Kfz (inkl. 

Verkehrszusammensetzung) inkl. der Höhe der 

gefahrenen Geschwindigkeit ab. Unter Annahme 

einer gleichmäßigen Reduktion der Geschwin-

digkeit aller Kfz um 10 km/h (z.B. v. 40 km/h auf 

30 km/h) kann je nach Kfz-Zusammensetzung 

(abhängig vom Lkw-Anteil) eine Pegelreduktion 

um ca. 1 dB erreicht werden.  

Die Maßnahme eines Geschwindigkeits-

Displays – kann ähnlich wie die Geschwindig-

keitskontrolle – zu einer Sensibilisierung der 

Verkehrsteilnehmer führen, u. zumindest pha-

senweise zu einer „spürbaren“ Entlastung der 

Betroffenen führen (insb. in Ortseingangs-/ Aus-

gangsbereichen u. Durchfahrten.) 

Des Weiteren: 

Prüfung auf generelle Reduzierung der zulässigen Höchst-

geschwindigkeit auf der Kölner Str. von 50 km/h auf 

30 km/h.  

D.h. es wird zur Minderung der Lärmeinwirkung somit emp-

fohlen, die kürzlich seitens der Straßenverkehrsbehörde 

zugelassene punktuelle Reduzierung auf 30 km/h auszu-

weiten (vgl. obigen Maßnahme unter ‚Bestehende Maß-

nahmen zur Lärmminderung‘) 

 

Eine Reduktion der zul. Höchstgeschwindigkeit 

v. 50 km/h auf 30 km/h auf Landesstraßen kann 

eine Pegelreduktion von etwa 3 dB tags sowie 

nachts bewirken.5 
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9.2.7 Ortslage Ollheim - LS C 1 

Ortslage: Ollheim Straßenverkehrslärm →  Bereich C 

Bezug:  Ermittelte hohe bzw. sehr hohe Lärmbelastung aufgrund der durchgeführten Lärmkartierung (Stra-

ßenverkehr auf Hauptverkehrsstraßen, vgl. Kap. 2, 6.2 und 6.3) im definierten Bereich C 

→ Lärmschwerpunkte ‚LS C 1‘ (exakte Bereichszuweisung: Vgl. Kap. 6.2.2.3) 

 

sowie Meldungen ausgehend der Öffentlichkeitsmitwirkung zum Straßenverkehr (vgl. Kap. 8) 

→ Meldungen für die Ortslage: S58 bis S60 (vgl. Anhang D.2) 

  

Maßnahmenblatt: LS C 1 Einwohner (EW) / Einzelgebäude (G) mit Erreichen 

der Schwellen (vgl. Kap. 6.3) 
Seite 1 v. 2 

Vorwiegend  

pegelbestimmende  

Hauptverkehrsstraße: 

(vgl. Kap. 6.3) 

A 61 

1. Schwelle 

LDEN ab 65 dB(A) 

LNight ab 55 dB(A) 

2. Schwelle 

LDEN ab 70 dB(A) 

LNight ab 60 dB(A) 

 
- 
/ 

4 EW (2 G) 

- 
/ 

- 

Meldungen gezielt zu den vorge-

nannten Straßen (vgl. Anhang D.2): 

zur A 61: keine Meldungen in der Ortslage Ollheim 

 

 

Orientierend zusammengefasste Darstellung für die gesamte Ortslage (m. Hervorhebung relevanter LS): 

 

LS C 1 
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Maßnahmenblatt: LS C 1 (Ollheim) Seite 2 v. 2 

Bestehende Maßnahmen zur Lärmminderung  

(bereits vorhandene oder bereits geplante Maßnahmen) 

Wirksamkeit der Maßnahme 

- 

 

 

      

Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächs-

ten 5 Jahre (im Rahmen des Lärmaktionsplans) 

Wirksamkeit der Maßnahme 

- 

 

 

      

Maßnahmenvorschläge Wirksamkeit der Maßnahme 

Vorab-Information: Auf der angrenzenden A 61 gilt lt. Mo-

dell: 100 km/h tags / 100 km/h nachts: 

A 61: Prüfung auf mögliche temporäre Geschwindigkeits-

reduzierung zur Nachtzeit → „aus Lärmschutzgründen zur 

Nachtzeit“ 

 

 

Eine Reduktion der zul. Höchstgeschwindigkeit 

v. 100 km/h auf 80 km/h auf Autobahnen kann 

eine Pegelreduktion von etwa 2 dB nachts be-

wirken.5 
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9.2.8 Ortslage Ollheim - zusätzliche Meldungen 

 

Ortslage: Ollheim Straßenverkehrslärm zusätzliche Meldungen 

Bezug:  Sonstige Meldungen ausgehend der Öffentlichkeitsmitwirkung zum Straßenverkehr (vgl. Kap. 8) 

→ Meldungen für die Ortslage: S58 bis S60 (vgl. Anhang D.2) 

  

  

Maßnahmenblatt: Ollheim  

zusätzl. Meldungen 

Einwohner (EW) / Einzelgebäude (G) mit Erreichen 

der Schwellen (vgl. Kap. 6.3) 

Seite 1 v. 2 

Vorwiegend  

pegelbestimmende  

Hauptverkehrsstraße  

(vgl. Kap. 6.3) 

 

keine nach ULR klas-

sifizierten Straßen 

ansonsten: 

1. Schwelle 

LDEN ab 65 dB(A) 

LNight ab 55 dB(A) 

2. Schwelle 

LDEN ab 70 dB(A) 

LNight ab 60 dB(A) 

- Dünstekovener Weg 

- Ludendorfer Str 

Keine Lärmkartierung (vgl. Kap. 2 und 4) 

 

Meldungen gezielt zu den vorge-

nannten Straßen (vgl. Anhang D.2): 

zum Dünstekovener Weg: S58 

zur Ludendorfer Str.: S59, S60 

Orientierend zusammengefasste Darstellung für die gesamte Ortslage (m. Hervorhebung relevanter LS): 

 

LS C 1 
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Maßnahmenblatt: zusätzliche Meldungen (Ollheim)  Seite 2 v. 2 

Bestehende Maßnahmen zur Lärmminderung  

(bereits vorhandene oder bereits geplante Maßnahmen) 

Wirksamkeit der Maßnahme 

S59 / S60: Die Ortstafel ist StVO-konform versetzt worden. 

Zusätzlich ist ca. 200 m vor der Ortstafel (Richtung Orts-

eingang) 50 km/h angeordnet.  

Die Wirksamkeit beziffert sich dabei nach der 

Höhe der Geschwindigkeitsreduktion, in Kombi-

nation mit der Verkehrszusammensetzung. 

Reduktion der zul. Höchstgeschwindigkeit v. 

70 km/h auf 50 km/h auf Landesstraßen kann 

eine Pegelreduktion von etwa 4 dB tags sowie 

nachts bewirken.5 

Eine Reduktion von 100 km/h auf 50 km/h (ggf. 

auf Abschnitten in Fahrtrichtung Ortsausgang 

nach Verlassen des Ortes) kann eine Pegelre-

duktion von etwa 6 dB tags sowie nachts bewir-

ken.5 

Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächs-

ten 5 Jahre (im Rahmen des Lärmaktionsplans) 

Wirksamkeit der Maßnahme 

- 

 

 

      

Maßnahmenvorschläge Wirksamkeit der Maßnahme 

Dünstekovener Weg sowie Ludendorfer Str: 

Für beide Straßen wird vorgeschlagen: 

Zulässige Höchstgeschwindigkeit prüfen, sowie Geschwin-

digkeitskontrollen sowie -Displays. 

 

Die Wirkung von Geschwindigkeitskontrollen 

bzw. -Displays ist rechnerisch nicht erfassbar, 

da die Modellberechnungen von der zulässigen 

Höchstgeschwindigkeit ausgehen. Sie hängt von 

der Anzahl der zu schnell fahrenden Kfz (inkl. 

Verkehrszusammensetzung) inkl. der Höhe der 

gefahrenen Geschwindigkeit ab. Unter Annahme 

einer gleichmäßigen Reduktion der Geschwin-

digkeit aller Kfz um 10 km/h (z.B. v. 40 km/h auf 

30 km/h) kann je nach Kfz-Zusammensetzung 

(abhängig vom Lkw-Anteil) eine Pegelreduktion 

um ca. 1 dB erreicht werden.  

Die Maßnahme eines Geschwindigkeits-

Displays – kann ähnlich wie die Geschwindig-

keitskontrolle – zu einer Sensibilisierung der 

Verkehrsteilnehmer führen, u. zumindest pha-

senweise zu einer „spürbaren“ Entlastung der 

Betroffenen führen (insb. in Ortseingangs-/ Aus-

gangsbereichen u. Durchfahrten.) 
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9.2.9 Ortslage Buschhoven - LS D 1 

Ortslage: Buschhoven Straßenverkehrslärm →  Bereich D 

Bezug:  Ermittelte hohe bzw. sehr hohe Lärmbelastung aufgrund der durchgeführten Lärmkartierung (Stra-

ßenverkehr auf Hauptverkehrsstraßen, vgl. Kap. 2, 6.2 und 6.3) im definierten Bereich D 

→ Lärmschwerpunkte ‚LS D 1‘ (exakte Bereichszuweisung: Vgl. Kap. 6.2.2.4) 

 

sowie Meldungen ausgehend der Öffentlichkeitsmitwirkung zum Straßenverkehr (vgl. Kap. 8) 

→ Meldungen für die Ortslage: S01 bis S11 (vgl. Anhang D.2) 

  

Maßnahmenblatt: LS D 1 Einwohner (EW) / Einzelgebäude (G) mit Erreichen 

der Schwellen (vgl. Kap. 6.3) 
Seite 1 v. 3 

Vorwiegend  

pegelbestimmende  

Hauptverkehrsstraße: 

(vgl. Kap. 6.3) 

B 56 

1. Schwelle 

LDEN ab 65 dB(A) 

LNight ab 55 dB(A) 

2. Schwelle 

LDEN ab 70 dB(A) 

LNight ab 60 dB(A) 

 
108 EW (40 G) 

/ 

108 EW (40 G) 

1 EW (2 G) 
/ 

1 EW (2 G) 

Meldungen gezielt zu den vorge-

nannten Straßen (vgl. Anhang D.2): 

zur B 56: 2 Meldungen in der Ortslage Buschhoven (S09 u. S11) 

 

 

Orientierend zusammengefasste Darstellung für die gesamte Ortslage (m. Hervorhebung relevanter LS): 

 

LS D 1 
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Maßnahmenblatt: LS D 1 (Buschhoven) Seite 2 v. 3 

Bestehende Maßnahmen zur Lärmminderung  

(bereits vorhandene oder bereits geplante Maßnahmen) 

Wirksamkeit der Maßnahme 

Folgende Maßnahme befindet sich bereits aufgrund ande-

rer Planungen in Bearbeitung: 

Im Einmündungsbereich B 56 / L 493 wird die Einrichtung 

eines Kreisverkehrsplatzes untersucht. Hintergrund der 

Planungsabsicht ist den Verkehrsfluss zu verbessern. 

Hierdurch wird gleichfalls eine Geschwindigkeitsreduzie-

rung erreicht. 

Die Wirksamkeit dieser Maßnahme hängt von 

vielen Faktoren ab, sodass diese erst im Zuge 

einer Berechnung beziffert werden kann.  

Grundsätzlich kann eine Geschwindigkeitsreduk-

tion auf einer Landesstraße bzw. Bundesstraße 

von beispielsweise 70 km/h auf 50 km/h zu einer 

Pegelreduktion von 4 dB tags sowie nachts füh-

ren.5 

Aus rein schalltechnischer Sicht kann diese 

Maßnahme durch Umsetzung eines Kreisver-

kehrs für die umliegenden Straßen ebenso einen 

Zuschlag bedingen (je nach Abstand mit + 2dB). 

Ein Knotenpunkt mit Lichtzeichenanlage (LSA) 

wäre äquivalent um bis zu +3 dB zu erhöhen, 

und somit um 1 dB ungünstiger. 

Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächs-

ten 5 Jahre (im Rahmen des Lärmaktionsplans) 

Wirksamkeit der Maßnahme 

- 

 

 

      

Maßnahmenvorschläge Wirksamkeit der Maßnahme 

Vorab-Information: Auf der angrenzenden B 56 gilt lt. Mo-

dell: 70 km/h tags / nachts: 

B 56: Prüfung auf mögliche Geschwindigkeitsreduzierung 

ganztags auf 50 km/h 

Und/oder: 

B 56: Generell zulässige Höchstgeschwindigkeit prüfen, 

Geschwindigkeitskontrollen sowie -Displays. 

Eine Reduktion der zul. Höchstgeschwindigkeit 

v. 70 km/h auf 50 km/h auf Bundesstraßen kann 

eine Pegelreduktion von etwa 4 dB tags sowie 

nachts bewirken.5 

Die Wirkung von Geschwindigkeitskontrollen 

bzw. -Displays ist rechnerisch nicht erfassbar, 

da die Modellberechnungen von der zulässigen 

Höchstgeschwindigkeit ausgehen. Sie hängt von 

der Anzahl der zu schnell fahrenden Kfz (inkl. 

Verkehrszusammensetzung) inkl. der Höhe der 

gefahrenen Geschwindigkeit ab. Unter Annahme 

einer gleichmäßigen Reduktion der Geschwin-

digkeit aller Kfz um 10 km/h (z.B. v. 40 km/h auf 

30 km/h) kann je nach Kfz-Zusammensetzung 

(abhängig vom Lkw-Anteil) eine Pegelreduktion 

um ca. 1 dB erreicht werden. Die Maßnahme 

eines Geschwindigkeits-Displays – kann ähnlich 

wie die Geschwindigkeitskontrolle – zu einer 

Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer führen, 

u. zumindest phasenweise zu einer „spürbaren“ 

Entlastung der Betroffenen führen (insb. in Orts-

eingangs-/ Ausgangsbereichen u. Durchfahrten.) 

B 56: Bei anhaltenden relevanten Geschwindigkeitsüber-

schreitungen – insbesondere auch zur Sommerzeit (u.a. 

bezüglich der Motorräder) – Errichtung einer dauerhaften 
stationären Geschwindigkeitsmessung. 

Die Wirksamkeit einer dauerhaften Geschwin-

digkeitsmessung ist gegenüber den oben erläu-

terten temporären Effekten ebenso eher dauer-

haft anzunehmen. 
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Maßnahmenblatt: LS D 1 (Buschhoven) Seite 3 v. 3 

B 56: Je nach baulicher Situation bzw. Abstände zwischen 

B 56 und angrenzender Grundstücke: Prüfung aktiver 

Schallschutzmaßnahmen (Lärmschutzwände) 

Die lärmmindernde Wirkung einer Lärmschutz-

wand kann generell als hoch eingestuft werden. 

In Abhängigkeit der Dimensionierung im Ver-

hältnis zur zu schützenden Fläche kann die 

lärmmindernde Wirkung üblicherweise mit min-

destens 5-10 dB beziffert werden. Die Wirkung 

kann ggf. auch deutlich höher ausfallen, wenn 

die Ausbreitung durch eine entsprechend „mas-

sive“ Abschirmung unterbunden wird. Konkret 

kann dies erst im Zuge einer Berechnung unter 

Beachtung aller relevanter Parameter beziffert 

werden. 

B 56: Bezüglich des benannten Motorrad-Verkehrs: 

Da rücksichtsvolles Fahren nicht nur das Unfallrisiko, son-

dern auch den Lärm verringert:  

Teilnahme bzw. Förderung entsprechender Initiativen zur 

Reduktion des Motoradlärms (u.a. Hinweisschilder, Aufklä-

rung, etc.) → Vgl. z.B. „Bundesverband gegen Motorad-

lärm“ 

 

Das Fahrverhalten und/oder die „Art“ des Motor-

rads (Lautstärke) führen häufig zu unerwünsch-

ten Lärmbelastungen (störendes „Aufheulen“ 

bzw. Beschleunigen o.ä., kann/wird nicht über 

die Berechnung erfasst). Die mögliche Sensibili-

sierung bzw. Veränderung des Fahrverhaltens 

der Motorradfahrer kann zu einer deutlichen 

Entlastung der Betroffenen, wenn hierüber ein 

Fahrverhalten gefördert wird, welches insbeson-

dere die besonders störenden „Geräusch-

Spitzen“ reduziert.  
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9.2.10 Ortslage Buschhoven - zusätzliche Meldungen 

Ortslage: Buschhoven Straßenverkehrslärm zusätzliche Meldungen 

Bezug:  Sonstige Meldungen ausgehend der Öffentlichkeitsmitwirkung zum Straßenverkehr (vgl. Kap. 8) 

→ Meldungen für die Ortslage: S01 bis S11 (vgl. Anhang D.2) 

  

  

Maßnahmenblatt: Buschhoven  

zusätzl. Meldungen 

Einwohner (EW) / Einzelgebäude (G) mit Erreichen 

der Schwellen (vgl. Kap. 6.3) 

Seite 1 v. 3 

Vorwiegend  

pegelbestimmende  

Hauptverkehrsstraße  

(vgl. Kap. 6.3) 

 

keine nach ULR klas-

sifizierten Straßen 

ansonsten: 

1. Schwelle 

LDEN ab 65 dB(A) 

LNight ab 55 dB(A) 

2. Schwelle 

LDEN ab 70 dB(A) 

LNight ab 60 dB(A) 

- Karl-Kaufmann-Weg  

- Alte Poststr. 

- Rosenweg 

- Wallfahrtsstraße 

Keine Lärmkartierung (vgl. Kap. 2 und 4) 

 

Meldungen gezielt zu den vorge-

nannten Straßen (vgl. Anhang D.2): 

zum Karl-Kaufmann-Weg: 6 Meldungen: S01-S05 u. S07 

zur Alte Poststr.: 1 Meldung (S06), zum Rosenweg: 1 Meldung (S08) 

zur Wallfahrtsstr. 1 Meldung (S10) 

Orientierend zusammengefasste Darstellung für die gesamte Ortslage (m. Hervorhebung relevanter LS): 

 

LS D 1 
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Maßnahmenblatt: zusätzliche Meldungen (Buschhoven)  Seite 2 v. 3 

Bestehende Maßnahmen zur Lärmminderung  

(bereits vorhandene oder bereits geplante Maßnahmen) 

Wirksamkeit der Maßnahme 

Karl-Kaufmann-Weg: S01-S05 u. S07: Die Umsetzung der 

Umgestaltungsmaßnahme zur Neuordnung der Gehwege 

und Grünbeete wird gemäß dem Beschluss des Bau-, 

Vergabe- und Denkmalschutzausschusses der Gemeinde 

vom 28.11.2018 solange zurückgestellt, bis der verbleiben-

de Baumbestand entlang des Karl-Kaufmann-Weges die 

Vitalitätsstufe 2-3 erreicht hat. Eine maßgebliche Ver-

schlechterung der Vitalität ist in den vergangenen Jahren 

nicht eingetreten. 

 

Kann nicht beziffert werden;  

Hierzu ist eine konkrete Prüfung bzw. Berech-

nung unter Beachtung aller Parameter erforder-

lich, die nicht bekannt sind (nicht vorgesehen). 

Anmerkung zu einzelnen Maßnahmen: s.u. 

 

 

Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächs-

ten 5 Jahre (im Rahmen des Lärmaktionsplans) 

Wirksamkeit der Maßnahme 

- 

 

 

      

Maßnahmenvorschläge Wirksamkeit der Maßnahme 

Zu S06, S08, S10: Zulässige Höchstgeschwindigkeit prü-

fen, ggf. Geschwindigkeitskontrollen sowie -Displays. 

Eine Reduktion der zul. Höchstgeschwindigkeit 

v. 50 km/h auf 30 km/h auf Gemeindestraßen 

kann eine Pegelreduktion von etwa 3 dB tags 

sowie nachts bewirken.5 

Die Wirkung von Geschwindigkeitskontrollen 

bzw. -Displays ist rechnerisch nicht erfassbar, 

da die Modellberechnungen von der zulässigen 

Höchstgeschwindigkeit ausgehen. Sie hängt von 

der Anzahl der zu schnell fahrenden Kfz (inkl. 

Verkehrszusammensetzung) inkl. der Höhe der 

gefahrenen Geschwindigkeit ab. Unter Annahme 

einer gleichmäßigen Reduktion der Geschwin-

digkeit aller Kfz um 10 km/h (z.B. v. 40 km/h auf 

30 km/h) kann je nach Kfz-Zusammensetzung 

(abhängig vom Lkw-Anteil) eine Pegelreduktion 

um ca. 1 dB erreicht werden.  

Die Maßnahme eines Geschwindigkeits-

Displays – kann ähnlich wie die Geschwindig-

keitskontrolle – zu einer Sensibilisierung der 

Verkehrsteilnehmer führen, u. zumindest pha-

senweise zu einer „spürbaren“ Entlastung der 

Betroffenen führen (insb. in Ortseingangs-/ Aus-

gangsbereichen u. Durchfahrten.) 

Ergänzend zu S10: Mitteilung an die zuständige Stelle der 

Gemeinde mit dem Ziel den Zustand der Straße zu prüfen 

und hinsichtlich einer Straßenoberflächen-Instandsetzung 

zu priorisieren. 

Die Wirksamkeit kann eine Pegelreduktion um 1-

2 dB bewirken (je nachdem wie schadhaft die 

Oberfläche ist). Die Lärmminderung bzw. sub-

jektiv wahrgenommen Minderung ist allerdings 

deutlich höher zu bewerten, da die „dauernden“ 

Pegelspitzen beim Durchfahren von schadhaften 

Stellen „wegfallen“, die über den vorgenannten 

„gemittelten“ Wert von 1-2 dB nicht erfasst wer- 
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Maßnahmenblatt: zusätzliche Meldungen (Buschhoven)  Seite 2 v. 3 

 den. Die Wirksamkeit einer Instandsetzung der 

Fahrbahnoberfläche kann nicht in den Berech-

nungen geprüft bzw. nachgewiesen werden (da 

dort von einer unschadhaften Oberfläche aus-

gegangen wird). 

Zum Karl-Kaufmann-Weg (Meldungen s.o.): Es wird eine 

Geschwindigkeitsreduzierung für den Lkw-Verkehr auf 

30 km/h angeregt. Eine Verlagerung des Lkw-Verkehrs 

über anderweitige Straßen im Umfeld ist nicht möglich bzw. 

würde zu gravierenderen Problemen führen. 

Und/oder 

Eine auf den Lkw-Verkehr bezogene Reduktion 

der zul. Höchstgeschwindigkeit v. 50 km/h auf 

30 km/h auf Gemeindestraßen kann eine Pegel-

reduktion von bis 1 dB tags sowie nachts bewir-

ken.5 

Zum Karl-Kaufmann-Weg: Zulässige Höchstgeschwindig-

keit prüfen, ggf. Geschwindigkeitskontrollen sowie -

Displays und/oder z.B. bauliche Verschwenkungen (insbe-

sondere Bereich Ortsausgang „S03“) zur Reduktion der 

gefahrenen Geschwindigkeit (Synergieeffekt: ggf. ebenso 

Verhinderung von Lkw-Fahrten). 

Bzgl. einer zu erwartenden Wirksamkeit im 

Rahmen von Geschwindigkeitsreduzierungen: 

s.o. 

Die Wirksamkeit einer Verschwenkung ist einer-

seits als positiv wirksam einzustufen. Durch ggf. 

stockenderen Verkehr wiederum ggf. negative 

Auswirkung (ebenso, wenn Lkw dennoch versu-

chen die Straße zu befahren – daher bestenfalls 

in Kombination mit Lkw-Fahrverbot) 

Ergänzung zu S04: Mitteilung an Ordnungsamt mit Klärung 

der Parksituation 

„wegfallendes“ Hupen - Dies bewirkt eine deutli-

che Reduktion ansonsten gegebener Spitzen-

pegel (nicht in der Berechnung bezifferbar). 
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9.2.11 Ortslage Miel - LS E 1 

Ortslage: Miel Straßenverkehrslärm →  Bereich E 

Bezug:  Ermittelte hohe bzw. sehr hohe Lärmbelastung aufgrund der durchgeführten Lärmkartierung (Stra-

ßenverkehr auf Hauptverkehrsstraßen, vgl. Kap. 2, 6.2 und 6.3) im definierten Bereich E 

→ Lärmschwerpunkte ‚LS E 1‘, ‚LS E 2‘ ‚LS E 3‘ ‚LS E 4‘ u. ‚LS E 5‘ 

(exakte Bereichszuweisung: Vgl. Kap. 6.2.2.5) 

 

sowie Meldungen ausgehend der Öffentlichkeitsmitwirkung zum Straßenverkehr (vgl. Kap. 8) 

→ Meldungen für die Ortslage: S28 bis S30 (vgl. Anhang D.2)  

Maßnahmenblatt: LS E 1 Einwohner (EW) / Einzelgebäude (G) mit Erreichen 

der Schwellen (vgl. Kap. 6.3) 
Seite 1 v. 2 

Vorwiegend  

pegelbestimmende  

Hauptverkehrsstraße: 

(vgl. Kap. 6.3) 

A 61  

1. Schwelle 

LDEN ab 65 dB(A) 

LNight ab 55 dB(A) 

2. Schwelle 

LDEN ab 70 dB(A) 

LNight ab 60 dB(A) 

 
6 EW (6 G) 

/ 

67 EW (27 G) 

- 
/ 

- 

Meldungen gezielt zu den vorge-

nannten Straßen (vgl. Anhang D.2): 

zur A 61: insg. 2 Meldungen (S28 u. S30) 

 

 

Orientierend zusammengefasste Darstellung für die gesamte Ortslage (m. Hervorhebung relevanter LS): 

 

LS E 5 

LS E 4 

LS E 3 

LS E 2 

LS E 1 
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Maßnahmenblatt: LS E 1 (Miel) Seite 2 v. 2 

Bestehende Maßnahmen zur Lärmminderung  

(bereits vorhandene oder bereits geplante Maßnahmen) 

Wirksamkeit der Maßnahme 

Bereits vorhandene Maßnahme zur A 61: 

Im Bereich der Ortslage Miel wurde entlang der in Damm-

lage verlaufenden A 61 zum Schutz der Bevölkerung eine 

Lärmsanierung durchgeführt. Dabei wurde eine Lärm-

schutzeinrichtung, in Form einer Lärmschutzwand, ebenso 

aus der Zielsetzung einer vorangegangen Lärmminde-

rungsplanung (Stufe 2), entsprechend der deutschen Ge-

setzgebung u. a. durch den Landesbetrieb Straßenbau 

Nordrhein-Westfalen geplant und umgesetzt. 

 

Die Wirksamkeit dieser umgesetzten Maßnahme 

konnte bereits im Zuge der Lärmkartierung zur 

Stufe 3 gegenüber der vorangegangenen Lärm-

aktionsplanung Stufe 2 anhand der geringeren 

Anzahl der betroffenen Gebäude abgelesen 

werden (damalig noch vergleichbare Berech-

nungsvorschriften, anders als in Stufe 4 gegen-

über den vorherigen Stufen, vgl. Kap. 4.5). Dies 

gilt insbesondere unter d. Aspekt, dass in Stufe 

3 gegenüber der vorangegangenen Lärmkartie-

rung der Stufe 2 ein ca. 18 % höheres Ver-

kehrsaufkommen eingerechnet wurde. 

Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächs-

ten 5 Jahre (im Rahmen des Lärmaktionsplans) 

Wirksamkeit der Maßnahme 

- 

 

 

      

Maßnahmenvorschläge Wirksamkeit der Maßnahme 

Vorab-Information: Auf der angrenzenden A 61 gilt lt. Mo-

dell: 100 km/h tags / 100 km/h nachts. 

Aufgrund der Anzahl der Betroffenen insb. zur Nachtzeit: 

A 61: Prüfung auf mögliche temporäre Geschwindigkeits-

reduzierung zur Nachtzeit → „aus Lärmschutzgründen zur 

Nachtzeit“ 

 

 

 

Eine Reduktion der zul. Höchstgeschwindigkeit 

v. 100 km/h auf 80 km/h auf Autobahnen kann 

eine Pegelreduktion von 2 dB nachts bewirken.5 

Aufgrund mittlerweile abgesenkter Lärmsanierungswerte: 

A 61: Prüfung auf Einbau eines „lärmoptimierten Asphalts“ 

bzw. eines „lärmarmen“ Fahrbahnbelags (z.B. Asphaltbe-

ton 0/11 oder offenporige Asphalte (PA 8), etc.) 

 

 

 

 

Je nach aktueller Ausgangssituation bezüglich 

der derzeitigen Oberfläche (Annahme hier: Refe-

renzbelag Gussasphalt), ist auf Strecken mit 

über 60 km/h gefahrenen Geschwindigkeiten 

(wie auf der Autobahn) in Abhängigkeit der Ver-

kehrszusammensetzung mit Pegelreduktionen 

um ca. 3 dB (z.B. Splittmastixasphalt 0/8, As-

phaltbeton 0/11, o.ä.) bzw. bei Umsetzung von 

offenporigen Asphalten (z.B. PA 8 oder 11) mit 

höheren Pegelreduktionen zu rechnen. 

Oder insofern baulich realisierbar:  

A 61: Erhöhung der aktiven Lärmschutzeinrichtung (Lärm-

schutzwand) westlich entlang der A 61. 

Die lärmmindernde Wirkung einer Lärmschutz-

wand kann generell als hoch eingestuft werden. 

In Abhängigkeit der Dimensionierung im Ver-

hältnis zur zu schützenden Fläche kann die 

lärmmindernde Wirkung üblicherweise mit min-

destens 5-10 dB beziffert werden. Die Wirkung 

kann ggf. auch deutlich höher ausfallen, wenn 

die Ausbreitung durch eine entsprechend „mas-

sive“ Abschirmung unterbunden wird. Konkret 

kann dies erst im Zuge einer Berechnung unter 

Beachtung aller relevanter Parameter beziffert 

werden. 



 

 

Projekt-Nr.: 23 04 002/02 vom 26.03.2024                                                      Seite 100 von 150 

Kramer Schalltechnik GmbH      |      Otto-von-Guericke-Straße 8      |      D-53757 Sankt Augustin      |      www.kramer-schalltechnik.de 

9.2.12 Ortslage Miel - LS E 2 

Ortslage: Miel Straßenverkehrslärm →  Bereich E 

Bezug:  Ermittelte hohe bzw. sehr hohe Lärmbelastung aufgrund der durchgeführten Lärmkartierung (Stra-

ßenverkehr auf Hauptverkehrsstraßen, vgl. Kap. 2, 6.2 und 6.3) im definierten Bereich E 

→ Lärmschwerpunkte ‚LS E 1‘, ‚LS E 2‘ ‚LS E 3‘ ‚LS E 4‘ u. ‚LS E 5‘ 

(exakte Bereichszuweisung: Vgl. Kap. 6.2.2.5) 

 

sowie Meldungen ausgehend der Öffentlichkeitsmitwirkung zum Straßenverkehr (vgl. Kap. 8) 

→ Meldungen für die Ortslage: S28 bis S30 (vgl. Anhang D.2)  

Maßnahmenblatt: LS E 2 Einwohner (EW) / Einzelgebäude (G) mit Erreichen 

der Schwellen (vgl. Kap. 6.3) 
Seite 1 v. 3 

Vorwiegend  

pegelbestimmende  

Hauptverkehrsstraße: 

(vgl. Kap. 6.3) 

A 61  

B 56 

1. Schwelle 

LDEN ab 65 dB(A) 

LNight ab 55 dB(A) 

2. Schwelle 

LDEN ab 70 dB(A) 

LNight ab 60 dB(A) 

 
42 EW (14 G) 

/ 

65 EW (23 G) 

11 EW (6 G) 
/ 

14 EW (7 G) 

Meldungen gezielt zu den vorge-

nannten Straßen (vgl. Anhang D.2): 

zur A 61: insg. 2 Meldungen (S28 u. S30) 

zur B 56 (Bonner Str.): 1 Meldung (S29) 

 

Orientierend zusammengefasste Darstellung für die gesamte Ortslage (m. Hervorhebung relevanter LS): 

 

LS E 5 

LS E 4 

LS E 3 

LS E 2 

LS E 1 
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Maßnahmenblatt: LS E 2 (Miel) Seite 2 v. 3 

Bestehende Maßnahmen zur Lärmminderung  

(bereits vorhandene oder bereits geplante Maßnahmen) 

Wirksamkeit der Maßnahme 

Bereits vorhandene Maßnahme zur A 61: 

Im Bereich der Ortslage Miel wurde entlang der in Damm-

lage verlaufenden A 61 zum Schutz der Bevölkerung eine 

Lärmsanierung durchgeführt. Dabei wurde eine Lärm-

schutzeinrichtung, in Form einer Lärmschutzwand, ebenso 

aus der Zielsetzung einer vorangegangen Lärmminde-

rungsplanung (Stufe 2), entsprechend der deutschen Ge-

setzgebung u. a. durch den Landesbetrieb Straßenbau 

Nordrhein-Westfalen geplant und umgesetzt. 

 

Die Wirksamkeit dieser fertig gestellten Maß-

nahme konnte bereits im Zuge der Lärmkartie-

rung zur Stufe 3 gegenüber der vorangegange-

nen Lärmaktionsplanung der Stufe 2 anhand der 

geringeren Anzahl der betroffenen Gebäude 

abgelesen werden (damalig noch vergleichbare 

Berechnungsvorschriften, anders als in Stufe 4 

gegenüber den vorherigen Stufen, vgl. 

Kap. 4.5). Dies gilt insbesondere unter dem 

Aspekt, dass in Stufe 3 gegenüber der vorange-

gangenen Lärmkartierung der Stufe 2 ein ca. 18 

% höheres Verkehrsaufkommen eingerechnet 

wurde. 

Bereits geplante Maßnahme zur B 56: 

Zur Verkehrsentlastung der Ortslage Miel ist eine Ortsum-

gehung (B 56n) Swisttal-Miel vorgesehen. Diese Maßnah-

me ist als Maßnahme des vordringlichen Bedarfs im Bun-

desfernstraßenbedarfsplan enthalten. 

Die Wirksamkeit dieser Maßnahme hängt von 

der hierdurch zu erwartenden Höhe der Reduk-

tion des Verkehrsaufkommens sowie dessen 

Kfz-Anteile (insb. Lkw-Anteile), sodass dies nicht 

beziffert werden kann. Zur Orientierung: Eine 

Halbierung des allgemeinen Verkehrsaufkom-

mens bedingt etwa eine Pegelreduktion v. 3 dB. 

Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächs-

ten 5 Jahre (im Rahmen des Lärmaktionsplans) 

Wirksamkeit der Maßnahme 

- 

 

 

      

Maßnahmenvorschläge Wirksamkeit der Maßnahme 

Zur A 61: Vorab-Information: Auf der angrenzenden A 61 

gilt lt. Modell: 100 km/h tags / 100 km/h nachts. 

Aufgrund der Anzahl der Betroffenen insb. zur Nachtzeit: 

A 61: Prüfung auf mögliche temporäre Geschwindigkeits-

reduzierung zur Nachtzeit → „aus Lärmschutzgründen zur 

Nachtzeit“ 

 

 

 

Eine Reduktion der zul. Höchstgeschwindigkeit 

v. 100 km/h auf 80 km/h auf Autobahnen kann 

eine Pegelreduktion von 2 dB nachts bewirken.5 

Aufgrund mittlerweile abgesenkter Lärmsanierungswerte: 

A 61: Prüfung auf Einbau eines „lärmoptimierten Asphalts“ 

bzw. eines „lärmarmen“ Fahrbahnbelags (z.B. Asphaltbe-

ton 0/11 oder offenporige Asphalte (PA 8), etc.) 

Je nach aktueller Ausgangssituation bezüglich 

der derzeitigen Oberfläche (Annahme hier: Refe-

renzbelag Gussasphalt), ist auf Strecken mit 

über 60 km/h gefahrenen Geschwindigkeiten 

(wie auf der Autobahn) in Abhängigkeit der Ver-

kehrszusammensetzung mit Pegelreduktionen 

um ca. 3 dB (z.B. Splittmastixasphalt 0/8, As-

phaltbeton 0/11, o.ä.) bzw. bei Umsetzung von 

offenporigen Asphalten (z.B. PA 8 oder 11) mit 

höheren Pegelreduktionen zu rechnen. 

Oder insofern baulich realisierbar:  

A 61: Erhöhung der aktiven Lärmschutzeinrichtung (Lärm-

schutzwand) westlich entlang der A 61. 

Die lärmmindernde Wirkung einer Lärmschutz-

wand kann generell als hoch eingestuft werden. 

In Abhängigkeit der Dimensionierung im Ver-

hältnis zur zu schützenden Fläche kann die  
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Maßnahmenblatt: LS E 2 (Miel) Seite 3 v. 3 

 lärmmindernde Wirkung üblicherweise mit min-

destens 5-10 dB beziffert werden. Die Wirkung 

kann ggf. auch deutlich höher ausfallen, wenn 

die Ausbreitung durch eine entsprechend „mas-

sive“ Abschirmung unterbunden wird. Konkret 

kann dies erst im Zuge einer Berechnung unter 

Beachtung aller relevanter Parameter beziffert 

werden. 

Zur B 56: Aufgrund der Realisierungsdauer zur o.g. Umge-

hungsstraße (unter ‚bestehende Maßnahme‘): 

B 56: Prüfung auf Einbau eines „lärmoptimierten Asphalts“ 

bzw. eines „lärmarmen“ Fahrbahnbelags (z.B. Asphaltbe-

ton 0/11 oder offenporige Asphalte (PA 8), etc.) 

 

 

 

 

Oder: 

 

 

Je nach aktueller Ausgangssituation bezüglich 

der derzeitigen Oberfläche (Annahme hier: Refe-

renzbelag Gussasphalt), ist auch auf Strecken 

mit gefahrenen Geschwindigkeiten kleiner als 

60 km/h in Abhängigkeit der Verkehrszusam-

mensetzung mit Pegelreduktionen um ca. 3 dB 

(z.B. Splittmastixasphalt 0/8, Asphaltbeton 0/11, 

o.ä.) zu rechnen. Offenporige Asphalte sind 

innerorts i.d.R. nicht umsetzbar. 

B 56: Prüfung auf Herabsenkung der zulässigen Höchstge-

schwindigkeit auf 30 km/h (von 50 km/h) 

Eine Reduktion der zul. Höchstgeschwindigkeit 

v. 50 km/h auf 30 km/h auf Bundesstraßen kann 

eine Pegelreduktion von etwa 3 dB tags sowie 

2 dB nachts bewirken.5 
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9.2.13 Ortslage Miel - LS E 3 

Ortslage: Miel Straßenverkehrslärm →  Bereich E 

Bezug:  Ermittelte hohe bzw. sehr hohe Lärmbelastung aufgrund der durchgeführten Lärmkartierung (Stra-

ßenverkehr auf Hauptverkehrsstraßen, vgl. Kap. 2, 6.2 und 6.3) im definierten Bereich E 

→ Lärmschwerpunkte ‚LS E 1‘, ‚LS E 2‘ ‚LS E 3‘ ‚LS E 4‘ u. ‚LS E 5‘ 

(exakte Bereichszuweisung: Vgl. Kap. 6.2.2.5) 

 

sowie Meldungen ausgehend der Öffentlichkeitsmitwirkung zum Straßenverkehr (vgl. Kap. 8) 

→ Meldungen für die Ortslage: S28 bis S30 (vgl. Anhang D.2)  

Maßnahmenblatt: LS E 3 Einwohner (EW) / Einzelgebäude (G) mit Erreichen 

der Schwellen (vgl. Kap. 6.3) 
Seite 1 v. 2 

Vorwiegend  

pegelbestimmende  

Hauptverkehrsstraße: 

(vgl. Kap. 6.3) 

B 56 

1. Schwelle 

LDEN ab 65 dB(A) 

LNight ab 55 dB(A) 

2. Schwelle 

LDEN ab 70 dB(A) 

LNight ab 60 dB(A) 

 
19 EW (9 G) 

/ 

25 EW (9 G) 

68 EW (33 G) 
/ 

75 EW (35 G) 

Meldungen gezielt zu den vorge-

nannten Straßen (vgl. Anhang D.2): 

zur B 56 (Bonner Str.): 1 Meldung (S29) 

 

 

Orientierend zusammengefasste Darstellung für die gesamte Ortslage (m. Hervorhebung relevanter LS): 

 

LS E 5 

LS E 4 

LS E 3 

LS E 2 

LS E 1 
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Maßnahmenblatt: LS E 3 (Miel) Seite 2 v. 2 

Bestehende Maßnahmen zur Lärmminderung  

(bereits vorhandene oder bereits geplante Maßnahmen) 

Wirksamkeit der Maßnahme 

Bereits geplante Maßnahme zur B 56: 

Zur Verkehrsentlastung der Ortslage Miel ist eine Ortsum-

gehung (B 56n) Swisttal-Miel vorgesehen. Diese Maßnah-

me ist als Maßnahme des vordringlichen Bedarfs im Bun-

desfernstraßenbedarfsplan enthalten. 

Die Wirksamkeit dieser Maßnahme hängt von 

der hierdurch zu erwartenden Höhe der Reduk-

tion des Verkehrsaufkommens sowie dessen 

Kfz-Anteile (insb. Lkw-Anteile), sodass dies nicht 

beziffert werden kann. Zur Orientierung: Eine 

Halbierung des allgemeinen Verkehrsaufkom-

mens bedingt in etwa eine Pegelreduktion von 

3 dB. 

Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächs-

ten 5 Jahre (im Rahmen des Lärmaktionsplans) 

Wirksamkeit der Maßnahme 

- 

 

 

 

 

 

     

Maßnahmenvorschläge Wirksamkeit der Maßnahme 

Zur B 56: Aufgrund der Realisierungsdauer zur o.g. Umge-

hungsstraße (unter ‚bestehende Maßnahme‘): 

B 56: Prüfung auf Einbau eines „lärmoptimierten Asphalts“ 

bzw. eines „lärmarmen“ Fahrbahnbelags (z.B. Asphaltbe-

ton 0/11 oder offenporige Asphalte (PA 8), etc.) 

 

 

Oder: 

Je nach aktueller Ausgangssituation bezüglich 

der derzeitigen Oberfläche (Annahme hier: Refe-

renzbelag Gussasphalt), ist auch auf Strecken 

mit gefahrenen Geschwindigkeiten kleiner als 

60 km/h in Abhängigkeit der Verkehrszusam-

mensetzung mit Pegelreduktionen um ca. 3 dB 

(z.B. Splittmastixasphalt 0/8, Asphaltbeton 0/11, 

o.ä.) zu rechnen. Offenporige Asphalte sind 

innerorts i.d.R. nicht umsetzbar. 

B 56: Prüfung auf Herabsenkung der zulässigen Höchstge-

schwindigkeit auf 30 km/h (von 50 km/h) 

Eine Reduktion der zul. Höchstgeschwindigkeit 

v. 50 km/h auf 30 km/h auf Bundesstraßen kann 

eine Pegelreduktion von etwa 3 dB tags sowie 

2 dB nachts bewirken.5 
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9.2.14 Ortslage Miel - LS E 4 

Ortslage: Miel Straßenverkehrslärm →  Bereich E 

Bezug:  Ermittelte hohe bzw. sehr hohe Lärmbelastung aufgrund der durchgeführten Lärmkartierung (Stra-

ßenverkehr auf Hauptverkehrsstraßen, vgl. Kap. 2, 6.2 und 6.3) im definierten Bereich E 

→ Lärmschwerpunkte ‚LS E 1‘, ‚LS E 2‘ ‚LS E 3‘ ‚LS E 4‘ u. ‚LS E 5‘ 

(exakte Bereichszuweisung: Vgl. Kap. 6.2.2.5) 

 

sowie Meldungen ausgehend der Öffentlichkeitsmitwirkung zum Straßenverkehr (vgl. Kap. 8) 

→ Meldungen für die Ortslage: S28 bis S30 (vgl. Anhang D.2)  

Maßnahmenblatt: LS E 4 Einwohner (EW) / Einzelgebäude (G) mit Erreichen 

der Schwellen (vgl. Kap. 6.3) 
Seite 1 v. 2 

Vorwiegend  

pegelbestimmende  

Hauptverkehrsstraße: 

(vgl. Kap. 6.3) 

A 61  

1. Schwelle 

LDEN ab 65 dB(A) 

LNight ab 55 dB(A) 

2. Schwelle 

LDEN ab 70 dB(A) 

LNight ab 60 dB(A) 

 
14 EW (6 G) 

/ 

80 EW (32 G) 

- 
/ 

- 

Meldungen gezielt zu den vorge-

nannten Straßen (vgl. Anhang D.2): 

zur A 61: insg. 2 Meldungen (S28 u. S30) 

 

 

Orientierend zusammengefasste Darstellung für die gesamte Ortslage (m. Hervorhebung relevanter LS): 

 

LS E 5 

LS E 4 

LS E 3 

LS E 2 

LS E 1 
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Maßnahmenblatt: LS E 4 (Miel) Seite 2 v. 2 

Bestehende Maßnahmen zur Lärmminderung  

(bereits vorhandene oder bereits geplante Maßnahmen) 

Wirksamkeit der Maßnahme 

Bereits vorhandene Maßnahme zur A 61: 

Im Bereich der Ortslage Miel wurde entlang der in Damm-

lage verlaufenden A 61 zum Schutz der Bevölkerung eine 

Lärmsanierung durchgeführt. Dabei wurde eine Lärm-

schutzeinrichtung, in Form einer Lärmschutzwand, ebenso 

aus der Zielsetzung einer vorangegangen Lärmminde-

rungsplanung (Stufe 2), entsprechend der deutschen Ge-

setzgebung u. a. durch den Landesbetrieb Straßenbau 

Nordrhein-Westfalen geplant und umgesetzt. 

 

Die Wirksamkeit dieser fertig gestellten Maß-

nahme konnte bereits im Zuge der Lärmkartie-

rung zur Stufe 3 gegenüber der vorangegange-

nen Lärmaktionsplanung der Stufe 2 anhand der 

geringeren Anzahl der betroffenen Gebäude 

abgelesen werden (damalig noch vergleichbare 

Berechnungsvorschriften, anders als in Stufe 4 

gegenüber den vorherigen Stufen, vgl. 

Kap. 4.5). Dies gilt insbesondere unter dem 

Aspekt, dass in Stufe 3 gegenüber der vorange-

gangenen Lärmkartierung der Stufe 2 ein um ca. 

18 % höheres Verkehrsaufkommen eingerech-

net wurde. 

Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächs-

ten 5 Jahre (im Rahmen des Lärmaktionsplans) 

Wirksamkeit der Maßnahme 

- 

 

 

      

Maßnahmenvorschläge Wirksamkeit der Maßnahme 

Vorab-Information: Auf der angrenzenden A 61 gilt lt. Mo-

dell: 100 km/h tags / 100 km/h nachts. 

Aufgrund der Anzahl der Betroffenen insb. zur Nachtzeit: 

A 61: Prüfung auf mögliche temporäre Geschwindigkeits-

reduzierung zur Nachtzeit → „aus Lärmschutzgründen zur 

Nachtzeit“ 

 

 

 

Eine Reduktion der zul. Höchstgeschwindigkeit 

v. 100 km/h auf 80 km/h auf Autobahnen kann 

eine Pegelreduktion von 2 dB nachts bewirken.5 

Aufgrund mittlerweile abgesenkter Lärmsanierungswerte: 

A 61: Prüfung auf Einbau eines „lärmoptimierten Asphalts“ 

bzw. eines „lärmarmen“ Fahrbahnbelags (z.B. Asphaltbe-

ton 0/11 oder offenporige Asphalte (PA 8), etc.) 

 

Je nach aktueller Ausgangssituation bezüglich 

der derzeitigen Oberfläche (Annahme hier: Refe-

renzbelag Gussasphalt), ist auf Strecken mit 

über 60 km/h gefahrenen Geschwindigkeiten 

(wie auf der Autobahn) in Abhängigkeit der Ver-

kehrszusammensetzung mit Pegelreduktionen 

um ca. 3 dB (z.B. Splittmastixasphalt 0/8, As-

phaltbeton 0/11, o.ä.) bzw. bei Umsetzung von 

offenporigen Asphalten (z.B. PA 8 oder 11) mit 

höheren Pegelreduktionen zu rechnen. 

Oder insofern baulich realisierbar:  

A 61: Erhöhung der aktiven Lärmschutzeinrichtung (Lärm-

schutzwand) westlich entlang der A 61. 

Die lärmmindernde Wirkung einer Lärmschutz-

wand kann generell als hoch eingestuft werden. 

In Abhängigkeit der Dimensionierung im Ver-

hältnis zur zu schützenden Fläche kann die 

lärmmindernde Wirkung üblicherweise mit min-

destens 5-10 dB beziffert werden. Die Wirkung 

kann ggf. auch deutlich höher ausfallen, wenn 

die Ausbreitung durch eine entsprechend „mas-

sive“ Abschirmung unterbunden wird. Konkret 

kann dies erst im Zuge einer Berechnung unter 

Beachtung aller relevanter Parameter beziffert 

werden. 
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9.2.15 Ortslage Miel - LS E 5 

Ortslage: Miel Straßenverkehrslärm →  Bereich E 

Bezug:  Ermittelte hohe bzw. sehr hohe Lärmbelastung aufgrund der durchgeführten Lärmkartierung (Stra-

ßenverkehr auf Hauptverkehrsstraßen, vgl. Kap. 2, 6.2 und 6.3) im definierten Bereich E 

→ Lärmschwerpunkte ‚LS E 1‘, ‚LS E 2‘ ‚LS E 3‘ ‚LS E 4‘ u. ‚LS E 5‘ 

(exakte Bereichszuweisung: Vgl. Kap. 6.2.2.5) 

 

sowie Meldungen ausgehend der Öffentlichkeitsmitwirkung zum Straßenverkehr (vgl. Kap. 8) 

→ Meldungen für die Ortslage: S28 bis S30 (vgl. Anhang D.2)  

Maßnahmenblatt: LS E 5 Einwohner (EW) / Einzelgebäude (G) mit Erreichen 

der Schwellen (vgl. Kap. 6.3) 
Seite 1 v. 2 

Vorwiegend  

pegelbestimmende  

Hauptverkehrsstraße: 

(vgl. Kap. 6.3) 

A 61  

1. Schwelle 

LDEN ab 65 dB(A) 

LNight ab 55 dB(A) 

2. Schwelle 

LDEN ab 70 dB(A) 

LNight ab 60 dB(A) 

 
- 
/ 

12 EW (4 G) 

- 
/ 

- 

Meldungen gezielt zu den vorge-

nannten Straßen (vgl. Anhang D.2): 

zur A 61: insg. 2 Meldungen (S28 u. S30) 

 

 

Orientierend zusammengefasste Darstellung für die gesamte Ortslage (m. Hervorhebung relevanter LS): 

 

LS E 5 

LS E 4 

LS E 3 

LS E 2 

LS E 1 
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Maßnahmenblatt: LS E 5 (Miel) Seite 2 v. 2 

Bestehende Maßnahmen zur Lärmminderung  

(bereits vorhandene oder bereits geplante Maßnahmen) 

Wirksamkeit der Maßnahme 

- 

 

 

 

Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächs-

ten 5 Jahre (im Rahmen des Lärmaktionsplans) 

Wirksamkeit der Maßnahme 

- 

 

 

      

Maßnahmenvorschläge Wirksamkeit der Maßnahme 

Vorab-Information: Auf der angrenzenden A 61 gilt lt. Mo-

dell: 100 km/h tags / 100 km/h nachts. 

Aufgrund der Anzahl der Betroffenen insb. zur Nachtzeit: 

A 61: Prüfung auf mögliche temporäre Geschwindigkeits-

reduzierung zur Nachtzeit → „aus Lärmschutzgründen zur 

Nachtzeit“ 

 

 

 

Eine Reduktion der zul. Höchstgeschwindigkeit 

v. 100 km/h auf 80 km/h auf Autobahnen kann 

eine Pegelreduktion von 2 dB nachts bewirken.5 

Aufgrund mittlerweile abgesenkter Lärmsanierungswerte: 

A 61: Prüfung auf Einbau eines „lärmoptimierten Asphalts“ 

bzw. eines „lärmarmen“ Fahrbahnbelags (z.B. Asphaltbe-

ton 0/11 oder offenporige Asphalte (PA 8), etc.) 

 

Je nach aktueller Ausgangssituation bezüglich 

der derzeitigen Oberfläche (Annahme hier: Refe-

renzbelag Gussasphalt), ist auf Strecken mit 

über 60 km/h gefahrenen Geschwindigkeiten 

(wie auf der Autobahn) in Abhängigkeit der Ver-

kehrszusammensetzung mit Pegelreduktionen 

um ca. 3 dB (z.B. Splittmastixasphalt 0/8, As-

phaltbeton 0/11, o.ä.) bzw. bei Umsetzung von 

offenporigen Asphalten (z.B. PA 8 oder 11) mit 

höheren Pegelreduktionen zu rechnen. 
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9.2.16 Ortslage Essig - LS F 1 

Ortslage: Essig Straßenverkehrslärm →  Bereich F 

Bezug:  Ermittelte hohe bzw. sehr hohe Lärmbelastung aufgrund der durchgeführten Lärmkartierung (Stra-

ßenverkehr auf Hauptverkehrsstraßen, vgl. Kap. 2, 6.2 und 6.3) im definierten Bereich F 

→ Lärmschwerpunkte ‚LS F 1‘, ‚LS F 2‘  

(exakte Bereichszuweisung: Vgl. Kap. 6.2.2.6) 

 

sowie Meldungen ausgehend der Öffentlichkeitsmitwirkung zum Straßenverkehr (vgl. Kap. 8) 

→ Meldungen für die Ortslage: S12 bis S19 (vgl. Anhang D.2)  

Maßnahmenblatt: LS F 1 Einwohner (EW) / Einzelgebäude (G) mit Erreichen 

der Schwellen (vgl. Kap. 6.3) 
Seite 1 v. 2 

Vorwiegend  

pegelbestimmende  

Hauptverkehrsstraße: 

(vgl. Kap. 6.3) 

B 56 

(B 266, 

1. Schwelle 

LDEN ab 65 dB(A) 

LNight ab 55 dB(A) 

2. Schwelle 

LDEN ab 70 dB(A) 

LNight ab 60 dB(A) 

vgl. Kap. 6.3) 3 EW (1 G) 
/ 

10 EW (3 G) 

- 
/ 

- 

Meldungen gezielt zu den vorge-

nannten Straßen (vgl. Anhang D.2): 

Zur B 56 insg. 6 Meldungen (S12, S14, S16 - S 19) vorwiegend  

Anmerkung: Die benannte B 266 grenzt unmittelbar östlich an den Kreis-
verkehr an. (Keine direkte Meldung zur B 266) 

Orientierend zusammengefasste Darstellung für die gesamte Ortslage (m. Hervorhebung relevanter LS): 

 LS F 1 

LS F 2 
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Maßnahmenblatt: LS F 1 (Essig) Seite 2 v. 2 

Bestehende Maßnahmen zur Lärmminderung  

(bereits vorhandene oder bereits geplante Maßnahmen) 

Wirksamkeit der Maßnahme 

- 

 

 

      

Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächs-

ten 5 Jahre (im Rahmen des Lärmaktionsplans) 

Wirksamkeit der Maßnahme 

- 

 

 

      

Maßnahmenvorschläge Wirksamkeit der Maßnahme 

Vorab-Information: Auf der östlich angrenzenden B 56 gilt 

bis Ludendorf lt. Modell 50 km/h tags / 50 km/h nachts. 

B 56: Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 

prüfen, Geschwindigkeitskontrollen sowie -Displays. 

Die Wirkung von Geschwindigkeitskontrollen 

bzw. -Displays ist rechnerisch nicht erfassbar, 

da die Modellberechnungen von der zulässigen 

Höchstgeschwindigkeit ausgehen. Sie hängt von 

der Anzahl der zu schnell fahrenden Kfz (inkl. 

Verkehrszusammensetzung) inkl. der Höhe der 

gefahrenen Geschwindigkeit ab. Unter Annahme 

einer gleichmäßigen Reduktion der Geschwin-

digkeit aller Kfz um 10 km/h (z.B. v. 40 km/h auf 

30 km/h) kann je nach Kfz-Zusammensetzung 

(abhängig vom Lkw-Anteil) eine Pegelreduktion 

um ca. 1 dB erreicht werden.  

Die Maßnahme eines Geschwindigkeits-

Displays – kann ähnlich wie die Geschwindig-

keitskontrolle – zu einer Sensibilisierung der 

Verkehrsteilnehmer führen, u. zumindest pha-

senweise zu einer „spürbaren“ Entlastung der 

Betroffenen führen (insb. in Ortseingangs-/ Aus-

gangsbereichen u. Durchfahrten.) 

B 56: Bei anhaltenden relevanten Geschwindigkeitsüber-

schreitungen – insbesondere auch zur Sommerzeit (u.a. 

bezüglich der Motorräder) – Errichtung einer dauerhaften 
stationären Geschwindigkeitsmessung. 

Die Wirksamkeit einer dauerhaften Geschwin-

digkeitsmessung ist gegenüber den oben erläu-

terten temporären Effekten ebenso eher dauer-

haft anzunehmen. 

B 56: Je nach baulicher Situation bzw. Abstände zwischen 

B 56 und angrenzender Grundstücke: Prüfung aktiver 

Schallschutzmaßnahmen (Lärmschutzwände). 

Die lärmmindernde Wirkung einer Lärmschutz-

wand kann generell als hoch eingestuft werden. 

In Abhängigkeit der Dimensionierung im Ver-

hältnis zur zu schützenden Fläche kann die 

lärmmindernde Wirkung üblicherweise mit min-

destens 5-10 dB beziffert werden. Die Wirkung 

kann ggf. auch deutlich höher ausfallen, wenn 

die Ausbreitung durch eine entsprechend „mas-

sive“ Abschirmung unterbunden wird. Konkret 

kann dies erst im Zuge einer Berechnung unter 

Beachtung aller relevanter Parameter beziffert 

werden. 
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9.2.17 Ortslage Essig - LS F 2 

Ortslage: Essig Straßenverkehrslärm →  Bereich F 

Bezug:  Ermittelte hohe bzw. sehr hohe Lärmbelastung aufgrund der durchgeführten Lärmkartierung (Stra-

ßenverkehr auf Hauptverkehrsstraßen, vgl. Kap. 2, 6.2 und 6.3) im definierten Bereich F 

→ Lärmschwerpunkte ‚LS F 1‘, ‚LS F 2‘  

(exakte Bereichszuweisung: Vgl. Kap. 6.2.2.6) 

 

sowie Meldungen ausgehend der Öffentlichkeitsmitwirkung zum Straßenverkehr (vgl. Kap. 8) 

→ Meldungen für die Ortslage: S12 bis S19 (vgl. Anhang D.2)  

Maßnahmenblatt: LS F 2 Einwohner (EW) / Einzelgebäude (G) mit Erreichen 

der Schwellen (vgl. Kap. 6.3) 
Seite 1 v. 2 

Vorwiegend  

pegelbestimmende  

Hauptverkehrsstraße: 

(vgl. Kap. 6.3) 

B 56 

(B 266, 

1. Schwelle 

LDEN ab 65 dB(A) 

LNight ab 55 dB(A) 

2. Schwelle 

LDEN ab 70 dB(A) 

LNight ab 60 dB(A) 

vgl. Kap. 6.3) 0 EW (1 G) 
/ 

4 EW (2 G) 

- 
/ 

- 

Meldungen gezielt zu den vorge-

nannten Straßen (vgl. Anhang D.2): 

Zur B 56 insg. 6 Meldungen (S12, S14, S16 - S 19) vorwiegend  

Anmerkung: Die benannte B 266 grenzt unmittelbar östlich an den Kreis-
verkehr an. (Keine direkte Meldung zur B 266) 

Orientierend zusammengefasste Darstellung für die gesamte Ortslage (m. Hervorhebung relevanter LS): 

 LS F 1 

LS F 2 
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Maßnahmenblatt: LS F 2 (Essig) Seite 2 v. 2 

Bestehende Maßnahmen zur Lärmminderung  

(bereits vorhandene oder bereits geplante Maßnahmen) 

Wirksamkeit der Maßnahme 

- 

 

 

      

Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächs-

ten 5 Jahre (im Rahmen des Lärmaktionsplans) 

Wirksamkeit der Maßnahme 

- 

 

 

      

Maßnahmenvorschläge Wirksamkeit der Maßnahme 

Vorab-Information: Auf der südlich angrenzenden B 56 gilt 

lt. Modell 70 km/h tags / 70 km/h nachts. Ebenso gilt dies lt. 

Modell auf der Abbiegespur von der Rathausstraße (von 

Nord nach Südost kommend) in Richtung Kreisverkehr 

(südl. Essig). 

B 56: Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 

prüfen, Geschwindigkeitskontrollen sowie -Displays. 

 

Die Wirkung von Geschwindigkeitskontrollen 

bzw. -Displays ist rechnerisch nicht erfassbar, 

da die Modellberechnungen von der zulässigen 

Höchstgeschwindigkeit ausgehen. Sie hängt von 

der Anzahl der zu schnell fahrenden Kfz (inkl. 

Verkehrszusammensetzung) inkl. der Höhe der 

gefahrenen Geschwindigkeit ab. Unter Annahme 

einer gleichmäßigen Reduktion der Geschwin-

digkeit aller Kfz um 10 km/h (z.B. v. 40 km/h auf 

30 km/h) kann je nach Kfz-Zusammensetzung 

(abhängig vom Lkw-Anteil) eine Pegelreduktion 

um ca. 1 dB erreicht werden.  

Die Maßnahme eines Geschwindigkeits-

Displays – kann ähnlich wie die Geschwindig-

keitskontrolle – zu einer Sensibilisierung der 

Verkehrsteilnehmer führen, u. zumindest pha-

senweise zu einer „spürbaren“ Entlastung der 

Betroffenen führen (insb. in Ortseingangs-/ Aus-

gangsbereichen u. Durchfahrten.) 

B 56: Bei anhaltenden relevanten Geschwindigkeitsüber-

schreitungen – insbesondere auch zur Sommerzeit (u.a. 

bezüglich der Motorräder) – Errichtung einer dauerhaften 
stationären Geschwindigkeitsmessung. 

Die Wirksamkeit einer dauerhaften Geschwin-

digkeitsmessung ist gegenüber den oben erläu-

terten temporären Effekten ebenso eher dauer-

haft anzunehmen. 

B 56: Je nach baulicher Situation bzw. Abstände zwischen 

B 56 und angrenzender Grundstücke: Prüfung aktiver 

Schallschutzmaßnahmen (Lärmschutzwände) – insbeson-

dere in Richtung Kreisverkehr bzw. o.g. Abbiegespur. 

Die lärmmindernde Wirkung einer Lärmschutz-

wand kann generell als hoch eingestuft werden. 

In Abhängigkeit der Dimensionierung im Ver-

hältnis zur zu schützenden Fläche kann die 

lärmmindernde Wirkung üblicherweise mit min-

destens 5-10 dB beziffert werden. Die Wirkung 

kann ggf. auch deutlich höher ausfallen, wenn 

die Ausbreitung durch eine entsprechend „mas-

sive“ Abschirmung unterbunden wird. Konkret 

kann dies erst im Zuge einer Berechnung unter 

Beachtung aller relevanter Parameter beziffert 

werden. 
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9.2.18 Ortslage Essig - zusätzliche Meldungen 

Ortslage: Essig Straßenverkehrslärm zusätzliche Meldungen 

Bezug:  Sonstige Meldungen ausgehend der Öffentlichkeitsmitwirkung zum Straßenverkehr (vgl. Kap. 8) 

→ Meldungen für die Ortslage: S12 bis S19 (vgl. Anhang D.2) 

 

 

 

  

Maßnahmenblatt: Essig  

zusätzl. Meldungen 

Einwohner (EW) / Einzelgebäude (G) mit Erreichen 

der Schwellen (vgl. Kap. 6.3) 

Seite 1 v. 2 

Vorwiegend  

pegelbestimmende  

Hauptverkehrsstraße  

(vgl. Kap. 6.3) 

 

keine nach ULR klas-

sifizierten Straßen 

ansonsten: 

1. Schwelle 

LDEN ab 65 dB(A) 

LNight ab 55 dB(A) 

2. Schwelle 

LDEN ab 70 dB(A) 

LNight ab 60 dB(A) 

- Klosterstr. 
Keine Lärmkartierung (vgl. Kap. 2 und 4) 

 

Meldungen gezielt zu den vorge-

nannten Straßen (vgl. Anhang D.2): 

Zur Klosterstr. 2 Meldungen (S13 u. S15) 

 

 

Orientierend zusammengefasste Darstellung für die gesamte Ortslage (m. Hervorhebung relevanter LS): 

 LS F 1 

LS F 2 
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Maßnahmenblatt: zusätzliche Meldungen (Essig)  Seite 2 v. 2 

Bestehende Maßnahmen zur Lärmminderung  

(bereits vorhandene oder bereits geplante Maßnahmen) 

Wirksamkeit der Maßnahme 

- 

 

 

      

Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächs-

ten 5 Jahre (im Rahmen des Lärmaktionsplans) 

Wirksamkeit der Maßnahme 

- 

 

 

      

Maßnahmenvorschläge Wirksamkeit der Maßnahme 

Klosterstr.: Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindig-

keit prüfen, Geschwindigkeitskontrollen sowie -Displays. 

 

Die Wirkung von Geschwindigkeitskontrollen 

bzw. -Displays ist rechnerisch nicht erfassbar, 

da die Modellberechnungen von der zulässigen 

Höchstgeschwindigkeit ausgehen. Sie hängt von 

der Anzahl der zu schnell fahrenden Kfz (inkl. 

Verkehrszusammensetzung) inkl. der Höhe der 

gefahrenen Geschwindigkeit ab. Unter Annahme 

einer gleichmäßigen Reduktion der Geschwin-

digkeit aller Kfz um 10 km/h (z.B. v. 40 km/h auf 

30 km/h) kann je nach Kfz-Zusammensetzung 

(abhängig vom Lkw-Anteil) eine Pegelreduktion 

um ca. 1 dB erreicht werden.  

Die Maßnahme eines Geschwindigkeits-

Displays – kann ähnlich wie die Geschwindig-

keitskontrolle – zu einer Sensibilisierung der 

Verkehrsteilnehmer führen, u. zumindest pha-

senweise zu einer „spürbaren“ Entlastung der 

Betroffenen führen (insb. in Ortseingangs-/ Aus-

gangsbereichen u. Durchfahrten.) 

Klosterstr.: Bei anhaltenden relevanten Geschwindigkeits-

überschreitungen – insbesondere auch zur Sommerzeit 

(u.a. bezüglich der Motorräder) – Errichtung einer dauer-

haften stationären Geschwindigkeitsmessung. 

Die Wirksamkeit einer dauerhaften Geschwin-

digkeitsmessung ist gegenüber den oben erläu-

terten temporären Effekten ebenso eher dauer-

haft anzunehmen. 
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9.2.19 Ortslage Odendorf - zusätzliche Meldungen 

Ortslage: Odendorf Straßenverkehrslärm zusätzliche Meldungen 

Bezug:  Sonstige Meldungen ausgehend der Öffentlichkeitsmitwirkung zum Straßenverkehr (vgl. Kap. 8) 

→ Meldungen für die Ortslage: S54 bis S57 (vgl. Anhang D.2) 

 

 

 

Maßnahmenblatt: Odendorf  

zusätzl. Meldungen 

Einwohner (EW) / Einzelgebäude (G) mit Erreichen 

der Schwellen (vgl. Kap. 6.3) 

Seite 1 v. 2 

Vorwiegend  

pegelbestimmende  

Hauptverkehrsstraße  

(vgl. Kap. 6.3) 

 

keine nach ULR klas-

sifizierten Straßen 

ansonsten: 

1. Schwelle 

LDEN ab 65 dB(A) 

LNight ab 55 dB(A) 

2. Schwelle 

LDEN ab 70 dB(A) 

LNight ab 60 dB(A) 

- Essigerstr. 

- Orbachstr. /  

- Flamersheimer Str. 

Keine Lärmkartierung (vgl. Kap. 2 und 4) 

 

Meldungen gezielt zu den vorge-

nannten Straßen (vgl. Anhang D.2): 

zur Essigerstr: 2 Meldungen (S54 u. S55) 

zur Orbachstr.: 1 Meldung (S56) 

zur Flamersheimer Str.: 1 Meldung (S57) 

Orientierend zusammengefasste Darstellung für die gesamte Ortslage (m. Hervorhebung relevanter LS): 
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Maßnahmenblatt: zusätzliche Meldungen (Odendorf)  Seite 2 v. 2 

Bestehende Maßnahmen zur Lärmminderung  

(bereits vorhandene oder bereits geplante Maßnahmen) 

Wirksamkeit der Maßnahme 

- 

 

 

      

Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächs-

ten 5 Jahre (im Rahmen des Lärmaktionsplans) 

Wirksamkeit der Maßnahme 

- 

 

 

      

Maßnahmenvorschläge Wirksamkeit der Maßnahme 

→ Es liegen hier keine berechneten Ergebnisse vor. 

Bezüglich des Bahnübergangs (S54): Mitteilung an zustän-

dige Behörde mit dem Ziel den Bahnübergang hinsichtlich 

möglicher unnötiger „Höhenunterschiede“ zu prüfen, bzw. 

eine Angleichung dessen prüfen/priorisieren. 

 

 

Je nach „Ausmaß“ vergleichbar mit einer In-

standsetzung einer generell schadhaften Stra-

ßenoberfläche:  

Die Wirksamkeit kann eine Pegelreduktion um 1-

2 dB bewirken (je nachdem wie schadhaft die 

Oberfläche ist). Die Lärmminderung bzw. sub-

jektiv wahrgenommen Minderung ist allerdings 

deutlich höher zu bewerten, da die „dauernden“ 

Pegelspitzen beim Durchfahren von schadhaften 

Stellen „wegfallen“, die über den vorgenannten 

„gemittelten“ Wert von 1-2 dB nicht erfasst wer-

den. Die Wirksamkeit einer Instandsetzung der 

Fahrbahnoberfläche kann nicht in den Berech-

nungen geprüft bzw. nachgewiesen werden (da 

dort von einer unschadhaften Oberfläche aus-

gegangen wird). 

Bezüglich Flamersheimer Str. (S57): 

Zulässige Höchstgeschwindigkeiten prüfen, ggf. Ge-

schwindigkeitskontrollen sowie -Displays. 

Die Wirkung von Geschwindigkeitskontrollen 

bzw. -Displays ist rechnerisch nicht erfassbar, 

da die Modellberechnungen von der zulässigen 

Höchstgeschwindigkeit ausgehen. Sie hängt von 

der Anzahl der zu schnell fahrenden Kfz (inkl. 

Verkehrszusammensetzung) inkl. der Höhe der 

gefahrenen Geschwindigkeit ab. Unter Annahme 

einer gleichmäßigen Reduktion der Geschwin-

digkeit aller Kfz um 10 km/h (z.B. v. 40 km/h auf 

30 km/h) kann je nach Kfz-Zusammensetzung 

(abhängig vom Lkw-Anteil) eine Pegelreduktion 

um ca. 1 dB erreicht werden.  

Die Maßnahme eines Geschwindigkeits-

Displays – kann ähnlich wie die Geschwindig-

keitskontrolle – zu einer Sensibilisierung der 

Verkehrsteilnehmer führen, u. zumindest pha-

senweise zu einer „spürbaren“ Entlastung der 

Betroffenen führen (insb. in Ortseingangs-/ Aus-

gangsbereichen u. Durchfahrten.) 
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9.2.20 Ortslage Morenhoven - zusätzliche Meldungen 

Ortslage: Morenhoven Straßenverkehrslärm zusätzliche Meldungen 

Bezug:  Sonstige Meldungen ausgehend der Öffentlichkeitsmitwirkung zum Straßenverkehr (vgl. Kap. 8) 

→ Meldungen für die Ortslage: S31 bis S53 (vgl. Anhang D.2) 

Maßnahmenblatt: Morenhoven 

zusätzl. Meldungen 

Einwohner (EW) / Einzelgebäude (G) mit Erreichen 

der Schwellen (vgl. Kap. 6.3) 

Seite 1 v. 2 

Vorwiegend  

pegelbestimmende  

Hauptverkehrsstraße  

(vgl. Kap. 6.3) 

 

keine nach ULR klas-

sifizierten Straßen 

ansonsten: 

1. Schwelle 

LDEN ab 65 dB(A) 

LNight ab 55 dB(A) 

2. Schwelle 

LDEN ab 70 dB(A) 

LNight ab 60 dB(A) 

- Hauptstr. (L 163) 

- L 493 / - Burgstr. /  

- Am Herrenhof /  

- Hohner Weg  

- Dorfstr. 

Keine Lärmkartierung (vgl. Kap. 2 und 4) 

 

Meldungen gezielt zu den vorge-

nannten Straßen (vgl. Anhang D.2): 

zur L 493: 3 Meldungen (S33, S34, S38) 

zur Hauptstr. (L 163): 18 Meldungen (S31, S32, S35 - S39, S43 - S53) 

zur Burgstr.: 1 1 Meldung (S40), zum Am Herrenhof.: 1 Meldung (S41) 

zum Hohner Weg: 1 Meldung (S42), zur Dorfstr.: 1 Meldung (S53) 

Orientierend zusammengefasste Darstellung für die gesamte Ortslage (m. Hervorhebung relevanter LS): 
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Maßnahmenblatt: zusätzliche Meldungen (Morenhoven)  Seite 2 v. 2 

Bestehende Maßnahmen zur Lärmminderung  

(bereits vorhandene oder bereits geplante Maßnahmen) 

Wirksamkeit der Maßnahme 

- 

 

 

      

Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächs-

ten 5 Jahre  

(im Rahmen des Lärmaktionsplans) 

Wirksamkeit der Maßnahme 

- 

 

 

      

Maßnahmenvorschläge Wirksamkeit der Maßnahme 

→ Es liegen hier keine berechneten Ergebnisse vor. 

Aufgrund der Vielzahl der Meldungen zur Geschwindig-

keitsüberschreitung bzw. zur beschriebenen Situation (vgl. 

Anhang D.2): 

Zulässige Höchstgeschwindigkeiten auf allen auf Seite 1 

benannten Straßen prüfen, ggf. Geschwindigkeitskontrollen 

sowie -Displays.  

 

 

 

 

Die Wirkung von Geschwindigkeitskontrollen 

bzw. -Displays ist rechnerisch nicht erfassbar, 

da die Modellberechnungen von der zulässigen 

Höchstgeschwindigkeit ausgehen. Sie hängt von 

der Anzahl der zu schnell fahrenden Kfz (inkl. 

Verkehrszusammensetzung) inkl. der Höhe der 

gefahrenen Geschwindigkeit ab. Unter Annahme 

einer gleichmäßigen Reduktion der Geschwin-

digkeit aller Kfz um 10 km/h (z.B. v. 40 km/h auf 

30 km/h) kann je nach Kfz-Zusammensetzung 

(abhängig vom Lkw-Anteil) eine Pegelreduktion 

um ca. 1 dB erreicht werden. Die Maßnahme 

eines Geschwindigkeits-Displays – kann ähnlich 

wie die Geschwindigkeitskontrolle – zu einer 

Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer führen, 

u. zumindest phasenweise zu einer „spürbaren“ 

Entlastung der Betroffenen führen (insb. in Orts-

eingangs-/ Ausgangsbereichen u. Durchfahrten.) 

Für die auf Seite 1 benannten Straßen insbesondere im 

Bereich der Ortseingänge/-Ausfahrten: Bei anhaltenden 

relevanten Geschwindigkeitsüberschreitungen: Errichtung 

einer dauerhaften stationären Geschwindigkeitsmessung. 

Die Wirksamkeit einer dauerhaften Geschwin-

digkeitsmessung ist gegenüber den oben erläu-

terten temporären Effekten ebenso eher dauer-

haft anzunehmen. 

Für die auf Seite 1 benannten Straßen: Prüfung einer Her-

absenkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit vor bzw. 

nach den Orts-Ein- bzw. -Ausfahrten. 

Eine Reduktion der zul. Höchstgeschwindigkeit 

v. 70 km/h auf 50 km/h auf Landesstraßen kann 

eine Pegelreduktion von etwa 4 dB tags sowie 

nachts bewirken.5 

Eine Reduktion von 100 km/h auf 50 km/h (ggf. 

auf Abschnitten in Fahrtrichtung Ortsausgang 

nach Verlassen des Ortes) kann eine Pegelre-

duktion von etwa 6 dB tags sowie nachts bewir-

ken.5 
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L 163 bzw. für die gesamte Ortsdurchfahrt (Hauptstraße): 

Prüfung einer generellen Herabsenkung der zulässigen 

Höchstgeschwindigkeit innerorts auf 30 km/h. 

Eine Reduktion der zul. Höchstgeschwindigkeit 

v. 50 km/h auf 30 km/h auf Landesstraßen kann 

eine Pegelreduktion von etwa 3 dB tags sowie 

nachts bewirken.5 

Ergänzend Bereich Hauptstraße (vgl. u.a. S37 u. S47): 

Mitteilung an zuständige Straßenbaubehörde mit dem Ziel 

den Zustand der Straße zu prüfen und hinsichtlich einer 

Straßenoberflächen-Instandsetzung zu priorisieren. 

Die Wirksamkeit kann eine Pegelreduktion um 1-

2 dB bewirken (je nachdem wie schadhaft die 

Oberfläche ist). Die Lärmminderung bzw. sub-

jektiv wahrgenommen Minderung ist allerdings 

deutlich höher zu bewerten, da die „dauernden“ 

Pegelspitzen beim Durchfahren von schadhaften 

Stellen „wegfallen“, die über den vorgenannten 

„gemittelten“ Wert von 1-2 dB nicht erfasst wer-

den. Die Wirksamkeit einer Instandsetzung der 

Fahrbahnoberfläche kann nicht in den Berech-

nungen geprüft bzw. nachgewiesen werden (da 

dort von einer unschadhaften Oberfläche aus-

gegangen wird). 

Verstetigung des Verkehrs insbesondere entlang der 

Hauptstraße 

Die Wirksamkeit der Verstetigung bzw. Verbes-

serung des Verkehrsflusses hängt stark von den 

hierzu vorgesehenen detaillierten Maßnahmen 

und Verkehrszusammensetzungen ab. Orientie-

rend kann von einer Pegelminderung von 1 dB 

ausgegangen werden.  
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9.3 Sonstiger Umgebungslärm - Maßnahmen (bestehende, geplante u. 

Vorschläge) 

Mit Ausnahme des Straßenverkehrslärms auf Hauptverkehrsstraßen (vgl. vorangegan-

gene Kapitel) und des Schienenverkehrs auf Schienenwegen des Bundes (liegt nicht in 

der Zuständigkeit der Gemeinde Swisttal, sondern beim Eisenbahn-Bundesamt, vgl. 

Kap. 2), sind für die Gemeinde Swisttal keine weiteren Lärmarten zu kartieren (Be-

gründung hierzu kann dem Kap. 4.1 entnommen werden). Somit liegen aus unter-

schiedlichen Gründen für den ‚sonstigen Umgebungslärm‘ keine berechneten Ergeb-

nisse bzw. keine „Lärmschwerpunkte“ vor.  

 

In diesem Zusammenhang kann auf die Definition des Umgebungslärms hingewiesen 

werden (u.a. vgl. Kap. 4.1.). Beispielhaft kann für das Gemeindegebiet Swisttal der 

Fluglärm genannt werden, wonach sich dieser im Sinne des „Umgebungslärms“ u.a. 

nach § 47 a - f des BImSchG [3] auf „Großflughäfen“ (vgl. Kap. 4.1) bezieht.  

Aufgrund vereinzelter Meldungen der Bürgerschaft zum Thema „Fluglärm“ ausgehend 

des Köln-Bonner Großflughafens (‚CGN‘) wurde geprüft, wie sich dessen Geräuschsi-

tuation darstellt. Anhand der veröffentlichten Lärmkartierung des Ministeriums für Um-

welt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (MUNV) (abrufbar im 

Internet unter www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de/), ist festzuhalten, dass dessen 

Auswirkungen sich für das Gemeindegebiet Swisttal sich deutlich innerhalb der 

Schutzzonenwerte nach Fluglärmgesetz befinden (vgl. Anhang B.1, Seite 3). Dem 

nachfolgenden Bild 9.1 kann am Beispiel der Tageszeit der Abstand zur nächstgelege-

nen Pegelstufe des kartierten Flugverkehrs entnommen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 9.1: Flugverkehr 24 h, LDEN, Übersichtskarte der Region (Quelle: 

www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de)  

http://www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de/
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Hinweise zur Geräuscheinwirkung: 

Grundlegend ist aus – auch nationaler – immissionsschutzrechtlicher Sicht hervorzu-

heben, dass bestimmte Geräuscheinwirkungen bzw. gewisse Lautstärken nicht zu ver-

hindern, bzw. zu dulden/hinzunehmen sind. Hierzu existieren u.a. auch im deutschen 

Recht je nach Lärmart Grenz-, Richt- oder Orientierungswerte, die nach dem jeweils 

geltendem Recht zu beachten sind. Diese wiederum ergeben sich hinsichtlich ihrer 

„Höhe“ nach den geltenden Gebietsausweisungen (z.B. Allgemeines Wohngebiet, 

Mischgebiet, Dorfgebiet, o.ä.). Nicht zuletzt aufgrund dessen und einer gegenseitigen 

Rücksichtnahme, besteht somit kein Recht auf „Ruhe“. Allerdings steht außer Frage, 

dass Geräusche – trotz möglicher Einhaltung der o.g. Werte – subjektiv durchaus als 

störend wahrgenommen werden. 

 

 

 

Die Meldungen ausgehend der stattgefundenen Öffentlichkeitsmitwirkung zum Thema 

‚sonstiger Umgebungslärm‘ (vgl. Anhang D.2) wurden ebenso seitens der Gemeinde 

Swisttal gesichtet und hinsichtlich möglicher Maßnahmen geprüft. 

 

Im Folgenden werden hierzu je Ortslage, in denen Meldungen zu diesem Themenfeld 

eingingen [13] mögliche Maßnahmen aufgelistet. 
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9.3.1 Ortslage Heimerzheim - ‚sonstiger Umgebungslärm‘ 

Ortslage: Heimerzheim ‚Sonstiger Umgebungslärm‘ Seite 1 v. 1 

Bezug:  Meldungen ausgehend der Öffentlichkeitsmitwirkung zum ‚sonstigen Umgebungslärm‘ (vgl. Kap. 8) 

→ Meldungen für die Ortslage: U06, U07, U09 (vgl. Anhang D.2) 

Maßnahmenblatt: Heimerzheim ‚Sonstiger Umgebungslärm‘ 

Orientierend zusammengefasste Darstellung für die gesamte Ortslage  

 

Geplante Maßnahmen / Maßnahmen-Vorschläge zur Lärmminderung  

(bei Bedarf werden bereits bestehende Maßnahmen entsprechend beschrieben) 

Zudem erfolgen ggf. weitere Hinweise (u.a. immissionsschutzrechtlicher Sicht) 

Wirksamkeit  

der Maßnahme 

U06 u. U07: 

(Hubschrauber-

flüge der BPOL) 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Nutzungen (z.B. Hubschrauberflüge) der Bundespolizei 

werden üblicherweise als sogenannte „hoheitliche“ Anlage be-

trachtet. 

Aufgrund fehlender Rechtsvorschriften bezüglich einer Berech-

nung derartiger Anlagen, erfolgt hier üblicherweise eine Berech-

nung in Anlehnung an die TA Lärm.  

Maßnahmen-Vorschlag:  

Die Meldungen werden an die zuständige Behörde mit Bitte um 

Prüfung auf Einhaltung der „Auflagen“ gebeten, bzw. bei Bedarf 

schalltechnische Überprüfung zur Klärung ggf. regulärer Routi-

neflüge o. ä, um deren Routen im Bedarfsfall anzupassen (ande-

re Flugschneisen, o.ä.).  

Je nach Veränderung 

der Flugbereiche deut-

lich (kann jedoch nur 

über nationale Vorschrif-

ten geklärt werden) 

 

 

U09: 

(Fluglärm CGN) 

→ Vgl. Hinweis eingangs Kap. 9.3. 

Es sind keine Maßnahmen umsetzbar. 
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9.3.2 Ortslage Ollheim - ‚sonstiger Umgebungslärm‘ 

Ortslage: Ollheim ‚Sonstiger Umgebungslärm‘ Seite 1 v. 1 

Bezug:  Meldungen ausgehend der Öffentlichkeitsmitwirkung zum ‚sonstigen Umgebungslärm‘ (vgl. Kap. 8) 

→ Meldungen für die Ortslage: U34 (vgl. Anhang D.2) 

Maßnahmenblatt: Ollheim ‚Sonstiger Umgebungslärm‘ 

Orientierend zusammengefasste Darstellung für die gesamte Ortslage  

 

Geplante Maßnahmen / Maßnahmen-Vorschläge zur Lärmminderung  

(bei Bedarf werden bereits bestehende Maßnahmen entsprechend beschrieben) 

Zudem erfolgen ggf. weitere Hinweise (u.a. immissionsschutzrechtlicher Sicht) 

Wirksamkeit  

der Maßnahme 

U34: 

(Lüfter der Ag-

rargenossen-

schaft) 

 

 

 

 

Maßnahmen-Vorschlag:  

Mitteilung an die zuständige Behörde (z.B. Bauaufsicht, Ord-

nungsamt, Umweltamt) mit dem Ziel die Genehmigungssituation 

zu prüfen, diese mit der tatsächlichen Nutzung abzugleichen, 

und/oder bei sich ergebenden Bedarf schalltechnische Überprü-

fung (hier: nach TA Lärm, z.B. messtechnische Erfassung). Bei 

Bedarf kann so eine lärmmindernde Maßnahme geprüft bzw. 

ermittelt werden. 

Nicht bezifferbar, da 

abhängig von aktuellem 

Zustand bzw. einer 

möglichen Lärmschutz-

maßnahme (kann je-

doch nur über nationale 

Vorschriften geklärt 

werden) 
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9.3.3 Ortslage Buschhoven - ‚sonstiger Umgebungslärm‘ 

Ortslage: Buschhoven ‚Sonstiger Umgebungslärm‘ Seite 1 v. 2 

Bezug:  Meldungen ausgehend der Öffentlichkeitsmitwirkung zum ‚sonstigen Umgebungslärm‘ (vgl. Kap. 8) 

→ Meldungen für die Ortslage: U01 bis U05 (vgl. Anhang D.2) 

Maßnahmenblatt: Buschhoven ‚Sonstiger Umgebungslärm‘ 

Orientierend zusammengefasste Darstellung für die gesamte Ortslage  

 

Geplante Maßnahmen / Maßnahmen-Vorschläge zur Lärmminderung  

(bei Bedarf werden bereits bestehende Maßnahmen entsprechend beschrieben) 

Zudem erfolgen ggf. weitere Hinweise (u.a. immissionsschutzrechtlicher Sicht) 

Wirksamkeit  

der Maßnahme 

U01: 

(Fluglärm CGN) 

→ Vgl. Hinweis eingangs Kap. 9.3: 

Es sind keine Maßnahmen umsetzbar. 

 

U02: 

(kläffende Hun-

de) 

→ Tiergeräusche sowie Nachbarschaftslärm stellen keinen Um-

gebungslärm im Sinne der Lärmaktionsplanung dar (vgl. 

Kap. 4.1). (Im nationalen Recht nicht einschlägig mit Berech-

nungsvorschriften geregelt; Sollte es sich um eine gewerbliche 

Tierhaltung handeln, ist dies nach TA Lärm zu werten. In diesem 

Fall: Mitteilung an die zuständige Behörde (z.B. Ordnungsamt)) 

 

 

U03: 

(Glascontainer) 

Maßnahmen-Vorschlag:  

Überprüfung durch das zuständige Amt der Gemeinde (Ord-

nungsamt) mit dem Ziel den Aufstellort zu prüfen, bei Bedarf 

schalltechnische Überprüfung (hier: nach TA Lärm, z.B. mess-

technische Erfassung oder Prognoseberechnung). Bei Bedarf 

kann hierüber lärmmindernde Maßnahme oder anderer Standort 

geprüft bzw. ermittelt werden.  

 

Nicht bezifferbar, da 

abhängig von aktuel-

lem Zustand bzw. ei-

ner möglichen Lärm-

schutzmaßnahme 

(kann jedoch nur über  
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Maßnahmenblatt: Buschhoven ‚Sonstiger Umgebungslärm‘ Seite 2 v. 2 

  nationale Vorschriften 
geklärt werden) 

U04: 

(Fußballplatz) 

Maßnahmen-Vorschlag:  

Mitteilung an die zuständige Behörde (z.B. Bauaufsicht, Ord-

nungsamt) mit dem Ziel die Genehmigungssituation zu prüfen, 

diese mit der tatsächlichen Nutzung abzugleichen, und/oder bei 

sich ergebenden Bedarf schalltechnische Überprüfung (hier: nach 

18. BImSchV, z.B. messtechnische Erfassung bzw. Prognosebe-

rechnung). Bei Bedarf kann so eine lärmmindernde Maßnahme 

geprüft bzw. ermittelt werden. 

Nicht bezifferbar, da 
abhängig von aktuel-
lem Zustand bzw. ei-
ner möglichen Lärm-
schutzmaßnahme 
(kann jedoch nur über 
nationale Vorschriften 
geklärt werden) 
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9.3.4 Ortslage Miel - ‚sonstiger Umgebungslärm‘ 

Ortslage: Miel ‚Sonstiger Umgebungslärm‘ Seite 1 v. 1 

Bezug:  Meldungen ausgehend der Öffentlichkeitsmitwirkung zum ‚sonstigen Umgebungslärm‘ (vgl. Kap. 8) 

→ Meldungen für die Ortslage: U10 bis U26 (vgl. Anhang D.2) 

Maßnahmenblatt: Miel ‚Sonstiger Umgebungslärm‘ 

Orientierend zusammengefasste Darstellung für die gesamte Ortslage  

 

Geplante Maßnahmen / Maßnahmen-Vorschläge zur Lärmminderung  

(bei Bedarf werden bereits bestehende Maßnahmen entsprechend beschrieben) 

Zudem erfolgen ggf. weitere Hinweise (u.a. immissionsschutzrechtlicher Sicht) 

Wirksamkeit  

der Maßnahme 

U10 bis U 26: 

(geräuschinten-

sive Nutzungen 

u. Veranstal-

tungen o.ä. im 

Areal Schloss 

Miel / Golfplatz) 

 

Maßnahmen-Vorschlag: Mitteilung an die zuständige Behörde 

(z.B. Bauaufsicht, Ordnungsamt, Umweltamt) mit dem Ziel die 

Genehmigungssituation zu prüfen, diese mit der tatsächlichen 

Nutzung abzugleichen, und/oder bei sich ergebenden Bedarf 

schalltechnische Überprüfung (hier: je nach Nutzungskonzept 

nach TA Lärm, bzw. ggf. Freizeitlärmrichtlinie, z.B. messtechni-

sche Erfassung und/oder Prognoseberechnung). Wenngleich 

die gesamte Nutzung zu betrachten ist, sind das Beschallungs-

konzept, haustechnische Anlagen, Nutzungs-/ Frequentierungs-

Zeiten (inkl. des z.B. gemeldeten Rasenmähens innerhalb der 

Nachtzeit) besonders hervorzuheben. 

 

Bei möglicher Umset-

zung eines aus schall-

technischer Sicht ange-

passten Nutzungskon-

zepts sind deutliche 

Entlastungen in der 

Nachbarschaft zu erwar-

ten.  

Diese können ohne 

entsprechende Untersu-

chungen nicht beziffert 

werden. 
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9.3.5 Ortslage Odendorf - ‚sonstiger Umgebungslärm‘ 

Ortslage: Odendorf ‚Sonstiger Umgebungslärm‘ Seite 1 v. 2 

Bezug:  Meldungen ausgehend der Öffentlichkeitsmitwirkung zum ‚sonstigen Umgebungslärm‘ (vgl. Kap. 8) 

→ Meldungen für die Ortslage: U28 bis U33 (vgl. Anhang D.2) 

Maßnahmenblatt: Odendorf ‚Sonstiger Umgebungslärm‘ 

Orientierend zusammengefasste Darstellung für die gesamte Ortslage  

 

Geplante Maßnahmen / Maßnahmen-Vorschläge zur Lärmminderung  

(bei Bedarf werden bereits bestehende Maßnahmen entsprechend beschrieben) 

Zudem erfolgen ggf. weitere Hinweise (u.a. immissionsschutzrechtlicher Sicht) 

Wirksamkeit  

der Maßnahme 

U28: 

(Weiche Bahn-

hof Odendorf) 

→ Der Schienenverkehr auf Schienenwegen des Bundes liegt 

nicht in der Zuständigkeit der Gemeinde Swisttal (vgl. u.a. Kap. 3, 

Anhang D.1) Maßnahmen: Weiterleitung an das zuständige Ei-

senbahn-Bundesamt.  

 

 
 

U29: 

(Glas-/ Elektro-

container) 

Maßnahmen-Vorschlag: 

Überprüfung durch das zuständige Amt der Gemeinde (Ord-

nungsamt) mit dem Ziel den Aufstellort zu prüfen, bei Bedarf 

schalltechnische Überprüfung (hier: nach TA Lärm, z.B. mess-

technische Erfassung oder Prognoseberechnung). Bei Bedarf 

kann hierüber lärmmindernde Maßnahme oder anderer Standort 

geprüft bzw. ermittelt werden.    

 

 

Nicht bezifferbar, da 

abhängig von aktuel-

lem Zustand bzw. ei-

ner möglichen Lärm-

schutzmaßnahme 

(kann jedoch nur über 

nationale Vorschriften 

geklärt werden)   
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Maßnahmenblatt: Buschhoven ‚Sonstiger Umgebungslärm‘ Seite 2 v. 2 

U30 - U31 

(Glockengeläut 

/ Kirche) 

→ Hinweis: 

Vgl. Zitat aus „VG Hamburg 9 E 245/22 Beschluss vom 

07.02.2022“: „Glockengeläut, das sich nach Zeit, Dauer und In-

tensität im Rahmen des Herkömmlichen hält, stellt regelmäßig 

keine erhebliche Belästigung, sondern auch in einer säkularisier-

ten Gesellschaft eine zumutbare, sozialadäquate Einrichtung dar. 

Es muss daher von sich gestört fühlenden Einzelpersonen oder 

Personengruppen – auch unter dem Gebot gegenseitiger Tole-

ranz – hingenommen werden. Darauf, aus welchen individuellen 

Gründen sich der betroffene Nachbar durch das Glockengeläut 

gestört fühlt, kommt es insoweit nicht an (BVerwG, Beschl. v. 

19.2.2013, a.a.O., juris Rn. 11, Beschl. v. 2.9.1996, 4 B 152/96, 

juris Rn. 6; Urt. v. 7.10.1983, a.a.O., juris Rn. 19; VG Frankfurt, 

Urt. v. 14.10.2021, a.a.O., juris Rn. 29).“ 

Es werden keine Maßnahmen vorgeschlagen. 

 

U32: 

(Helikopter-

Mütter) 

→ Hinweis: 

Üblicherweise stellt dieser erhöhte und unter Umständen störende 
An- und Abfahrverkehr, der in diesen Fällen zu bestimmten Zeiten 
vorwiegend im öffentlichen Straßennetz stattfindet (ausschließlich 
zur Tageszeit), keine Überschreitung geltender Richtwerte dar. 

Maßnahmen-Vorschlag: Ggf. schalltechnische Überprüfung des-

sen sowie zur Entlastung der unter Umständen wahrgenommenen 

Störung: Prüfung sonstiger Maßnahmen zur Entlastung in diesem 

Bereich, z.B. durch Einrichtung spezieller Park-Zonen im weiteren 

Umfeld der Schule. 

Nicht bezifferbar, da 
abhängig von aktuel-
lem Zustand bzw. ei-
ner möglichen Lärm-
schutzmaßnahme 
(kann jedoch nur über 
nationale Vorschriften 
geklärt werden) 

 

U33: 

(Hubschrauber-

Manöver) 

Hinweis: Nutzungen (z.B. Hubschrauberflüge) der Bundespolizei 

werden üblicherweise als sogenannte „hoheitliche“ Anlage be-

trachtet. 

Aufgrund fehlender Rechtsvorschriften bezüglich einer Berech-

nung derartiger Anlagen, erfolgt hier üblicherweise eine Berech-

nung in Anlehnung an die TA Lärm.  

Maßnahmen-Vorschlag: 

Die Meldungen werden an die zuständige Behörde mit Bitte um 

Prüfung auf Einhaltung der „Auflagen“ gebeten, bzw. bei Bedarf 

schalltechnische Überprüfung zur Klärung ggf. regulärer Routi-

neflüge o. ä, um deren Routen im Bedarfsfall anzupassen (andere 

Flugschneisen, sowie im vorliegenden Fall bezüglich der gewähl-

ten Landeflächen, vgl. U 33). 

Je nach Veränderung 
der Flugbereiche deut-
lich (kann jedoch nur 
über nationale Vor-
schriften geklärt wer-
den) 
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9.3.6 Ortslage Morenhoven - ‚sonstiger Umgebungslärm‘ 

Ortslage: Morenhoven ‚Sonstiger Umgebungslärm‘ Seite 1 v. 1 

Bezug:  Meldungen ausgehend der Öffentlichkeitsmitwirkung zum ‚sonstigen Umgebungslärm‘ (vgl. Kap. 8) 

→ Meldungen für die Ortslage: U27 (vgl. Anhang D.2) 

Maßnahmenblatt: Morenhoven ‚Sonstiger Umgebungslärm‘ 

Orientierend zusammengefasste Darstellung für die gesamte Ortslage  

 

Geplante Maßnahmen / Maßnahmen-Vorschläge zur Lärmminderung  

(bei Bedarf werden bereits bestehende Maßnahmen entsprechend beschrieben) 

Zudem erfolgen ggf. weitere Hinweise (u.a. immissionsschutzrechtlicher Sicht) 

Wirksamkeit  

der Maßnahme 

U 27: 

(Bus- / Stras-

senlärm; Gele-

gentliche Ran-

dale) 

Maßnahmen-Vorschlag:  

Mitteilung an das Ordnungsamt mit dem Ziel diesen Bereich 

entsprechend zu prüfen. 

 

Nicht bezifferbar, da 

abhängig von aktuellem 

Zustand bzw. der mögli-

chen Veränderung. 
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9.4 Langfristige Strategien zum Schutz vor Umgebungslärm 

Für die Gemeinde Swisttal stellen sich die langfristigen Strategien zum Schutz vor Um-

gebungslärm wie folgt dar [11]: 

Hauptlärmquellen bezüglich des Verkehrslärms sind im Wesentlichen die klassifizierten 

und lärmkartierten Straßen. Diese liegen nicht in der Baulast der Gemeinde. Darüber 

hinaus gibt es Lärmbelastungen durch weitere klassifizierte Straßen. Daher soll - auch 

langfristig - auf die zuständigen Straßenbaulastträger und die zuständige Verkehrsbe-

hörde eingewirkt werden, die Verkehrsmengen für die schalltechnischen Fragenstel-

lungen ausreichend genau zu erfassen und darauf aufbauend alle möglichen Maß-

nahmen zur Reduzierung des Lärms umzusetzen. 

 

Darüber hinaus bestehen weitere Möglichkeiten, Lärm zu reduzieren bzw. auf eine 

Verringerung oder Vermeidung hinzuwirken. Betroffen hiervon sind insbesondere das 

nachgeordnete Straßennetz und die Bauleitplanung. 

 

In der Bauleitplanung gilt hinsichtlich des Immissionsschutzes grundsätzlich das Tren-

nungsgebot. Demnach sind bestimmte Flächen so zueinander anzuordnen, dass 

schädliche Umwelteinwirkungen wie beispielsweise Straßenlärm und Umgebungslärm 

auf Wohngebiete oder andere schutzbedürftige Gebiete so weit wie möglich vermieden 

werden. Diesem Grundsatz wurde bei der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes 

Rechnung getragen. Durch die Bauleitplanung werden Lärmemissionen über Festset-

zungen von Nutzungsordnungen und der Stellung baulicher Anlagen, durch Festset-

zungen für die Straßenraumgestaltung in Bezug auf Abstände von verkehrlichen Flä-

chen zu baulichen Anlagen sowie durch Festsetzungen zur Förderung von Schall-

schutzwänden, -wällen und Schallschutzfenstern, vermindert. Zielsetzung in der Bau-

leitplanung ist es im Übrigen verkehrssparsame Siedlungsstrukturen zu unterstützen, 

so dass zentral in den Ortsteilen eine möglichst hohe Nutzungsmischung und -dichte 

angeboten wird. Dies ermöglicht kurze Wege, fördert den Fuß- und Radverkehr und 

vermeidet folglich Verkehrslärm. Eine besondere Herausforderung stellt dabei die 

Überplanung von Bestandsgebieten dar. Durch die geringe Flächenverfügbarkeit las-

sen sich Lärmschutzmaßnahmen und die jeweiligen Festsetzungen nicht immer ideal-

typisch umsetzen. Hier gilt es adäquate Lösungen zu eruieren.  

 

Die Gemeinde verfolgt zudem stetig die Sicherstellung eines gut ausgebauten, funktio-

nierenden sowie emissionsarmen öffentlichen Personennahverkehrs. Hierdurch sollen 

Anreize geschaffen werden, den motorisierten Individualverkehr und somit die Lärmbe-

lastung zu reduzieren. Neben dem für den Tourismus regionalen und überregionalen 

Streckennetz gilt es attraktive und sichere Radwege zu erhalten sowie zu schaffen. 

Insbesondere der Alltagsradverkehr soll in der Region gestärkt werden. Hierzu wurde 
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im Jahr 2018 ein Konzept zum Alltagsradverkehr (Klimafreundliche Alltagsmobilität) mit 

zahlreichen Maßnahmenempfehlungen erarbeitet. Neben in Planung sowie Umsetzung 

befindlicher Maßnahmen aus diesem Konzept, werden parallel Verbesserungen an 

Radwegeverbindungen und Fahrradroutenschlüsse in Abstimmung mit den Straßen-

baulastträgern verfolgt. Die Verminderung von Lärmemissionen durch verkehrsrechtli-

che sowie unterstützende Maßnahmen werden gleichfalls verfolgt, beispielsweise mit-

tels Geschwindigkeitsreduzierungen, Verstetigung des Verkehrsflusses, durch unter-

stützende Straßenraumgestaltung in Bezug auf Straßenraumaufteilung oder Knoten-

punktgestaltung, Fahrbahnsanierung und -instandhaltung in Verbindung mit dem Ein-

satz lärmmindernder Fahrbahnbeläge. 
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10 Inkrafttreten des Aktionsplanes 

Die derzeitige 4. Stufe ist mit Aufstellung eines Lärmaktionsplanes bis Juli 2024 abzu-

schließen. 

 

Ein vorheriges Inkrafttreten des Lärmaktionsplanes ist vorgesehen. 

 

 

 

 

 

 

 

Kramer Schalltechnik GmbH 

 

 

 

 

 

Dipl.-Ing. Silke Schmitz Dipl.-Ing. Darius Styra 
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Anhang A: Quellenverzeichnis 

[1] Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 

2002 über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm, Amtsblatt der 

Europäischen Gemeinschaften vom 18.07.2002, zuletzt geändert am 21.12.2020 

(Amtsblatt der europäischen Union vom 28.07.2021). 

[2] Gesetz zur Umsetzung der EG-Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung 

von Umgebungslärm vom 24. Juni 2005 

[3] Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini-

gungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-

Immissionsschutzgesetz - BImSchG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 

17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), das zuletzt durch Artikel 11 Absatz 

3 des Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 202) geändert worden ist. 

[4] Vierunddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzge-

setzes (Verordnung über die Lärmkartierung - 34. BImSchV) vom 6. März 2006, 

Zuletzt geändert durch Art. 1 V v. 28.5.2021 I 1251 

[5] Berechnungsmethode für den Umgebungslärm von bodennahen Quellen: (Stra-

ßen, Schienenwege, Industrie und Gewerbe) (BUB), Bundesanzeiger, BAnz AT 

05.10.2021 B4 

[6] Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm 

(BEB), Bundesanzeiger, BAnz AT 05.10.2021 B4 

[7] Lärmaktionsplanung, RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Land-

wirtschaft und Verbraucherschutz - V -5 - 8820.4.1 v. 7.2.2008 

[8] DIN 45682 Akustik – Thematische Karten im Bereich des Schallimmissions-

schutzes, Ausgabe April 2020 

[9] LAI Hinweise zur Lärmkartierung - Dritte Aktualisierung, Fassung vom 27.01.2022, 

Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI), Beschlussfassung 

durch die 143. Sitzung am 29. und 30 März 2022. 

[10] LAI Hinweise zur Lärmaktionsplanung – Dritte Aktualisierung, Fassung vom 

19.09.2022, Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI), (LAI Be-

schluss 146. LAI) 
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[11] Gemeinde Swisttal, u.a. relevante Informationen zur umzusetzenden Lärmakti-

onsplanung seitens des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des 

Landes Nordrhein-Westfalen, sowie Ergebnis- und Modelldaten v. 03.08.2023 und 

ergänzende statistische Daten v. 13.11.2023, Angaben und Abstimmungen hin-

sichtlich zu berücksichtigender Maßnahmen vom 20.03.2024 u. 25.03.2024 (u. a. 

auf Basis von vorab erarbeiteten schalltechnisch denkbaren Maßnahmen zum 

Straßenverkehr sowie zu sonstigem Umgebungslärm, u.a. v. 27.2.2024), Inhalt zu 

den langfristigen Strategien zum Schutz vor Umgebungslärm der Gemeinde Swist-

tal vom 20.03.2024. 

[12] Ruhige Gebiete, Eine Fachbroschüre für die Lärmaktionsplanung, Umweltbundes-

amt, Stand v. November 2018 

[13] „Online-Beteiligung zur Lärmaktionsplanung (Stufe 4) für die Gemeinde Swisttal“, 

inklusive Verortung der Meldungen, Stand: 15.01.2024, Projekt 23N021, IGS In-

genieurgesellschaft STOLZ mbH, Neuss 

[14] „Erstbericht zur Lärmkartierung im Rahmen der Lärmaktionsplanung Stufe 4 Ge-

meinde Swisttal“, Projekt-Nr.: 23 04 002/01 vom 17.11.2023, Kramer Schalltechnik 

GmbH 

[15] ‚Lärmaktionsplanung - Anforderungen und Hilfestellung‘ (Stand Juli 2023), MUNV 
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Anhang B: Grenz- u. Richtwerte/Lärmsanierung 

Anhang  B 1: Geltende nationale Grenz- und Richtwerte 

Im nationalen Fachrecht geltende Grenz-/Richtwerte (Screenshot diese Seite), Orien-

tierungswerte nach DIN 18005 (Screenshot nächste Seite) u. Werte zur Flugschutzzo-

ne (Screenshot übernächste Seite) (Quelle: Anhang 19, LAI-Hinweise [10]) 
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Anhang  B 2: Hinweise zum Lärmschutz an bestehenden Straßen 

(Lärmsanierung) 

In Nordrhein-Westfalen gewährt der Straßenbaulastträger Bundesrepublik Deutschland 

für bestehende Bundesfernstraßen (Autobahnen und freie Strecke von Bundesstraßen) 

oder das Land Nordrhein-Westfalen für seine Landesstraßen Lärmschutz (sog. Lärm-

sanierung) im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Die Lärmsanie-

rung dient der Verminderung der Lärmbelastung an bestehenden Straßen, ohne dass 

eine bauliche Änderung der Straße erfolgt; es geht um die Bewältigung einer durch die 

verkehrliche und bauliche Entwicklung „gewachsenen“ und „verfestigten“ Situation. 

 

Die Regelungen zum Verfahrensablauf ergeben sich aus den Richtlinien für den Ver-

kehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes - VLärmSchR-97 in 

Verbindung mit den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - Ausgabe 2019  

(RLS-19). 

 

Voraussetzungen 

Eine der Grundvoraussetzungen ist, dass der Beurteilungspegel einen der maßgebli-

chen Immissionswerte der Lärmsanierung in Abhängigkeit von der Gebietskategorie 

überschreitet. Zur Einschätzung der Lärmsituation werden die Beurteilungspegel mit 

den aktuellen Kennwerten der Straße nach dem in den RLS-19 vorgeschriebenen Ver-

fahren berechnet und den festgelegten Auslösewerten gegenübergestellt → vgl. An-

hang B 1 („Auslösewerte…“). 

 

Die Art der zu schützenden Gebiete und Anlagen ergibt sich aus den Festsetzungen in 

den Bebauungsplänen. 

 

Bewertung der Lärmsituation 

Anhand der Ergebnisse der lärmtechnischen Berechnung wird eine Einschätzung der 

Lärmsituation unter Beachtung weiterer formaler Zulässigkeitsvoraussetzungen vorge-

nommen.  

 

Die wesentlichen Kriterien zur Bewertung sind: 

• Die Stärke der Lärmbelastung 

• Die Anzahl der Betroffenen 
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• Die Art des Gebietes 

• Die Nutzung der betroffenen Flächen 

• Ausschluss-/Minderungsgründe 

 

Schallschutzmaßnahmen 

Lärmsanierung besteht in Maßnahmen an der Straße (aktiver Schallschutz) oder in 

Maßnahmen an der baulichen Anlage (passiver Schallschutz). 

 

 

 

Die Bemessung des Umfangs der Lärmschutzmaßnahmen erfolgt auf der Grundlage 

der zukünftigen Verkehrsmenge bzw. deren Kennwerte (Prognose gemäß RLS-19). 
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Anhang C: Wirksamkeit Maßnahmen im Straßenverkehr 

Gemäß [10]: 
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Anhang D: Öffentlichkeitsmitwirkung 

Anhang  D 1: Hinweise im Rahmen der Online-Mitwirkung 

Vereinfacht finden sich nachfolgend Screenshots der im Zuge der Online-Mitwirkung 

veröffentlichten Hinweise (aufgeteilt auf 3 Screenshots)  
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Anhang  D 2: Hinweise im Rahmen der Online-Mitwirkung 

Entsprechend der Verweise u. a. ausgehend Kapitel 8 und 9, können die Meldungen 

zur Öffentlichkeitsbeteiligung den zur Verfügung gestellten nachfolgenden Anhängen 

(DIN A3 queer) [13] entnommen werden. 

 Laut separater Dokumentation [13]: Anhang 1.1 (Kategorie „Straßenverkehrs-

lärm“),  

 Laut separater Dokumentation [13]: Anhang 1.2 (Kategorie „sonstiger Umge-

bungslärm“)  

sowie  

 Laut separater Dokumentation [13]: Anhang 1.3 (Kategorie „ruhige Gebiete“)  
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Buschhoven , [13] 
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